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Vorwort der KVG Offenbach 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

bei Weitem nicht jeder Einwohner im Kreis Offenbach verfügt über ein Auto bezie-
hungsweise kann sein Ziel zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen – und schon gar nicht 
jederzeit. Viele Menschen sind bei ihren Wegen zwingend auf die öffentlichen Ver-
kehrsmittel angewiesen. Zahlreiche Einwohner, Beschäftigte oder Besucher haben eine 
Wahlmöglichkeit und stehen der Nutzung des ÖPNV aufgeschlossen gegenüber. Sie bil-
den ein erhebliches Potential als zukünftige Stammkunden oder Gelegenheitsnutzer. 

Der öffentliche Nahverkehr ist und bleibt ein wesentlicher Garant für die Sicherung der 
von Bevölkerung und Wirtschaft benötigten und geforderten Mobilität im Kreis Offen-
bach. Zugleich stellt sich aus heutiger Sicht die Frage nach der künftigen Finanzierung 
des Leistungsangebots dringlicher denn je, um ein nachhaltiges Nahverkehrsangebot 
sichern zu können. Hier ist in den kommenden fünf Jahren ein hohes Maß an Kreativi-
tät vonnöten, um immer neue Aufgaben im ÖPNV mit den begrenzten finanziellen Mit-
teln zu bewältigen und gleichzeitig den Erhalt bzw. eine Steigerung der Einnahmen zu 
generieren. 

Rahmenbedingungen beim RMV 

Die Ausarbeitung des vorliegenden Nahverkehrsplans für die Jahre 2011 – 2015 fällt in 
eine Zeit umfassender Änderungen im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und in des-
sen Zusammenarbeit mit seinen lokalen Partnern. Nach 15 Jahren ist eine grundlegende 
Reform der Verbundfinanzierung sowie der Tarifstruktur in der Ausarbeitung und Ab-
stimmung. Die Neustruktur wird sich bereits im Geltungszeitraum dieses NVP auf die 
Möglichkeiten und Grenzen der Finanzierung des Öffentlichen Nahverkehrs im Kreis 
Offenbach auswirken. 

Neben der Verbundfinanzierung wird die geplante Neudefinition von regionalen und 
lokalen Verkehren im RMV-Gebiet einen Einfluss auf die Planung und Finanzierung der 
Busverkehre im Kreis Offenbach haben. Hier sind ebenfalls etwaige Anpassungen an 
den vorliegenden NVP zu berücksichtigen, falls die Ergebnisse der aktuellen Überlegun-
gen unmittelbaren Einfluss auf den heutigen Status Quo und die darauf basierenden 
Planungen haben. 

Das elektronische Fahrgeldmanagement – also das bargeldlose Bezahlen und die auto-
matische Auswahl des günstigsten Tarifs für den Kunden – soll mit dem Wirkungszeit-
raum des NVP 2011 – 2015 ebenfalls realisiert werden. Das so genannte „e-Ticketing“ 
wird sich auf die Erschließung neuer Kundengruppen, aber auch auf die Höhe der Fahr-
geldeinnahmen auswirken. 

Kundenstruktur und -bedürfnisse 

Der demographische Faktor wird zunehmend die Zukunft des öffentlichen Personen-
nahverkehrs bestimmen. Die ‚Alterspyramide‘ im Kreis Offenbach wird Nachfrage und 
Angebot im ÖPNV in den kommenden Jahren erkennbar beeinflussen. Die Anzahl der 
Einwohner verbleibt heutigen Prognosen zufolge bis zum Jahre 2020 auf dem aktuellen 
Niveau, allerdings wird die Anzahl der Menschen unter 20 Jahren merklich zurück ge-
hen, während deutlich mehr Senioren im Landkreis leben werden. 

Dietzenbach, im Juli 2010 
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Das erfolgreiche KVG-Projekt „Zukunftsorientierte Schülerbeförderung im ÖPNV“ ist 
deshalb ein wichtiger Schritt zur gezielten Analyse der konkreten Mobilitätsbedürfnisse 
und des nachhaltigen Dialogs mit unseren Kunden. Aufgrund dieser positiven Erfah-
rungen werden wir in den nächsten Jahren verstärkt in einen vergleichbaren Dialog mit 
anderen – auch potentiellen - Zielgruppen eintreten. Somit können wir zukunfts- und 
bedarfsorientiert planen und die angestrebte höhere Nutzung der Öffentlichen Ver-
kehrsmittel forcieren. 

Hierzu zählt auch die „Betriebliche Mobilitätsberatung“ für Unternehmen und Verwal-
tungen. Das Angebot und die Kompetenz unserer Beratung, die wir gemeinsam mit der 
Stadt Offenbach bzw. deren Nahverkehrsorganisation anbieten, haben sich zunehmend 
etabliert, so dass wir diese Dienstleistung am Kunden weiterhin anbieten und intensi-
vieren wollen. 

Kundenwerbung und -information 

Die Steigerung der Akzeptanz und Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel muss durch 
eine individualisierte Kundenansprache unterstützt werden. Ein gezieltes „Dialog-
marketing“ soll unterschiedliche Bevölkerungs- und Kundensegmente im Kreisgebiet 
mit differenzierten Informationsangeboten ansprechen und somit den Vertrieb und die 
daraus generierten Einnahmen verbessern. Die modernen Kommunikationsmedien, 
aber auch die klassische persönliche Ansprache des Kunden werden gleichermaßen for-
ciert ausgebaut. 

Qualitätsoffensive 

Mit der Bewerbung alter und neuer Kunden muss gleichzeitig die Qualität des Ange-
bots entsprechend optimiert werden. Mit der heutigen Qualität der eingesetzten Fahr-
zeuge und insbesondere des Fahrpersonals lassen sich die Anforderungen bestehender 
und potentieller Nutzer zukünftig nicht in Einklang bringen. Hier wird die KVG – ge-
meinsam mit dem RMV und Partnern auf lokaler Ebene – in den kommenden Jahren 
den Service erkennbar verbessern. 

Intermodalität 

Die Bewohner im Kreis Offenbach haben analog zum bundes- und europaweiten Trend 
zunehmend häufig wechselnde Anforderungen an ihre Mobilitätskette: Unterschiedli-
che Anlässe, Tageszeiten und Verfügbarkeiten von Verkehrsmitteln beeinflussen die 
individuelle Verkehrsmittelwahl. Aktuelle Entwicklungen wie die Elektromobilität oder 
der organisierte Fahrradverleih haben unmittelbaren Einfluss auf die Nutzung des 
ÖPNV. 

Auf diese Entwicklungen wird die KVG im Gültigkeitszeitraum des vorliegenden NVP 
bei Bedarf konkret reagieren müssen. Hierzu zählen auch die flexiblen Bedienformen, 
die aus Kundensicht und unter ökonomischen Gesichtspunkten zu einer Verbesserung 
des Angebots bei effizienter Nutzung der Kapazitäten führen sollen. 



 
Nahverkehrsplan Kreis Offenbach, Fortschreibung 2011 – 2015 

Vorwort der KVG Offenbach 
 

 

 

9 

 

 

 

Räumliche Vernetzung 

Verkehrswünsche enden weder an Stadt- oder Kreisgrenzen noch beschränken sie sich 
auf einzelne Verkehrsmittel. Deshalb wird die KVG auch weiterhin im Bus- und Bahn-
verkehr die Abstimmung mit den benachbarten Kreisen suchen, um den vielfältigen 
Mobilitätsanforderungen unserer Einwohner gerecht zu werden. 

 

 

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und hoffe, dass unser neuer Nahverkehrs-
plan an vielen Stellen zu angeregten und lösungsorientierten Diskussionen zum Thema 
„Nahverkehr im Kreis Offenbach“ beiträgt – im Sinne unserer Kunden und dem Kreis 
Offenbach als unserem Auftraggeber, für den wir als Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offen-
bach mbH diesen Plan aufgestellt haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 Andreas Maatz 

Geschäftsführer KVG Offenbach mbH 
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I Einleitung 

1 Aufgaben, Inhalte und Wirkungen  
der Fortschreibung des Nahverkehrsplans 

Die hier vorliegende Fortschreibung des zweiten Nahverkehrsplans (NVP) für den Kreis 
Offenbach erhält mit ihrer Verabschiedung durch den Kreistag Gültigkeit für die Jahre 
2011 bis 2015. 

Die Aufstellung und Fortschreibung von Nahverkehrsplänen beruht auf § 8 Abs. 3 PBefG 
und § 14 des Hessischen ÖPNV-Gesetzes (HÖPNVG), in denen die Aufgabenträger 
(Landkreise, kreisfreie Städte, Städte über 50.000 Einwohner) die Verantwortung zur 
Ausgestaltung und Finanzierung des lokalen öffentlichen Verkehrs, somit auch die Fest-
schreibung der Rahmenplanung für die kontinuierliche Weiterentwicklung des öffentli-
chen Verkehrs in Fünf-Jahres-Schritten übertragen bekommen haben. 

Nahverkehrspläne nehmen zuerst eine Bestandsaufnahme des ÖPNV-Angebots ihres 
Gültigkeitsgebietes vor. Im Anforderungsprofil des NVP werden Ziele und Rahmenvor-
gaben für betriebliche Leistungsangebote und notwendige Investitionsmaßnahmen 
festgelegt: Mindestanforderungen an Betriebszeiten, Bedienungshäufigkeiten, An-
schlussbeziehungen und Qualitätsstandards u. a. für die eingesetzten Fahrzeuge, die 
der Genehmigungsbehörde und den Behörden zur Bewilligung von Fördermitteln als 
Maßstab dienen. Die Mängelanalyse zeigt auf, wo das aktuelle Nahverkehrsangebot 
(noch) nicht den Zielen des Anforderungsprofils entspricht. 

§ 9 Abs. 2 i. V. m. § 8 PBefG ermöglicht eine linienübergreifende, gebündelte Erteilung 
von Konzessionen. Gleichzeitig trägt der Aufgabenträger die Verantwortung, dass von 
ihm finanzierte Linien zu den geringsten Kosten für die Allgemeinheit bestellt werden. 
Er hat ferner dafür Sorge zu tragen, dass kommerzielle Betreiber nicht durch „Rosinen-
pickerei“ lukrative Linien betreiben und der Öffentlichen Hand lediglich die Bestellung 
und Finanzierung stark subventionsbedürftiger Linien verbleibt. In Anpassung an die 
Erfordernisse eines liberalisierten, europäischen Verkehrsmarkts sowie zur Vermeidung 
von „Rosinenpickerei“ werden daher Betriebsleistungen mehrerer Verkehrslinien vom 
Aufgabenträger zu wirtschaftlichen Einheiten zusammengefasst, um als „Linienbündel“ 
definiert betrieben und erforderlichenfalls in künftigen, ggf. europaweiten Ausschrei-
bungen beauftragt zu werden. 

Die Inhalte der Nahverkehrspläne werden bei der Erteilung von Liniengenehmigungen 
nach PBefG durch das Regierungspräsidium als Genehmigungsbehörde berücksichtigt. 
Sie sind Abwägungsbelang bei der Bauleitplanung und Grundlage für Mittelvergaben 
durch das Land Hessen. 

Vom Aufgabenträger, dem Kreis Offenbach, sind die verantwortlichen Aufgabenberei-
che an die Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach mbH (KVG Offenbach) übertragen 
worden. Mit Schreiben vom 18.06.2009 wurde das Planungsbüro IGDB GmbH Verkehrs-
planung + Beratung in Dreieich durch die KVG Offenbach beauftragt, die vorliegende 
Fortschreibung des Nahverkehrsplans zu erarbeiten. 
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Die KVG Offenbach wie auch die IGDB konnten in der Fortschreibung des NVP wiede-
rum auf das Engagement des Kreises sowie der Kreiskommunen zurückgreifen und mit 
ihnen die zukunftsweisende, thematische Begleitung des Öffentlichen Verkehrs ab-
stimmen, wie dies auch bei der Erarbeitung des vorherigen Nahverkehrsplans (gültig 
von 2003 bis zunächst 2007) der Fall war. Die Ziele und Maßnahmen, die in jenem NVP 
formuliert wurden, konnten weitestgehend umgesetzt werden und haben sich in der 
Praxis bewährt. Jener NVP wurde in seinem Gültigkeitszeitraum um drei Jahre bis Ende 
2010 verlängert. 

Die hier vorliegende Fortschreibung des Nahverkehrsplans hat zum Ziel, erneut Perspek-
tiven für eine abgestimmte, innovative Weiterentwicklung des ÖPNV im Kreis Offen-
bach innerhalb des gesetzlich verankerten Rahmens zu bieten. Bei allen Vorhaben be-
sitzt die Absicherung ihrer Finanzierung eine zentrale Bedeutung. 

2 Beteiligte Gremien 
Alle Bearbeitungsphasen der NVP-Fortschreibung wurden durch Erörterungen zwischen 
dem Planungsbüro IGDB und der KVG Offenbach vorbereitet und abgestimmt. 

Insgesamt fünf Gremien begleiteten die fachliche Erstellung des NVP: 

2.1 Lenkungsausschuss 
In den Lenkungsausschuss wurden die Aufgabenträger (Rhein-Main-Verkehrsver-
bund, KVG Offenbach), Genehmigungs- und Fachbehörden (RP Darmstadt, HLSV/ASV, 
Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main) und die Industrie- und Handels-
kammer Offenbach eingebunden. 

2.2 Regionalkonferenzen 
In den drei Regionalkonferenzen West, Mitte/Nord und Ost wurden bereichs- bzw. 
linienspezifische fachliche Fragestellungen erörtert. Diese Gremien bildeten sich aus 
Vertretern der jeweiligen Städten und Gemeinden, Stadtwerken bzw. Städtischen Ver-
kehrsbetrieben und teilweise dem RMV, dem Planungsverband Ballungsraum  
Frankfurt / Rhein-Main, den entsprechenden benachbarten Aufgabenträgern sowie den 
Konzessionären nach § 13 i. V. m. § 42 PBefG. 
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2.3 Fahrgastbeirat 
Der Fahrgastbeirat setzt sich aus verschiedenen Interessenvertretungen und fachkun-
digen Nutzern der öffentlichen Verkehrsmittel zusammen. Seine Aufgaben im Rahmen 
der NVP-Erstellung bestanden in der Darlegung von bestehenden Mängeln im aktuellen 
Angebot, von Anregungen zur Ausgestaltung des künftigen Verkehrs und in der Mit-
wirkung an der Konzeption des neuen Angebots. 

Die Mitglieder der Gremien sowie die Zuordnung der Verkehrslinien auf die einzelnen 
Regionalkonferenzen sind in  Anlage I-1 aufgeführt. 

3 Vorgehensweise 
Die Bestandsaufnahme bezieht sich auf den Sachstand zu Beginn des Jahres 2010, insbe-
sondere auf die zu diesem Zeitpunkt gültigen Fahrpläne (Fahrplanjahr 2010) und die 
aktuell vorliegenden Strukturdaten. Als Prognosehorizont und zeitlicher Rahmen für 
die Umsetzung der Maßnahmen ist das Ende der Laufzeit des fortgeschriebenen NVP, 
somit das Jahr 2015, avisiert. 

Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans hat gemäß HÖPNVG auch die innergemeind-
lichen – lokalen / städtischen – Verkehre zu behandeln. 

Im Kreis Offenbach betreiben die Städte (bzw. Stadtwerke) Dietzenbach, Dreieich, Lan-
gen, Mühlheim am Main, Neu-Isenburg und Rodgau Stadtbus- bzw. AST-Verkehre. 

Die Stadt Rödermark hat zeitparallel zur Erstellung des NVP ein Gutachten in Auftrag 
gegeben, das die Integration des dortigen Schülerverkehrs nach § 43 Nr. 2 PBefG der Fa. 
„Schau in’s Land Hain“ in einen öffentlichen Linienverkehr mit einer Erweiterung zu 
einem Stadtbusverkehr prüfen und Vorschläge zur Ausgestaltung des Angebots erarbei-
ten soll. Im Falle entsprechender Gremienbeschlüsse kann der Stadtbus Rödermark be-
reits im Laufe des Jahres 2011 in Betrieb gehen. 

Die KVG Offenbach als lokaler Aufgabenträger hat mit den genannten Kommunen eine 
Vereinbarung (Grundvertrag) geschlossen. Diese regelt die Zusammenarbeit zwischen 
der KVG Offenbach und insbesondere ihren kommunalen Gesellschaftern. Insofern ist 
die Aufnahme und Behandlung der städtischen Verkehre Teil des NVP, mehr noch in-
tegraler Bestandteil des gesamten ÖPNV-Angebots im Kreis. Die kommunalen ÖPNV-
Planungen sind somit abgestimmte, jedoch eigenständige Entwicklungen der jeweiligen 
Kommunen. 

Regionale Linien, insbesondere Schienenstrecken und Busverkehre, die Gebiete anderer 
Aufgabenträger anteilig mitbedienen und bzw. oder Verkehrsaufgaben regionaler Be-
deutung wahrnehmen, fallen in die Zuständigkeit des Regionalen Nahverkehrsplans, 
der vom RMV aufgestellt wird. Planungen zu diesen Linien wie auch konzeptionelle 
Forderungen des Kreises Offenbach sind in diesen lokalen Nahverkehrsplan aufgenom-
men. 
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4 Künftiges Angebot in Fortschreibung 
des Status quo 

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des zweiten Nahverkehrsplans für den Kreis Offenbach 
mit der Gültigkeit von 2003 bis 2007, verlängert bis 2010, befand sich das Nahverkehrs-
angebot im Kreisgebiet in einem grundsätzlichen Umbruch. Es stand die Eröffnung der 
S-Bahnstrecken in den Rodgau (Verlängerung der Linie S1 von Offenbach Ost über Of-
fenbach-Bieber, Obertshausen, Rodgau nach Rödermark Ober-Roden sowie der Linie S2 
von Offenbach-Bieber über Heusenstamm nach Dietzenbach) bevor. Diese Linienab-
schnitte wurden am 14. Dezember 2003 in Betrieb genommen. Parallel musste das 
kreisweite Busnetz auf diese neuen Verkehrsangebote angepasst und zugeschnitten 
werden. Es galt, Verkehrsangebote auf wichtigen Ost-West-Relationen zu schaffen und 
diese mit dem überwiegend in Nord-Süd-Richtung verlaufenden SPNV zu verknüpfen. 

Das seinerzeit entwickelte Nahverkehrskonzept hat sich im Grundsatz bewährt, erweist 
sich in der alltäglichen Umsetzung als praxistauglich und wird von den Fahrgästen an-
genommen. 

Die wettbewerbliche Ausschreibung der Verkehrsleistungen hat nicht nur zu marktkon-
formen Angebotspreisen mit vertretbarer Kostendeckung geführt. Vielmehr konnten 
den Fahrgästen ein dichtes Fahrplangefüge und eine hohe Bedienungsqualität zugesi-
chert werden. 

Radikale Angebotsveränderungen, Umbrüche und Neuerungen in einem Umfang wie 
im letzten NVP noch erforderlich, stehen für den Gültigkeitszeitraum der hier vorgeleg-
ten Fortschreibung nicht an, soweit nicht übergeordnete Änderungen der Zuordnung 
von regionalen und lokalen Zuständigkeiten Anlass für eine grundlegende Adaption 
des Angebotes im Busverkehr geben. 

Vielmehr richtet sich die Konzeption auf punktuell erforderliche Anpassungen aufgrund 
veränderter Rahmenbedingungen. Als Beispiel seien die nachgebesserten Angebote an 
Samstagnachmittagen als Reaktion auf die verlängerten Geschäftsöffnungszeiten be-
nannt. Auch auf die weiter zunehmende Mobilität im Freizeitverkehr will die KVG Of-
fenbach mit ergänzenden Angeboten reagieren, beispielsweise mit einer Linienverlän-
gerung zum UNESCO-Weltnaturerbe „Grube Messel“. 

Projekte, die wiederum einen deutlicheren Einschnitt in das Angebotsgefüge nach sich 
ziehen werden, wie beispielsweise die Inbetriebnahme der Regionaltangente West 
(RTW) oder die Fertigstellung des neuen Terminals 3 des Frankfurter Flughafens, ver-
zögern sich in ihrer Realisierung, so dass sie für den hier vorgelegten NVP noch keine 
dezidierte Relevanz besitzen. 
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5 Planerische Leitbilder in der Fortschreibung des 
Nahverkehrsplans 

Wesentliche Aspekte, die den planerischen Ansätzen zur Fortschreibung des NVP zu-
grunde lagen: 

 Stärkung des ÖPNV im Freizeitverkehr 

 Gewinnung neuer Nutzergruppen  
(Freizeit-, Besorgungsverkehre, Gelegenheitsnutzer) 

 Reaktion auf demographische Veränderungen 

 Anpassung des ÖPNV an die speziellen Anforderungen von Senioren 

 Anpassung des ÖPNV an die Veränderungen des Bedarfs der Schülerbeförderung 

 Weitere Finanzierbarkeit des bestehenden und fortzuführenden,  
hochwertigen Angebots 

Während der Gültigkeit dieses Nahverkehrsplans werden die rechtlichen Änderungen 
durch die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes und die Umsetzung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 zum Tragen kommen. Es ist zu erwarten, dass diese es den 
Aufgabenträgern erleichtern wird, Verkehrsleistungen weiterhin zweckmäßig auszu-
schreiben, zu vergeben und angemessen zu betreiben. Des Weiteren ist zu erwarten, 
dass für „marktinitiierte“ (bisher: „eigenwirtschaftliche“ bzw. „kommerzielle“) Verkeh-
re eindeutige Regelungen festgesetzt werden. 

Neben den verkehrlichen Aspekten sollen im NVP folgende Themen Berücksichtigung 
finden: 

 neue Vertriebswege von Fahrkarten,  
insbesondere die flächendeckende Einführung des „e-Ticketing“ 

 Vereinheitlichung der Bestellmodalitäten im Bedarfsverkehr (AST) 

Die Vorgaben dieses Nahverkehrsplans können aufgrund des Charakters als Rahmen-
plan nicht bis in die Ebene der Detail- und Feinplanung vordringen. Dies ist weder mög-
lich noch zweckmäßig. Sie werden so formuliert, dass sie einen angemessenen Ermes-
sens- und Handlungsfreiraum für mögliche, derzeit noch nicht erkennbare Veränderun-
gen im Gültigkeitszeitraum des NVP belassen. 

Ein wesentliches Kriterium für die Vorhaltung von ÖPNV-Angeboten wird auch in Zu-
kunft ihre Finanzierbarkeit und Finanzierungssicherheit darstellen. Der Öffentliche 
Nahverkehr trägt sich – von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht alleine über 
die Fahrscheinentgelte. Die Öffentliche Hand trägt in betriebswirtschaftlicher Betrach-
tung über Zuschüsse und Ausgleichszahlungen mehr als die Hälfte zur Deckung der Kos-
ten des Systems bei. Bei volkswirtschaftlicher Betrachtung ist der Nutzen des ÖPNV als 
weitaus positiver einzustufen. 

Es verbleibt auch für diesen NVP, den schmalen Grat zu gehen, durch ein gutes und 
dichtes Angebot wirksame Anreize für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, wei-
terhin Busse und Bahnen zu nutzen, von Individual- auf öffentliche Verkehrsmittel um-
zusteigen, mit der Fahrschein- bzw. Tarifausgestaltung dieses Ziel nicht zu konterkarie-
ren und dennoch die Tarifergiebigkeit auf einem Niveau zu halten, die der mitfinanzie-
renden, öffentlichen Hand keine außergewöhnlichen, zusätzlichen Defizitübernahmen 
abverlangt. 
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6 Beschlussfassung 
Der Entwurf des Nahverkehrsplans Kreis Offenbach, Fortschreibung 2011 – 2015, wurde 
am 03.08.2010 den Anhörungsberechtigten zur Anhörung übersandt. 

Während der bis zum 08.10.2010 dauernden Anhörungsphase waren die Anhörungsbe-
rechtigten aufgerufen, Stellungnahmen abzugeben. 

Unter Einbeziehung dieser Zusammenstellung der Bedenken und Anregungen aus der 
förmlichen Anhörung und den daraus resultierenden Empfehlungen wurde am 
25.11.2010 der Entwurf des Nahverkehrsplans vom Aufsichtsrat der Kreis-Verkehrs-
Gesellschaft Offenbach mbH beschlossen. Die betreffende Zusammenstellung und der 
Beschluss sind als  Anlage I-2 beigefügt. 

Die Vorlage des Aufsichtsrats an den Kreisausschuss mit der entsprechenden Beschluss-
empfehlung ist in  Anlage I-3 dokumentiert. 

Am 09.02.2011 wurde der Nahverkehrsplan Kreis Offenbach, Fortschreibung 2011– 2015 
vom Kreistag beschlossen. Der entsprechende Auszug aus der Niederschrift der 39. Sit-
zung des Gremiums Kreistag findet sich in der  Anlage I-4. 
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II Bestandsaufnahme 

1 Räumliche Struktur des Plangebietes 
Die Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen bilden einen wesentlichen Einflussfaktor für 
das Verkehrsaufkommen eines Gebietes. Zusammen mit dem Verkehrsangebot und den 
Verkehrsbedürfnissen der Bevölkerung im Untersuchungsraum bestimmen sie die Ver-
kehrsnachfrage. Im Folgenden sind wesentliche Daten zur Siedlungs- und Wirtschafts-
struktur wiedergegeben. 

2 Lage im Raum 
Das Plangebiet ist der südhessische Kreis Offenbach im Regierungsbezirk Darmstadt. 
Der Kreis Offenbach umfasst eine Fläche von circa 356 km², vgl.  Anlage II-1. 

An ihn grenzen im 

 Nordwesten und Norden die Städte Frankfurt am Main, Offenbach am Main 
und der Main-Kinzig-Kreis 

 Osten der bayerische Landkreis Aschaffenburg 

 Süden die Stadt Darmstadt und der Landkreis Darmstadt-Dieburg 

 Südwesten und Westen der Kreis Groß-Gerau. 

2.1 Verwaltungstechnische und raumstrukturelle 
Gliederung 

2.1.1 Administrative Gliederung 

Der Kreis Offenbach wird durch zehn Städte und drei Gemeinden gebildet: 

 die Städte Dietzenbach, Dreieich, Heusenstamm, Langen (Hessen), Mühlheim am 
Main, Neu-Isenburg, Obertshausen, Rodgau, Rödermark und Seligenstadt 

 die Gemeinden Egelsbach, Hainburg und Mainhausen. 

2.1.2 Zentrale Orte 

Gemäß des Regionalplans Südhessen basiert die regionale Siedlungsentwicklung auf 
einem System von Zentralen Orten (Ober-, Mittel-, Unter- sowie Kleinzentren). Dort 
werden zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge je nach Funktion in gestufter Form 
zentrale Einrichtungen wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Art vorgehalten. Zentra-
le Orte höherer Ordnung tragen zugleich auch die Versorgungsaufgaben von Orten mit 
nachgeordneter Zentralität. 
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Nach den zentralörtlichen Funktionen sind die Kommunen im Kreis Offenbach wie folgt 
eingestuft: 

 Oberzentren 
Im Kreisgebiet selbst findet sich kein Oberzentrum. Derartige Funktionen werden 
von den angrenzenden Städten Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Hanau und 
Darmstadt erfüllt. 

 Mittelzentren 
Sämtliche Städte im Kreisgebiet: Dietzenbach, Dreieich, Heusenstamm, Langen 
(Hessen), Mühlheim am Main, Neu-Isenburg, Obertshausen, Rödermark, Rodgau und 
Seligenstadt – jeweils mit ihren zentralen Ortsteilen 

 Unterzentren 
Gemeinde Egelsbach 

 Kleinzentren 
Gemeinden Hainburg und Mainhausen 

2.1.3 Entwicklungsachsen 

Die räumliche Entwicklung erfolgt gemäß der regionalen Raumordnung entlang von 
Entwicklungsachsen. Sämtliche Entwicklungsachsen in Südhessen verlaufen entlang der 
Schienenstrecken. 

Regionalachsen sollen laut Regionalplan den Leistungsaustausch zwischen den Mittel-
zentren untereinander sowie deren Anbindung an die Oberzentren und das überregio-
nale Fernverkehrsnetz sicherstellen. Von den Regionalachsen durchqueren den Kreis 
Offenbach: 

 Frankfurt – Offenbach am Main – Mühlheim am Main – Hanau – Gelnhausen – Fulda 

 Frankfurt – Langen (Hessen) – Darmstadt – Heidelberg 

 Hanau – Seligenstadt – Erbach (Odenwald) – Eberbach 

Zu den überörtlichen Nahverkehrs- und Siedlungsachsen, die vorrangig die Verknüp-
fung der Oberzentren mit dem Umland, insbesondere mit dem ÖPNV, gewährleisten 
sollen, zählen im Kreisgebiet: 

 Frankfurt – Offenbach am Main – Mühlheim am Main – Hanau 

 Frankfurt – Langen (Hessen) – Darmstadt 

 Frankfurt – Groß-Gerau Dornberg – Riedstadt-Goddelau – Gernsheim 

 Offenbach am Main – Obertshausen – Rodgau – Rödermark 

 Offenbach am Main – Dietzenbach 

 Hanau – Seligenstadt – Babenhausen – Groß-Umstadt 

 Dreieich – Rödermark – Dieburg 

Die zentralörtliche Gliederung und die den Entwicklungsachsen entsprechenden Schie-
nenverkehrswege im Kreisgebiet sind in  Anlage II-2 dargestellt. 
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2.2 Straßen- und Schienennetz 
Die Straßen- und Schieneninfrastruktur bildet die Grundlage für alle Planungen des öf-
fentlichen Verkehrs. Das klassifizierte Straßennetz sowie das Schienennetz ist auf der 
Netzknotenkarte, siehe  Anlage II-3, dargestellt. 

2.2.1 Straßennetz 

Der Kreis Offenbach wird durch eine große Anzahl von Autobahnen, Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen erschlossen. Die wichtigsten Straßenverbindungen werden mit ihren 
Relationen nachfolgend skizziert. 

Autobahnen 

 A 3:  Köln – Limburg/Lahn – Frankfurter Kreuz – Aschaffenburg – Würzburg 
 A 5:  Karlsruhe – Darmstadt – Frankfurter Kreuz – Frankfurt – Kassel 
 A 45:  Seligenstädter Dreieck – Hanau – Gießen – Siegen – Dortmund 
 A 661: Egelsbach – Offenbach am Main – Oberursel 

Länge der Autobahnen im Kreisgebiet: 37,1 km 

Bundesstraßen 

 B 3 „alt“:  Frankfurt – Neu-Isenburg – Dreieich – Langen – Darmstadt 
 B 43:  Hanau – Mühlheim – Offenbach – Frankfurt Süd – Frankfurt-Flughafen 
 B 44:  Frankfurt – Neu-Isenburg – Walldorf 
 B 45:  Hanau – Rodgau – Dieburg 
 B 46:  Offenbach am Main  – Dreieich 
 B 448:  Offenbach am Main  – Obertshausen 
 B 459:  Rödermark – Dietzenbach – Neu-Isenburg – Frankfurt 
 B 469:  AS Mainhausen – Groß-Ostheim 
 B 486:  Rödermark – Dreieich – Langen – Rüsselsheim 

Länge der Bundesstraßen im Kreisgebiet: 110,2 km 

Landesstraßen 

 L 2310:  Rodgau – Seligenstadt 
 L 3001:  Offenbach am Main  – Heusenstamm – Dietzenbach – Dreieich-Offenthal 
 L 3064:  Mühlheim am Main – Obertshausen 
 L 3065:  Hanau – Seligenstadt – Babenhausen 
 L 3097:  Messel – Rödermark – Rodgau 
 L 3116:  Rodgau – Babenhausen 
 L 3117:  Neu-Isenburg – Heusenstamm – Obertshausen 
 L 3121:  Rodgau – Seligenstadt 
 L 3262:  AS Neu-Isenburg-Zeppelinheim – Dreieich – Langen 
 L 3317:  Frankfurt – Neu-Isenburg – Dreieich – Messel 
 L 3405:  Offenbach am Main – Heusenstamm – Rodgau 
 L 3416:  Hainburg – Obertshausen Tannenmühlkreisel 

Länge der Landesstraßen im Kreisgebiet: 96,7 km 
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Kreisstraßen 

 K 168:  Langen (Hessen) West – Egelsbach 
 K 171:  Dreieich-Sprendlingen – Dreieich-Dreieichenhain – Dreieich-Götzenhain 
 K 172:  Dreieich-Dreieichenhain – Langen (Hessen) Ost 
 K 173:  Dreieich-Götzenhain – Dietzenbach 
 K 174:  Dietzenbach – Rodgau (südliche Kreisquerverbindung) 
 K 186: Hainburg Klein-Krotzenburg, „Kirchstraße“ 
 K 191:  Mühlheim am Main – Mühlheim-Lämmerspiel – Obertshausen 
 K 192:  Offenbach am Main – Offenbach-Rumpenheim – Mühlheim am Main 

Länge der Kreisstraßen: 34,4 km 

2.2.2 Zugangsstellen zu Bus und AST 

Der Zugang zu den Verkehrsmitteln Bus und AST erfolgt über fest eingerichtete Halte-
stellen entlang des Straßennetzes. Die Zahl der Abfahrtsstellen je Kommune im Kreis 
Offenbach ist in der folgenden Tabelle II-1 dargestellt. Zum Vergleich sind die Werte 
von 2002 gegenübergestellt. 
 
Stadt bzw. Gemeinde Anzahl der Abfahrtsstellen 

2002 2010 
Dietzenbach 38 53 
Dreieich 140 168 
Egelsbach 41 37 
Hainburg 26 22 
Heusenstamm 47 54 
Langen (Hessen) 139 139 
Mainhausen 18 18 
Mühlheim am Main 96 96 
Neu-Isenburg 120 120 
Obertshausen 21 27 
Rodgau 99 126 
Rödermark 33 40 
Seligenstadt 52 66 
Kreis Offenbach gesamt 870 981 

Tabelle II-1: Anzahl der Abfahrtsstellen je Kommune 2010 und 2002 
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2.2.3 Schienennetz 

Das raumordnerische System der Entwicklungsachsen basiert auf dem Schienennetz 
(vgl. Unterkapitel II 2.1.3). Das gesamte Schienennetz im Kreis Offenbach befindet sich 
im Besitz der DB Netz AG und ist normalspurig (1.435 mm). Im Kreisgebiet liegen fol-
gende Schienenwege: 

 
RMV- 
Linien-
nummer 

Linienverlauf elek-
trifi-
ziert 

Klassi- 
fizierung 
(Anzahl 
Gleise in 

Klammern) 

Nah-
ver-
kehr 

Fern
ver-
kehr 

Gü-
ter-
ver-
kehr 

Anzahl 
Halte-

punkte im 
Kreisgebiet 

S1 Wiesbaden –  
F-Höchst – F Hbf –  
OF Ost  – Rodgau –  
Ober-Roden 

ja Neben-
bahn 

(2) 

ja nein ge-
ring 

8 

S2 Niedernhausen –  
F-Höchst – F Hbf 
OF Ost –  
Dietzenbach 

ja Neben-
bahn 

(2) 

ja nein ge-
ring 

4 

S3 / S4 Bad Soden (Ts) [S3] /  
Kronberg [S4] – 
F Hbf – Langen –  
Darmstadt 

ja Hauptbahn 
(2/1) 

ja nein nein 5 

S8 / S9 Wiesbaden –  
Mainz Hbf / Mainz-
Kastel – F Hbf –  
OF Ost – Hanau 

ja Hauptbahn 
(2/1) 

ja nein nein 2 

R50 F Hbf – F Süd –  
OF Hbf –  
Hanau  
(– Fulda) 

ja Hauptbahn 
(2) 

ja ja ja 0 

R60 F Hbf – Langen –  
Darmstadt  
(– Heidelb. / Mannh.)  
„Main-Neckar-Bahn“ 

ja Hauptbahn 
(2) 

ja ja ja 1 

R61 (F Hbf –) Dreieich- 
Buchschlag –  
Ober-Roden –Dieburg 

nein Neben-
bahn 

(1) 

ja nein nein 8 

R64 F Hbf – F Süd –  
Hanau Hbf –  
Seligenstadt –
Babenhausen –  
Erbach – Eberbach 

nein Hauptbahn 
(1) 

ja nein nein 3 

R65 F Hbf –  
DA Nord / DA Hbf–  
Erbach – 
Eberbach 

tw. Hauptbahn 
(2) 

ja tw. tw. 0 

R70 / S7 F Hbf –  
N-I Zeppelinheim –  
Riedstadt-Goddelau  
(– Mannh. / Worms) 

ja Hauptbahn 
(2) 

ja ja ja 1 

RTW  
(geplant) 

Bad Homburg /  
F Nordweststadt –  
F-Flughafen –  
N-I Zentrum /  
Dreieich-Buchschlag 

ja Neben-
bahn 
(2/1) 

ja nein nein 4 

Tabelle II-2: Für den ÖPNV relevante Schieneninfrastruktur im Kreis Offenbach 
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2.2.4 Bahnhöfe und Haltepunkte 

Im Kreis werden im Fahrplanjahr 2010 insgesamt 29 Bahnhöfe bzw. Haltepunkte ange-
dient. Mit Ausnahme der Stationen Mainhausen-Zellhausen, Dreieich-Dreieichenhain 
und Dreieich-Sprendlingen befindet sich in unmittelbarer Nähe aller Haltepunkte zu-
mindest eine Haltestelle des Busverkehrs, so dass Umsteigebeziehungen ermöglicht 
werden. Auf die tatsächliche Qualität der Verknüpfungen wird bei der Betrachtung des 
Angebotes eingegangen. Tabelle II-3 gibt einen Überblick über die derzeit im Kreisge-
biet bedienten Bahnhöfe und Haltepunkte: 

 
Name RMV-Linie(n) Verknüpfung 

mit Bus (B) 
bzw.  

Schiene (S) 

RMV- 
Verkaufs- 

stelle1 

Dietzenbach Bahnhof S2 B A, O 
Dietzenbach Mitte S2 B A, B 
Dietzenbach Steinberg S2 B A, O 
Dreieich-Buchschlag S3, S4, R61 B, S A, O 
Dreieich-Dreieichenhain R61 --- A 
Dreieich-Götzenhain R61 B A, O 
Dreieich-Offenthal R61 B A, O 
Dreieich-Sprendlingen R61 --- A, O 
Dreieich-Weibelfeld R 61 B A 
Egelsbach S3 B A, O 
Hainburg-Hainstadt R 64 B A, O 
Heusenstamm S 2 B A, O 
Langen (Hessen) S3, S4, R60 B, S A, B, O 
Langen Flugsicherung S3, S4 --- A 
Mainhausen-Zellhausen R64 --- A 
Mühlheim am Main S8, S9 B A, O 
Mühlheim-Dietesheim S8, S9 B A, O 
Neu-Isenburg S3, S4, R61 B, S A, B, O 
Neu-Isenburg Zeppelinheim S7, R70 B A 
Obertshausen S1 B A, B 
Rödermark Ober-Roden S1, R61 B / S A, O 
Rödermark Urberach R61 B A, O 
Rodgau Dudenhofen S1 B A, O 
Rodgau Hainhausen S1 B A 
Rodgau Jügesheim S1 B A, O 
Rodgau Nieder-Roden S1 B A, O 
Rodgau Rollwald S1 B A 
Rodgau Weiskirchen S1 B A, O 
Seligenstadt R64 B A, O 

Tabelle II-3: Bahnhöfe und Haltepunkte des Schienenverkehrs im Kreis Offenbach, Stand 
06/2010 

1  A = Fahrkartenautomat, B = Fahrkartenausgabe am Bahnhof,  
O = Verkaufsagentur im Stadt- bzw. Ortsteil 
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2.3 Ausgewählte Strukturdaten 

2.3.1 Bevölkerung: Stand und Entwicklung 

Im Kreis Offenbach leben auf einer Gesamtfläche von gut 356 km² knapp 340.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner (Stand 06/2009). Daraus resultiert eine Einwohnerdichte 
von 945 Einwohnern/km². Diese ist damit mehr als viermal so hoch wie der Bundes-
durchschnitt (231 Einwohner/km²). Die folgende Tabelle II-4 gibt die Einwohnerzahlen 
der Kommunen und ihrer Ortsteile im Kreis Offenbach wieder und stellt sie in einen 
Vergleich mit den Werten von 2001. 

 

 
Einwohner mit 
Hauptwohnsitz 

Änderung 
2001 zu 2009 

Fläche 
[km²] 

Einwohnerdichte 
[EW / km²] 

Änderung 
2001 zu 2009 

30.06.2001 30.06.2009 abs. %  30.06.2001 30.06.2009 abs. % 

Dietzenbach, Stadt 32.823 33.166 +343 +1 21,67 1.515 1.531 +16 +1 
Dietzenbach 21.975 22.673 

     
Steinberg 10.848 10.493 

Dreieich, Stadt 40.094 40.319 +225 +0,6 53,32 752 756 +4 +0,6 
Buchschlag 2.744 2.728 

     

Dreieichenhain 8.124 8.095 
Götzenhain 4.626 4.614 
Offenthal 4.804 4.907 

Sprendlingen 19.796 19.975 

Egelsbach, Gemeinde 9.710 10.495 +785 +8 14,82 655 708 +53 +8 

Hainburg, Gemeinde 15.963 14.434 -1.529 -9,6 15,94 1.001 906 -95 -9,6 
Hainstadt 8.934 8.317 

     
Klein-Krotzenburg 7.029 6.117 

Heusenstamm, Stadt 18.711 18.242 -529 -2,8 19,03 983 959 -24 -2,8 
Heusenstamm 16.551 16.175 

     
Rembrücken 2.160 2.067 
Langen (Hessen), 
Stadt 36.189 35.260 -929 -2,6 29,12 1.243 1.211 -32 -2,6 

Mainhausen, 
Gemeinde 

8.531 9.139 +608 +7,1 17,92 476 510 +34 +7,1 

Mainflingen 3.608 4.189 
     

Zellhausen 4.923 4.950 
Mühlheim am Main, 
Stadt 26.622 28.210 +1.588 +6,0 20,67 1.288 1.365 +77 +6,0 

Dietesheim 4.296 4.440 

     Lämmerspiel 4.793 5.223 

Mühlheim 17.553 18.517 

Neu-Isenburg, Stadt 35.475 35.558 +83 +0,2 24,29 1.460 1.464 +4 +0,2 
Gravenbruch 5.406 5.358 

     Neu-Isenburg 28.526 28.787 

Zeppelinheim 1.543 1.413 

Obertshausen, Stadt 25.551 24.141 -1.410 -5,5 13,62 1.876 1.772 -104 -5,5 
Hausen 13.100 12.985 

   
 

 
Obertshausen 12.451 11.156 

     
 
 
 

  
Fortsetzung… 
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Einwohner mit 
Hauptwohnsitz 

Änderung 
2001 zu 2009 

Fläche 
[km²] 

Einwohnerdichte 
[EW / km²] 

Änderung 
2001 zu 2009 

30.06.2001 30.06.2009 abs. %  30.06.2001 30.06.2009 abs. % 
Rodgau, Stadt 44.612 43.054 -1.558 -3,5 65,04 686 662 -24 -3,5 
Dudenhofen 7.815 5.780 

     

Hainhausen 3.883 3.807 
Jügesheim 11.489 11.894 
Nieder-Roden 15.575 15.502 

Weiskirchen 5.850 6.071 

Rödermark, Stadt 27.665 27.857 +192 +0,7 29,99 922 929 +7 +0,7 
Messenhausen 755 796 

     
Ober-Roden 12.400 12.664 
Urberach 11.713 11.529 

Waldacker 2.797 2.868 

Seligenstadt, Stadt  19.308 21.705 +2.397 +12,5 30,84 626 704 +78 +12,5 
Froschhausen 3.717 3.908 

     Klein-Welzheim 2.883 3.048 

Seligenstadt 12.708 14.749 
Kreis Offenbach 
gesamt 341.254 336.671 -4.583 -1,3 356,30 958 945 -13 -1,3 

Tabelle II-4: Stand und Entwicklung der Einwohner (mit Hauptwohnsitz) im Kreis Offenbach 

(Quellen: Eigene Erhebungen bei den Einwohnermeldeämtern der Kommunen für die Daten 
2009; Übernahme der Werte für 2001 aus dem NVP 2003-2007) 

Die Einwohnerverteilung auf Ortsteilebene ist zudem im Anhang als Karte dargestellt, 
vgl.  Anlage II-4. 

 

Von der Gesamteinwohnerzahl zum 30.06.2009 waren 51 % Frauen und 49 % Männer. 
Der Ausländeranteil betrug 12,34 %, was einer Personenzahl von 41.545 entspricht. 

 

…Fortsetzung 



 
Nahverkehrsplan Kreis Offenbach, Fortschreibung 2011 – 2015 

Bestandsaufnahme 
 

 

 

24 

Die KFZ-Dichte in den einzelnen Kommunen zeigt Tabelle II-5 – im Vergleich zu 2001: 

 
 KFZ KFZ-Dichte 

2001 2009 2001 2009 
Dietzenbach 18.854 19.211 574 582 
Dreieich 25.342 26.813 632 670 
Egelsbach 5.838 7.948 601 795 
Hainburg 8.837 9.737 554 696 
Heusenstamm 11.607 11.603 620 644 
Langen (Hessen) 19.322 18.781 534 536 
Mainhausen 5.172 7.331 606 815 
Mühlheim am Main 15.403 16.327 579 583 
Neu-Isenburg 23.715 24.189 669 672 
Obertshausen 13.902 14.240 544 593 
Rodgau 25.982 26.745 582 621 
Rödermark 16.251 18.397 587 707 
Seligenstadt 11.252 14.677 583 667 
nicht einer Gemeinde zuzuordnen 274 200   
Kreis Offenbach gesamt 201.751 216.199 591 638 

Tabelle II-5: Anzahl der zugelassenen KFZ und KFZ-Dichte (KFZ je 1.000 Einwohner) in den 
Kommunen des Kreises Offenbach 

(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, 2001, 2010) 

Die Zahl der KFZ, über die die Einwohner des Kreises Offenbach verfügen können, hat 
in dem Beobachtungszeitraum um gut sieben Prozent zugenommen. Die Ausstattung 
der Bevölkerung mit KFZ liegt sowohl deutlich über dem Durchschnittwert des Landes 
Hessen für 2009 mit 534 KFZ auf 1.000 Einwohner, als auch über dem Bundesdurch-
schnitt mit 573 KFZ auf 1.000 Einwohner. 
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2.3.2 Beschäftigte und Pendlerströme 

Zum 31.06.2009 waren 102.016 Personen am Arbeitsort, 119.367 am Wohnort sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt. Die Anzahl der Beschäftigten je Stadt bzw. Gemeinde 
im Kreis Offenbach sowie die Veränderungen von 2001 zu 2009 sind folgender Tabelle 
II-6 zu entnehmen: 

 
 Sozialversiche-

rungspflichtig  
beschäftigte 
Einwohner 

Anzahl 
sozialversicherungs-

pflichtiger 
Arbeitsplätze 

 
Veränderungen 

2009 zu 2001 

2009 2001 2009 absolut % 
Dietzenbach 10.684 10.575 7.851 -2.724 -25,8 
Dreieich 13.676 16.285 16.585 +300 +1,8 
Egelsbach 3.683 3.772 3.944 +172 +4,5 
Hainburg 5.278 2.568 2.156 -412 -16,0 
Heusenstamm 6.111 4.595 4.562 -33 -0,7 
Langen 12.889 13.603 13.877 +241 +1,8 
Mainhausen 3.293 3.054 2.888 -166 -5,4 
Mühlheim 9.806 5.360 4.270 -1.090 -20,3 
Neu-Isenburg 12.379 19.870 20.756 +886 +4,5 
Obertshausen 8.871 6.401 6.233 -168 -2,6 
Rodgau 16.147 9.683 8.646 -1.037 -10,7 
Rödermark 9.277 6.398 5.511 -887 -13,9 
Seligenstadt 7.273 4.896 4.737 -159 -3,25 
insgesamt 119.367 107.060 102.016 -5.044 -4,7 

Tabelle II-6: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Einwohner im Kreis Offenbach 2009 im 
Vergleich zu den Werten von 2001 

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service Südwest, Frankfurt am Main, 2010 (Stichtag: 
30.06.2009); Landesarbeitsamt Offenbach, 2001: Werte 2001; übernommen aus dem NVP 2003-
2007) 

In  Anlage II-5 sind zudem auf einer Karte des Kreisgebietes die Anzahl der sozialver-
sicherungspflichtigen Einwohner und Beschäftigten je Kommune grafisch dargestellt. 
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In der folgenden Tabelle II-7 sind die externen Pendlerverflechtungen mit dem Kreisge-
biet wiedergeben. 

Die in grauer Schriftfarbe gesetzten Zahlen unterhalb der gelb hinterlegten Felder zei-
gen zu Vergleichszwecken die Werte aus dem Jahr 1999. 

 
arbeitend in 

 
wohnend in 

Kreis 
Offenbach 

Stadt 
Offenbach 

am Main 

Stadt 
Frankfurt 
am Main 

Stadt 
Darmstadt 

Stadt 
Hanau 

Kreis Offenbach 
49.432 11.355 32.404 2.459 1.900 
57.012 12.505 30.652 1.850 1.963 

Stadt Offenbach am Main 
4.460  
5.184 

Stadt Frankfurt am Main 
6.692 
5.904 

Stadt Darmstadt 
1.690 
1.446 

Stadt Hanau 
1.133 
1.736 

sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze insgesamt 

107.060 44.616 489.767 86.670 41.000 
103.096 43.869 451.716 83.627 46.096 

Tabelle II-7: Pendlerverflechtungen zwischen dem Kreis Offenbach und den benachbarten 
Oberzentren 

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service Südwest, Frankfurt am Main, 2010, 
Landesarbeitsamt Offenbach, 2001: Werte von 1999, übernommen aus dem NVP 2003-2007) 

 Anlage II-6 liefert in Tabellenform eine Zusammenstellung der Ein- und Auspendler 
zwischen dem Kreisgebiet, den benachbarten Zentren sowie ausgewählten Orten in-
nerhalb Hessens. 
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2.3.3 Flächennutzungs- und Bebauungsplanung 

Die folgende Tabelle II-8 gibt die bestehenden und die projizierten Dimensionen der 
Nutzungsflächen für Wohnen und Gewerbe in den einzelnen Städten und Gemeinden 
des Kreises Offenbach wieder: 

 
Gemeinde Flächennutzung 

Wohnbau 
[ha] 

Flächennutzung 
Mischgebiete 

[ha] 

Flächennutzung 
Gewerbe 

[ha] 
insgesamt davon 

geplant 
insgesamt davon 

geplant 
insgesamt davon 

geplant 
Dietzenbach 368 11 46 14 274 59 
Dreieich 523 35 194 3 184 21 
Egelsbach 150 6 35 1 82 17 
Hainburg 198 21 56 0 63 4 
Heusenstamm 266 23 61 4 90 16 
Langen 377 22 98 6 156 46 
Mainhausen 81 15 85 0 64 3 
Mühlheim 338 19 72 7 125 13 
Neu-Isenburg 387 13 35 1 154 15 
Obertshausen 301 11 54 0 112 41 
Rodgau 694 91 129 10 221 70 
Rödermark 416 29 82 2 130 23 
Seligenstadt 284 33 125 0 109 31 
Kreis 
Offenbach 
gesamt 

4383 329 1072 48 1764 359 

Tabelle II-8: Flächenbedarf Wohnbau und Gewerbe 

(Quelle: Planungsverband, 2009) 

Im Folgenden werden Vorhaben der einzelnen Städte und Gemeinden im Kreis Offen-
bach im Detail aufgeführt, insofern diese während des Gültigkeitszeitraums der NVP-
Fortschreibung realisiert werden sollen. 

2.3.3.1 Stadt Dietzenbach 

Es bestehen Vorhaben, das Areal zwischen der Waldorfschule im Norden der Stadt und 
dem Gebiet am Rathaus weitergehend zu erschließen. 

2.3.3.2 Stadt Dreieich 

Es bestehen Vorhaben der weiteren Erschließung im Norden und am Ostrand des Stadt-
kerns von Sprendlingen sowie im Gebiet der „Albert-Schweitzer-Straße“ in Götzenhain. 

2.3.3.3 Gemeinde Egelsbach 

Das Baugebiet am „Brühl“ steht kurz vor der Fertigstellung. Weitere Bauvorhaben im 
Bereich des Flughafens Egelsbach werden zurzeit nicht verfolgt. 
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2.3.3.4 Gemeinde Hainburg 

Voraussichtlich im Herbst 2010 wird mit Erschließung des Baugebiets „Löschem“ begon-
nen. Mit Start der Wohnbebauung wird zum Herbst 2011 gerechnet. Das Baugebiet 
„Löschem“ befindet sich im Ortsteil Hainstadt und ist ca. 7,5 ha groß; es werden ca. 90 
Wohnhäuser (Ein- und Zweifamilienhäuser) gebaut. Das Baugebiet liegt ca. 400 m süd-
östlich des Bahnhofes Hainstadt und wird von der Odenwaldbahn, der „Gartenstraße“, 
„Uhlandstraße“ und der Straße „Am Langen Gewann“ umgrenzt. Direkt an der L 3065, 
im Anschluss an das vorhandene Gewerbegebiet im Süden des Ortsteils Klein-
Krotzenburg (Richtung Seligenstadt) wird eine Gewerbegebietserweiterung von ca. 4 ha 
geplant. Ob mit einem Baubeginn in 2011 zu rechnen ist, ist offen. 

2.3.3.5 Stadt Heusenstamm 

Flächenerschließungen und bauliche Maßnahmen sind in den Gebieten „An der Düne“, 
„Am Martinssee“ und „Alte Linde“ vorgesehen. 

2.3.3.6 Stadt Langen (Hessen) 

Flächenerschließungen sind im Bereich der Nördlichen Umgehung vorgesehen. 

2.3.3.7 Gemeinde Mainhausen 

Flächenerschließungen sind im Bereich des Gewerbegebietes am Ostring im Gemeinde-
teil Zellhausen geplant. Deren Realisierung wird in die Gültigkeit des vorliegenden NVP 
fallen. 

2.3.3.8 Stadt Mühlheim am Main 

Es sind keine Erschließungsmaßnahmen vorgesehen, die Relevanz im Gültigkeitszeit-
raum des fortgeschriebenen NVP entwickeln werden. 

2.3.3.9 Stadt Neu-Isenburg 

Es sind städtebauliche Maßnahmen in folgenden Gebieten vorgesehen: 
 „Birkengewann“ (Wohngebiet): 24 ha; (Gewerbe) 0,75 ha 
 „Gehespitz“-Gelände (Gewerbe / Logistik): 42 ha 
 ehemaliges Güterbahnhofareal (Gewerbe / Handel): 4,7 ha 

2.3.3.10 Stadt Obertshausen 

Am südwestlichen Stadtrand sind Erschließungsmaßnahmen auf der Konversionsfläche 
„Im Birkengrund“ vorgesehen. Deren Realisierung ist nicht während des Gültigkeitszeit-
raums des NVP zu erwarten. 

2.3.3.11 Stadt Rodgau 

Städtebauliche Erschließungsmaßnahmen sind mittel- bis langfristig im Umfeld der 
Rodgauer S-Bahnstationen vorgesehen. 

2.3.3.12 Stadt Rödermark 

Arrondierungsmaßnahmen sind in Randbereichen der Stadtteile Ober-Roden und Ur-
berach zu erwarten. Die Errichtung eines neuen Stadtzentrums zwischen Ober-Roden 
und Urberach samt Einrichtung einer neuen Station an der Dreieichbahn werden nicht 
weiter verfolgt. 

2.3.3.13 Stadt Seligenstadt 

Es sind derzeit keine weiteren Maßnahmen zur Flächenerschließung vorgesehen. 
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2.3.3.14 Flughafen Frankfurt 

Die Bautätigkeiten im südlichen Bereich des Flughafens (zukünftiges Terminal 3) und 
auf dem Areal der „CargoCity Süd“ schreiten sukzessive voran. Mit der Fertigstellung 
von Teilabschnitten ist im Gültigkeitszeitraum des vorliegenden NVP zu rechnen. 

Die weitere, dichtere Bebauung auf dem Gelände „Gateway Gardens“ am Frankfurter 
Flughafen wird ab 2011 erwartet. 

Ein Überblick über die bedeutende öffentliche Infrastruktur im Kreisgebiet ist der 
 Anlage II-7 zu entnehmen. 

2.4 ÖPNV-Angebot 
Das ÖPNV-Angebot für den Kreis Offenbach umfasst für die Fahrplanperiode 2010: 

 4 Regional-Express- bzw. Regionalbahn-Linien (R60, R61, R64, R70) 

 7 S-Bahn-Linien (S1, S2, S3, S4, S7, S8, S9), von denen jeweils zwei innerhalb des 
Kreises denselben Linienweg nutzen und fahrplanmäßig aufeinander abgestimmt 
sind (S3 / S4; S8 / S9), 

 14 Regionale Buslinien 

 2 lokale Buslinien des Kreises (OF-30 und OF-99) 

 4 Nachtbuslinien 

 14 Stadtbuslinien 

Ergänzt wird dieses Angebot durch: 

 1 Straßenbahnlinie (VGF-Linie 14), die mit ihrer Endstelle das Kreisgebiet an der 
Stadtgrenze von Frankfurt und Neu-Isenburg tangiert 

 18 AST-Linien (Anruf-Sammel-Taxi-Verkehre, 8 Linien als Ergänzung der Buslinien 
mit Bedienung tagsüber, 10 als Ersatz für Buslinien in der SVZ) 

 6 Buslinien in Aufgabenträgerschaft benachbarter Städte bzw. Landkreise 

 1 Schülerverkehr nach § 43 (2) PBefG 

 2 Mainfähren (OF-39, OF-89), die tariflich nicht in den Rhein-Main-Verkehrsverbund 
eingebunden sind und nicht im Zuständigkeitsbereich der KVG Offenbach mbH 
liegen 

Die schematisch dargestellten Linienverläufe der Bahn-, Bus- und Straßenbahnlinien 
sind in  Anlage II-8 abgebildet. 
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2.4.1 Schienengebundener Personennahverkehr (SPNV) 

2.4.1.1 Regionales Schienennetz 

Die schienengebundenen öffentlichen Verkehrsmittel stellen das Rückgrat des öffentli-
chen Verkehrsnetzes dar. 

In der folgenden Tabelle II-9 sind von allen, das Kreisgebiet bedienenden Linien, inso-
fern sie mindestens einen Halt im Kreisgebiet vorweisen, die RMV-Liniennummer, der 
Linienverlauf sowie die in den genannten Zeitfenstern überwiegend vorherrschende 
Taktdichte nach den verschiedenen Verkehrszeiten dargestellt: 
 
Linie Linienverlauf Taktdichte 

Tages-
verkehr HVZ Samstag Sonntag Spät-

verkehr 

5-21 h 6-9 h 
15-19 h 6-16 h 16-21 h 8-12 h 12-21 h 21-24 h 

S1 

Wiesbaden Hbf–  
F-Höchst – F Hbf –  
OF Marktplatz – OF Ost –  
Rodgau –  
Ober-Roden 

30 15 30 30 60 30 60 

S2 

Niedernhausen –  
F-Höchst – F Hbf–  
OF Marktplatz – OF Ost – 
Heusenstamm –  
Dietzenbach Bahnhof 

30 15 30 30 60 30 60 

S3 / S4 

Bad Soden (Ts) [S3] /  
Kronberg [S4] – F Hbf –  
F Süd – Neu-Isenburg –  
Langen [S4] –  
Darmstadt Hbf [S3 / S4] 

15 15 15 15 30 30 30 

S7 
R70 

F Hbf –N-I Zeppelinheim – 
Walldorf – Mörfelden –  
Riedstadt-Goddelau  
( – Worms /  
Mannheim) 

28/32 30 30 30 60 30 60 

S8 / S9 

Wiesbaden Hbf –  
Mainz Hbf [S8] / Mainz-
Kastel [S9] – F-Flughafen – 
F Hbf – OF Marktplatz –  
OF Ost – Mühlheim –Hanau 

30 15 30 30 60 30 30 

R60 

Frankfurt Hbf –  
Langen –  
Darmstadt Hbf  
(– Heidelberg / 
Mannheim) 

60 60+V 60 60 60 60 60 

R61 

(Frankfurt Hbf – 
Neu-Isenburg –) 
Dreieich-Buchschlag –  
Ober-Roden – 
Dieburg 

30 30+V 60 60 60 60 60 

R64 

Frankfurt Hbf – Hanau – 
Seligenstadt –  
Babenhausen –  
Wiebelsbach – Erbach –  
Eberbach 

30/60 30 30/60 30/90 30/90 30/90 90 

Tabelle II-9: Im Kreis Offenbach verkehrende SPNV-Linien 

(Quelle: RMV-Fahrplanbuch 11, Stadt und Kreis Offenbach, 2010) 
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2.4.1.2 Straßenbahn der VGF 

Die Straßenbahnlinie 14 des Stadt- und Straßenbahnnetzes der Stadtwerke VerkehrsGe-
sellschaft Frankfurt mbH (VGF) endet auf der Kreisgrenze. Ihre Endhaltestelle „Neu-
Isenburg Stadtgrenze“ liegt in fußläufiger Entfernung zur Neu-Isenburger Kernstadt. 

Die Straßenbahnlinie 14 führt von der Neu-Isenburger Stadtgrenze über Frankfurt-
Louisa, Frankfurt Südbahnhof zum „Ernst-May-Platz“ im Stadtteil Bornheim und bietet 
mit einem 10-Minuten-Takt in der Tagesverkehrszeit ein attraktives Verkehrsangebot. 

2.4.2 Buslinienverkehr 

Tabelle II-10 gibt einen Überblick zu den Streckenverläufen und bestehenden Konzessi-
onen der im Kreis Offenbach verkehrenden Buslinien 
 
Linie Linienverlauf Konzessionsinhaber Ende der 

Konzessions-
laufzeit 

567 Zellhausen – Seligenstadt – 
Hainburg – Hanau Hbf 

FIRST Rhein-Neckar 
Mainhausen 

13.12.2014 

651 Obertshausen – Heusenstamm – 
Neu-Isenburg – Ffm-Flughafen T1 

FIRST Rhein-Neckar 
Mainhausen 

13.12.2014 

653 Götzenhain Bf – Gut Neuhof – 
Neu-Isenburg – Ffm Südbahnhof 

FIRST Rhein-Neckar 
Mainhausen 

15.12.2013 

661 Langen Bf – Dreieich – Neu-Isenburg – 
Offenbach Markplatz 

VINETA 
Rodgau 

12.12.2015 

662 Neu-Isenburg Bf Ostseite – Dreieich – 
Langen – DA-Arheilgen Hofgasse 

VEOLIA Rhein-Main 
Frankfurt am Main 

15.12.2013 

663 Neu-Isenburg Bf Ostseite – Dreieich – 
Langen Bf – Mörfelden Bf 

VEOLIA Rhein-Main 
Frankfurt am Main 

15.12.2013 

674 Ober-Roden – Eppertshausen – Münster – 
Dieburg – Darmstadt Hbf 

WERNER 
Bensheim 

08.12.2015 

679 Ober-Roden – Eppertshausen – Münster – 
Dieburg – Reinheim 

WERNER 
Bensheim 

08.12.2015 

684 Ober-Roden – Eppertshausen – Münster – 
Darmstadt Hbf 

WERNER 
Bensheim 

08.12.2015 

K86 Babenhausen Bf – Harreshausen – 
Dudenhofen Bf 

Spahn + Roth 
Schaafheim 

08.12.2012 

U Urberach – Messel – 
Darmstadt-Kranichstein 

HEAG mobiBus 
Darmstadt 

11.12.2014 

OF-30 Offenbach Marktplatz – Heusenstamm – 
Rembrücken –Hainhausen Bf Westseite 

FIRST Rhein-Neckar 
Mainhausen 

14.12.2013 

OF-31 Lämmerspiel – Mühlheim – Dietesheim – 
Mühlheim – Lämmerspiel 

Stadtwerke 
Mühlheim am Main 

10.12.2011 

OF-40 Rollwald – Nieder-Roden –  
Dudenhofen – Jügesheim – Hainhausen 

Stadtwerke 
Rodgau / SHB 

10.12.2011 

OF-41 Nieder-Roden Bf –  
Gewerbegebiet – H.-Böll-Schule – Bf 

Stadtwerke 
Rodgau / SHB 

10.12.2011 

OF-42 Jügesheim – Hainhausen –  
Weiskirchen – Hainhausen – Jügesheim 

Stadtwerke 
Rodgau / SHB 

10.12.2011 

 
Fortsetzung ... 
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… Fortsetzung 
Linie Linienverlauf Konzessionsinhaber Ende der 

Konzessions-
laufzeit 

OF-50 Neu-Isenburg Gravenbruch Ost – 
Ffm Südbf 

FIRST Rhein-Neckar 
Mainhausen 

15.12.2013 

OF-51 Neu-Isenburg Gravenbruch Ost –  
Isenburgzentrum – Bf – Zeppelinheim 

Stadtwerke 
Neu-Isenburg 

10.12.2016 

OF-53 Neu-Isenburg Bf Westseite – Gewerbege-
biet Süd – Bf Westseite 

Stadtwerke 
Neu-Isenburg 

10.12.2016 

OF-56 Hexenberg – Dietzenbach Mitte – 
H.-Keller-/H.-Mann-Schule – Steinberg 

Stadtwerke 
Dietzenbach / SHB 

10.12.2011 

OF-57 Steinberg – Dietzenbach Mitte – 
Westend – Dietzenbach Bf 

Stadtwerke 
Dietzenbach / SHB 

10.12.2011 

OF-64 
regional 

Ffm-Flughafen T1 – 
Dreieich-Buchschlag … 

Gg. Becker 
Langen 

12.12.2015 

OF-64 
lokal 

… Buchschlag – Sprendlingen – Drei-
eichenhain – Götzenhain – Offenthal 

Verkehrsbetriebe 
Dreieich 

12.12.2015 

OF-67 Rundverkehr Sprendlingen Nord 
(Bürgerhaus – Nord – Ost – Bürgerhaus) 

Verkehrsbetriebe 
Dreieich 

12.12.2015 

OF-71 Langen Linden – Oberlinden – Bahnhof – 
Steinberg 

Stadtwerke 
Langen 

12.12.2015 

OF-72 Langen, Lutherplatz – Nordend – 
Bahnhof –Neurott 

Stadtwerke 
Langen 

12.12.2015 

OF-73 Egelsbach Bf – Egelsbach – 
Bayerseich – Langen Bf 

Stadtwerke 
Langen 

12.12.2015 

OF-75 Langen Bf – Neurott – Linden – 
Langen Bf 

Stadtwerke 
Langen 

12.12.2015 

OF-85 Zellhausen – Seligenstadt – 
Froschhausen – Obertshausen Bf 

FIRST Rhein-Neckar 
Mainhausen 

13.12.2014 

OF-86 Zellhausen – Seligenstadt – 
Hainburg – Obertshausen Bf 

FIRST Rhein-Neckar 
Mainhausen 

13.12.2014 

OF-95 Urberach – Ober-Roden – Waldacker –  
Dietzenbach – N-I Bf Westseite 

VEOLIA Rhein-Main 
Frankfurt am Main 

15.12.2013 

OF-96 Heusenstamm Bf – Dietzenbach – 
Offenthal, Alte Rheinstraße 

FIRST Rhein-Neckar 
Mainhausen 

15.12.2013 

OF-99 Langen Bf – Dreieich – Dietzenbach – 
Jügesheim – Nieder-Roden / Seligenstadt 

VINETA 
Rodgau 

12.12.2015 

103 (F Prüfling –) OF Marktplatz – OF Ost – 
OF Borsigstraße (– Mühlheim Bf) 

OVB 
Offenbach am Main 

12.12.2015 

120 Offenbach Marktplatz – Mühlheim –  
Lämmerspiel – Obertshausen Haus Jona 

OVB 
Offenbach am Main 

12.12.2015 

n61 Frankfurt – Offenbach – Mühlheim – 
Hanau 

RKH 
NL Weiterstadt 

11.12.2014 

n65 Offenbach Marktplatz – Obertshausen –  
Rodgau –Ober-Roden 

RKH 
NL Weiterstadt 

11.12.2014 

n66 Offenbach Marktplatz – Heusenstamm –  
Dietzenbach – Ober-Roden 

RKH 
NL Weiterstadt 

11.12.2014 

n71 Frankfurt – Neu-Isenburg – Dreieich – 
Langen – Egelsbach – Darmstadt 

RKH 
NL Weiterstadt 

11.12.2014 

Tabelle II-10: Im Kreis Offenbach nach § 42 PBefG konzessionierte Buslinien 

(Quelle: Veröffentlichung des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 01.05.2010) 
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Die folgende Tabelle II-11 gibt an, in welchem Takt die einzelnen Linien verkehren. Da-
bei sind Linien, die im Kreis einem einheitlichen Linienweg folgen, zusammengefasst. 
AST-Linien, die das Busangebot in Schwachverkehrszeiten ergänzen, sind in dieser Ta-
belle mit berücksichtigt. 

 
Linie Taktdichte 

Tages-
verkehr HVZ Samstag Sonntag Abendverkehr 

5-21 Uhr 6-9 Uhr 
15-19 Uhr 6-16 Uhr 16-21 Uhr 8-21 Uhr 21-24 Uhr 

567 + 
OF-81 AST 

60 60 60 60 60 60 

653 60 30 60 60 60 60 

661 60 30 60 60 60  

662 
663 30 15 30 30 30 30 

674 - E - - - - 

679 60 60+E 120 120 120 - 

684 E E E E - - 

K86 E 30+E - - - - 

U 60 60 120 120 120 120 

OF-30 + 
OF-38 AST 30 30 30 60 60 60 

OF-31 + 
OF-35 AST 

30 30 30 30 60 60 

OF-40 S S - - - - 

OF-41 + 
OF-44 AST 

30 30 30 30 30 30 

OF-42 + 
OF-44 AST 30 30 30 30 30 30 

OF-50 30 15 30 60 60 60 

OF-51 + 
OF-51 AST 30 30+S 30 30 60 60 

OF-53 + 
OF-53 AST 

30 15 30 30 - - 

 
Fortsetzung ... 
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… Fortsetzung 
Linie Taktdichte 

Tages-
verkehr HVZ Samstag Sonntag Abendverkehr 

5-21 Uhr 6-9 Uhr 
15-19 Uhr 6-16 Uhr 16-21 Uhr 8-21 Uhr 21-24 Uhr 

OF-56 + 
OF-56 AST 

30 30 30 30 30 30 

OF-57 + 
OF-57 AST 30 30 30 30 60/30 30 

OF-64 + 
OF-64 AST 

30 30+S 60 60 60 60 

OF-65 30* 30* 30* 30* 30* - 

OF-67 30 30     

OF-71 + 
OF-76 AST 30 30+S 30 60 60 60 

OF-72 + 
OF-76 AST 

30 30 30 60 60 60 

OF-73 + 
OF-77 AST 30 30+S 30 60 60 60 

OF-75 - E - - - - 

OF-85 60 15/30 60 47/73 47/73 47/73 

OF-86 + 
OF-87 AST 

60 60+S 60 60 60 60 

OF-95 59/61 27/33 60 60 60 60 

OF-96 30/60 30 60 60 60 60 

OF-99 30/60 30/60 30/60 60/120 120 120 

103 30 30 30 30 60 60 

120 + 
OF-35 AST 30 30 60 60 - - 

Tabelle II-11: Fahrplanmäßige Takte aller im Kreis Offenbach nach § 42 PBefG konzessionierten 
Linienverkehre 

(Quelle: RMV-Fahrplanbuch 11, Stadt und Kreis Offenbach, 2010) 
 
E = Einzelfahrten 
S = Kurse an Schultagen 
*) = nur saisonal und bei Badewetter 

2.4.3 Bedarfsorientierte Bedienungsformen 

Bedarfsorientierte Bedienungsformen wie das Anruf-Sammel-Taxi (AST) werden in der 
Regel nach § 13 (früher § 13a) in Verbindung mit § 42 PBefG konzessioniert. AST-
Verkehre bedienen vorrangig Relationen oder Verkehrszeiten, auf denen oder während 
derer ein Angebot mit Bussen der schwachen Nachfrage wegen nicht gerecht wird. 
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Die Tabelle II-12 gibt einen Überblick über die bedarfsorientierten Verkehre im Gebiet 
des Kreises Offenbach. 

 
Linie Linienverlauf Konzessionsinhaber Ende der 

Konzessions-
laufzeit 

OF-35 AST Mühlheim – Dietesheim – Lämmerspiel – 
Hausen – Obertshausen Bf 

Stadtwerke 
Mühlheim / KVG OF 

15.12.2011 

OF-38 AST Rembrücken – Heusenstamm – 
Offenbach Stadthalle 

KVG OF 14.12.2013 

OF-43 AST Siedlung Rollwald –  
Nieder-Roden 

Stadtwerke 
Rodgau 

30.06.2018 

OF-44 AST Weiskirchen – Hainhausen – Jügesheim – 
Dudenhofen – Rollwald 

Stadtwerke 
Rodgau 

30.06.2018 

OF-51 AST Gravenbruch – Isenburgzentrum – 
Bahnhof – Zeppelinheim 

Stadtwerke 
Neu-Isenburg 

10.12.2016 

OF-52 AST Neu-Isenburg Straßenbahn – Isenburg-
zentrum – Waldfriedhof 

Stadtwerke 
Neu-Isenburg 

10.12.2016 

OF-53 AST Neu-Isenburg Bf – Gewerbegebiet Süd –
Bahnhof 

Stadtwerke 
Neu-Isenburg 

10.12.2016 

OF-56 AST Hexenberg – Dietzenbach Mitte – 
Schulen – Steinberg 

Stadtwerke 
Dietzenbach 

10.12.2011 

OF-57 AST Steinberg – Dietzenbach Mitte – 
Westend – Bahnhof 

Stadtwerke 
Dietzenbach 

10.12.2011 

OF-64 AST Buchschlag Bf – Sprendlingen – Drei-
eichenhain – Götzenhain – Offenthal 

Verkehrsbetriebe 
Dreieich 

12.12.2015 

OF-65 AST Dreieich-Buchschlag Bf –  
Langen Waldsee 

Verkehrsbetriebe 
Dreieich 

12.12.2015 

OF-66 AST Dreieichenhain Bahnhof Weibelfeld 
Odenwaldring – Götzenhain Bf 

Verkehrsbetriebe 
Dreieich 

12.12.2015 

OF-68 AST Sprendlingen Bürgerhaus – 
Neu-Isenburg Waldfriedhof 

Verkehrsbetriebe 
Dreieich 

12.12.2015 

OF-76 AST Stadtgebiet  
Langen 

Stadtwerke 
Langen 

12.12.2015 

OF-77 AST Gemeindegebiet  
Egelsbach 

Stadtwerke 
Langen 

12.12.2015 

OF-78 AST Langen Birkenwäldchen –  
Langen Bf 

Stadtwerke 
Langen 

12.12.2015 

OF-79 AST Egelsbach West –  
Egelsbach 

Stadtwerke 
Langen 

12.12.2015 

OF-81 AST Zellhausen – Seligenstadt – Hainburg – 
Hanau Hbf 

KVG OF 13.12.2014 

OF-82 AST „CitybuS“: 
Kernstadtgebiet Seligenstadt 

Stadt 
Seligenstadt 

30.09.2011 

OF-83 AST Mainflingen Waldrandsiedlung –  
Mainflingen – Zellhausen – Bahnhof 

KVG OF 13.12.2014 

OF-87 AST Obertshausen – Hainburg –  
Seligenstadt 

KVG OF 13.12.2014 

Tabelle II-12: Im Kreis Offenbach bestehende AST-Angebote 

(Quelle: RMV-Fahrplanbuch 11, Stadt und Kreis Offenbach, 2010) 
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2.5 Berufsverkehre 
Zu den Berufsverkehren zählen die nach § 43 (1) PBefG geregelten Sonderformen des 
Linienverkehres. Solche werden derzeit im Kreis Offenbach nicht mehr betrieben. 

2.6 Schülerverkehre 
Der weit überwiegende Anteil des Schülerverkehrsaufkommens wird durch den nach 
§ 42 PBefG konzessionierten Linienverkehr bedient. Die besonders auf Schülerverkehre 
ausgerichteten Kurse sind im Fahrplan durch ein „S“ gekennzeichnet, können jedoch 
wie die Regelkurse von jedermann genutzt werden. 

Lediglich in der Stadt Rödermark wird durch den Omnibusbetrieb „Schau in’s Land“ 
Hain ein nach § 43 (2) PBefG konzessionierter Schülerverkehr von bzw. zur Oswald-von-
Nell-Breuning-Schule sowie von bzw. zur Trinkbornschule betrieben. 

Konzessionen nach § 43 (2) PBefG werden erteilt, wenn Bedarf auf Relationen besteht, 
auf denen kein regulärer Linienverkehr vorhanden ist oder die Anzahl der zu beför-
dernden Schüler den Einsatz von gesonderten Schulbussen – wirtschaftlich – rechtfer-
tigt. Die Mitnahme Dritter ist bei diesen Konzessionen im Gegensatz zu den oben ge-
nannten Konzessionen nach § 42 PBefG ausgeschlossen. 

Es besteht die Absicht, den Schülerverkehr in Rödermark in einen Linienverkehr zu 
wandeln, vgl. hierzu insbesondere das Kapitel V Angebotskonzeption. 

Einen Überblick über die Schulstandorte mit den dortigen Schülerzahlen im Kreis Of-
fenbach liefert  Anlage II-9. 

2.7 Marktfahrten 
Marktfahrten werden nach § 43 (3) PBefG genehmigt. Als Marktfahrt ist die Linie OF-82 
AST, der „CitybuS“ in Seligenstadt, konzessioniert. 

2.8 Freigestellte Verkehre und Sonderverkehre 
Von den Vorschriften des PBefG können gemäß der Freistellungsverordnung u. a. Be-
förderungen mit Kraftfahrzeugen durch oder für Schulträger zum und vom Unterricht 
bzw. Beförderungen von körperlich, geistig oder psychisch behinderten Personen mit 
Kraftfahrzeugen zu und von Einrichtungen, die der Betreuung dieser Personenkreise 
dienen, freigestellt werden. 

Die KVG Offenbach organisiert im Auftrag des Kreisausschusses des Kreises Offenbach 
den freigestellten Schülerverkehr für den Kreis Offenbach sowie angrenzende Stadt- 
und Landkreise. Rund 700 Schülerinnen und Schüler werden pro Schultag im Auftrag 
der KVG Offenbach im freigestellten Schülerverkehr bzw. der Behindertenbeförderung 
gefahren, 2.200 zu Unterrichtsveranstaltungen in sogenannten „Querverkehren“. Dabei 
steuern die Fahrzeuge nicht nur Schulen, sondern weitere Einrichtungen im gesamten 
Kreisgebiet sowie angrenzenden Gebietskörperschaften an. Pro Jahr werden rund 
38.000 Fahrten durchgeführt. 

Einen Überblick über den Nachfrageumfang dieser Verkehre gibt  Anlage II-10. 
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2.9 Verkehrsnachfrage 
Die Verkehrsnachfrage der Buslinien im Regional- und Kreisnetz für einen Schulwerktag 
wird in den folgenden Grafiken widergespiegelt. Bei den Werten handelt es sich um die 
Summen über alle Linien in jeweils beiden Fahrtrichtungen. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird die Nachfrage in zwei Abbildungen wiederge-
geben: Abbildung II-1 liefert einen Überblick zur Verkehrsnachfrage im Teilgebiet 
Westkreis-Mitte, Abbildung II-2 für das Teilgebiet Ostkreis-Mitte. 

Zu Vergleichszwecken sind zudem die Prognosewerte (in roter Schriftfarbe und einge-
kastet) für die Nachfrage im Jahr 2007 angegeben, deren Errechnung 2002 für den vo-
rangegangenen Nahverkehrsplan (Gültigkeit 2003 bis 2007, verlängert bis 2010) erfolg-
te. 

 

 
Abbildung II-1: Verkehrsnachfrage Westkreis-Mitte 

 

 

Prognose 2007 
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Abbildung II-2: Verkehrsnachfrage Ostkreis-Mitte 

Die Gegenüberstellung der Prognosewerte mit den ermittelten Nachfragewerten zeigt 
überwiegend annähernde Übereinstimmungen. 

Eine geringere Nachfrage als prognostiziert zeigt sich auf den Korridoren zwischen 
Mühlheim und Obertshausen (entlang der Linie 120), zwischen Obertshausen und Heu-
senstamm (heutige Linie 651), zwischen Dietzenbach und Götzenhain (Linie OF-99), zwi-
schen Offenbach und Gravenbruch (heutige Linie 661) sowie zwischen Frankfurt Sach-
senhäuser Warte und Gravenbruch (heutige OF-50) bzw. Neu-Isenburg Zentrum (heuti-
ge 653). Des Weiteren bleibt die Nachfrage auf der alten B3-Achse zwischen Neu-
Isenburg Zentrum und Langen hinter den Erwartungswerten zurück. 

Eine höhere Nachfrage als prognostiziert zeigt sich auf den Korridoren zwischen Offen-
bach und Heusenstamm (heutige Linie OF-30), zwischen Zellhausen und Seligenstadt 
sowohl auf direktem Wege (heutige Linie 567) als auch über Mainflingen und Klein-
Welzheim (heutige Linien OF-85 und OF-86), zwischen Götzenhain und Weibelfeld (Li-
nien OF-64 und OF-99), Weibelfeld und Langen (heutige Linie 661), Weibelfeld und 
Sprendlingen (Linien OF-64, OF-99 und 661), Sprendlingen und Langen (Linien OF-99, 
662 und 663) sowie zwischen Neu-Isenburg Zentrum, Neu-Isenburg Bahnhof und dem 
Frankfurter Flughafen (Linie 651). 

 Prognose 2007 
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2.10 Tarif 
Im Kreis Offenbach gilt auf allen Nahverkehrsrelationen (außer Fähren) innerhalb des 
Kreisgebietes sowie in die umliegenden Gebiete der RMV-Tarif. Bei Fahrten in den be-
nachbarten bayerischen Landkreis Aschaffenburg wird ein Übergangstarif angewendet. 

Das Gebiet des Kreises Offenbach ist in zwei A-Tarifgebiete mit den Kennziffern 35 
(Westkreis „Langen“) und 36 (Ostkreis „Offenbach“) unterteilt. Die weitere Untertei-
lung innerhalb dieser Großzonen erfolgt in der Regel nach den Gemeindegrenzen. Die-
sen sind jeweils A0-Tarifgebiete zugeordnet. 

Die Tarifpreisbildung gestaltet sich nach be- bzw. durchfahrenen Tarifgebieten. Für 
Fahrten innerhalb einer Kommune (A0-Tarifgebiet) ist die günstigste Preisstufe 1 zu 
entrichten. Von einer zur angrenzenden nächsten Kommune (A1) wird die Preisstufe 2 
angesetzt. 

Für alle übrigen Fahrten innerhalb eines A-Tarifgebietes gilt die Preisstufe 3. Weiterfüh-
rende Fahrten werden – je nach durchfahrenen A-Tarifgebieten – mit den Preisstufen 4 
bis 7 berechnet. Die Preisstufe 7 deckt zugleich tariflich den gesamten Verbundraum des 
RMV ab. Ausgenommen sind dabei die Gebiete mit Übergangstarif. 

Die Tarifgebietseinteilung für den Kreis Offenbach ist in  Anlage II-11 dargestellt. 

Nachfolgende Tabelle II-13 spiegelt einen Auszug aus der Preistafel des RMV wider. 
Die komplette Preisübersicht ist ergänzend der  Anlage II-12 zu entnehmen. 

 
Preisstufe Einzelfahrkarte 

Erwachsene / EUR 
Einzelfahrkarte 

Kind / EUR 
Monatskarte 

Erwachsene / EUR 
1 (A0) 1,60 0,95 36,20 
2 (A1) 2,00 1,20 57,40 
3 (A) 2,40 1,40 74,80 
4 3,80 2,30 112,80 
5 7,15 4,30 154,20 
6 10,30 6,20 191,80 
7 (RMV gesamt) 13,35 8,00 231,50 

Tabelle II-13: Preisstufen und Preisbildung im RMV – Stand 13.12.2009 

(Quelle: RMV-Fahrplanbuch 11, Stadt und Kreis Offenbach, 2010) 

Für Zeitkarteninhaber, die Fahrten unternehmen, mit denen sie den Gültigkeitsbereich 
ihrer Zeitkarte verlassen, werden „Anschlusskarten zu Zeitkarten“ angeboten. 

Fahrgäste, die eine persönliche Streckenzeitkarte der DB AG mit IC- und ICE-
Berechtigung besitzen, können rabattierte Zeitkarten für die RMV-Verkehrsmittel er-
werben. Diese Angebote werden als „Fernverkehrs-Ergänzungskarte“ bezeichnet. 

Einige tarifliche Besonderheiten im Kreisgebiet beeinflussen u. a. die Verkehrsnach-
frage: 

Für Fahrten aus dem Westkreis (A-Tarifgebiet 35) zum Flughafen Frankfurt ergibt sich 
durch die Definition des Bereichs Frankfurt-Flughafen als „Tarif-Überlappungsgebiet“ 
eine günstigere Preisstufe (3 statt 4), soweit die Fahrt auf direktem Wege mit dem Bus 
über Dreieich-Buchschlag oder Neu-Isenburg und nicht über das Frankfurter Stadtgebiet 
(Tarifgebiet 50) führt. 
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Die Endstation „Neu-Isenburg Stadtgrenze“ der Straßenbahnlinie 14 liegt bereits inner-
halb der Frankfurter Gemarkung. Somit gilt für Fahrten von dort nach Frankfurt die 
Preisstufe 3 anstelle der Preisstufe 4. 

Für Fahrten aus dem Ostkreis (Hainburg, Seligenstadt, Mainhausen) in Richtung Offen-
bach und Frankfurt ergeben sich unterschiedliche Preisstufen, je nachdem, ob der direk-
te Weg mit dem Bus über den Anschlussstern Obertshausen Bahnhof oder die tarifarisch 
als Umweg gewertete Route über Hanau gewählt wird. Gegenüber dem Weg via 
Obertshausen liegen die Fahrpreise bei der Nutzung der Odenwaldbahn eine Preisstufe 
höher, da die Schienenverbindung über das Stadtgebiet Hanau und somit durch ein 
weiteres A-Tarifgebiet führt. 

Die Nutzungsentgelte für AST-Verkehre im Kreis Offenbach werden in Höhe und Struk-
tur unterschiedlich angesetzt. Der Basispreis für den in den RMV eingebundenen AST-
Verkehr ist der RMV-Tarif, ggf. zuzüglich eines Komfortzuschlags. 

Für den „CitybuS“ (Linie OF-82 AST) in Seligenstadt gilt ein separater Tarif. RMV-
Fahrkarten besitzen hier keine Gültigkeit. 

2.11 Verknüpfungsqualität 
Die Qualität eines ÖPNV im Sinne einer hohen Reisegeschwindigkeit wird neben den 
Punkt-zu-Punkt-Fahrtzeiten von der Verknüpfungsqualität einzelner Linien bestimmt. 
Eine besondere Bedeutung ist hier nachfragerelevanten Relationen beizumessen, die 
nicht über direkte Linienführungen angeboten werden können. 

Es bestehen Verknüpfungspunkte mit systematischen Anschlüssen im Integralen Takt-
fahrplan: 

 Dietzenbach Mitte 
 Dreieich-Buchschlag Bahnhof 
 Heusenstamm Bahnhof 
 Langen Bahnhof 
 Mühlheim am Main Bahnhof 
 Neu-Isenburg Bahnhof 
 Obertshausen Bahnhof 
 Rodgau Jügesheim Bahnhof 
 Rödermark Ober-Roden Bahnhof 

Weitere Anschlusspunkte mit teilweise systematischen Anschlüssen im Integralen Takt-
fahrplan finden sich in: 

 Dietzenbach Bahnhof 
 Dietzenbach Steinberg 
 Dreieich-Götzenhain Bahnhof 
 Dreieich-Sprendlingen Bürgerhaus 
 Dreieich-Sprendlingen Rathaus 
 Egelsbach Bahnhof 
 Hainburg Hainstadt Bahnhof 
 Heusenstamm Bastenwald 
 Neu-Isenburg Isenburgzentrum 
 Neu-Isenburg Zeppelinheim Bahnhof 
 Rodgau Dudenhofen Bahnhof 
 Rodgau Hainhausen Bahnhof 
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 Rodgau Nieder-Roden Bahnhof 
 Rodgau Weiskirchen Bahnhof 
 Seligenstadt Feuerwache 

2.12 Reisezeiten MIV / ÖPNV 
Der Kreis Offenbach liegt im zentralen Rhein-Main-Verdichtungsraum. Die Verkehrs-
dichte des motorisierten Individualverkehrs (MIV) wird vornehmlich durch erhebliche 
Aufkommen zu den Zentren geprägt, aufgrund zentraler Lage verstärkt über Durch-
gangsverkehre, die ihre Start- bzw. Zielpunkte nicht im Kreisgebiet haben. 

Ungünstige Reisezeitverhältnisse zu Lasten des ÖPNV ergeben sich insbesondere im Zu-
ge mehrspurig ausgebauter Schnellstraßen und Autobahnen. Hierzu zählen die Achsen: 

 Hanau – Rodgau – Rödermark – Dieburg – Darmstadt (B 45) 

 Egelsbach – Langen – Sprendlingen / Götzenhain – Offenbach / Frankfurt (A 661) 

 Darmstadt – Langen – Zeppelinheim – Frankfurt-Flughafen / Frankfurt West (A 5) 

 Rodgau – Obertshausen – Offenbach / Frankfurt (B 45, B 448, A 3) 

 Dietzenbach – Götzenhain – Neu-Isenburg – Zeppelinheim – F-Flughafen (B 459) 

Aufgrund der überwiegend zentralen Ausrichtung des regionalen Schienenangebotes 
auf den Frankfurter Hauptbahnhof bzw. Südbahnhof ergeben sich für weitergehende 
Verbindungen in den übrigen Verbundraum zumeist ebenfalls längere Reisezeiten im 
Vergleich zum MIV. Als Beispiel seien Verbindungen in Richtung Hofheim, Mainz oder 
Wiesbaden genannt, bei der die Fahrtzeit mit dem ÖPNV weiterhin um das Zwei- bis 
Dreifache höher liegt. 

2.13 Kundendienst und Service 
Mit der Mobilitätszentrale der KVG Offenbach in Dietzenbach, in unmittelbarer Nähe 
zum S- und Busbahnhof „Mitte“ und zum Stadtzentrum gelegen, befindet sich in zent-
raler Lage des Kreisgebietes eine hochwertige Einrichtung zur Fahrgastinformation, 
zum Fahrkartenverkauf, zur Beratung wie auch zur positiven Außendarstellung des 
ÖPNV. 

Der Fahrkartenerwerb ist an allen Stationen des SPNV über Automaten gewährleistet. 
Fahrkartenschalter bzw. Fahrkartenverkaufsstellen, die in Bahnhofskioske („Service 
Stores“) integriert sind, finden sich in Langen und in Neu-Isenburg. Mit großem Erfolg 
werden RMV-Fahrkarten auch über den Kiosk am Busbahnhof des Anschlusssterns  
Obertshausen Bahnhof vertrieben. 

Für den Vertrieb von Zeitkarten stehen Vorverkaufsstellen in allen Städten und  
Gemeinden des Kreises – mit Ausnahme der Gemeinde Mainhausen – zur Verfügung, 
die von den lokalen Stadtverkehrsunternehmen, von der KVG und von Verkehrsunter-
nehmen betrieben werden. 

Der Verkauf von Einzelfahrkarten und Zeitkarten in den Busfahrzeugen erfolgt über 
Fahrscheindrucker. 

Nahezu alle Informationen über das gesamte ÖPNV-Angebot im RMV-Gebiet können 
über eine Service-Telefonnummer sowie im Internet abgerufen werden. 



 
Nahverkehrsplan Kreis Offenbach, Fortschreibung 2011 – 2015 

Bestandsaufnahme 
 

 

 

42 

2.14 Information und Marketing 
Die KVG Offenbach veröffentlicht turnusmäßig das ÖPNV-Gesamtangebot für Stadt und 
Kreis Offenbach über das lokale RMV-Fahrplanbuch 11. Darüber hinaus werden kosten-
lose, bereichsbezogene Fahrplaninformationen (Fahrplanhefte, Fahrplankarten) in  
Zusammenarbeit mit den Kommunen an die Haushalte verteilt bzw. an wichtigen 
Standorten ausgelegt. 

Die KVG Offenbach und der RMV geben dreimal jährlich die Broschüre „RMV mobil“ 
heraus, die über Auslegung und Verteilung als Zeitungsbeilage den Großteil aller Haus-
halte im Kreisgebiet erreicht. 

Neben den hier aufgeführten Marketingaktivitäten runden weitere Aktionen zu beson-
deren Veranstaltungen die Präsenz der KVG Offenbach im gesamten Kreisgebiet ab. 

3 Umsetzung der Maßnahmen aus dem  
NVP 2003 – 2007 …2010 

3.1 SPNV 

3.1.1 Regionaltangente West (RTW) 

Die Regionaltangente West befindet sich nunmehr im konkreten Planungsstadium, eine 
Inbetriebnahme im Gültigkeitszeitraum der hier vorliegenden NVP-Fortschreibung ist 
nicht wahrscheinlich. Eine Taktverdichtung im Busangebot zwischen Neu-Isenburg 
Bahnhof und dem Frankfurter Flughafen mit dem Charakter eines RTW-
Vorlaufbetriebes steht in der Diskussion. 

3.1.2 Rodgau-S-Bahnen (S1 und S2) 

Die Inbetriebnahme der nahezu vollständig zweigleisig ausgebauten Strecken erfolgte 
im Dezember 2003. Die Durchbindung der HVZ-Verstärker auf der Linie S2, die bis zum 
Sommer 2010 zwischen Dietzenbach Bahnhof und Offenbach Hauptbahnhof verkehr-
ten, durch den Innenstadttunnel mitsamt Verknüpfung mit den Verstärkerzügen nach 
Niedernhausen wurde am 13.06.2010 verwirklicht. 

3.1.3 Odenwaldbahn 

Die Einführung eines Taktfahrplans, der Einsatz moderner, spurtstarker Triebwagen 
(„Itino“) und die Einrichtung von Regional-Express-Verbindungen ist im Dezember 2005 
und in einer zweiten Stufe im Oktober 2008 erfolgt. Die Modernisierung der Haltepunk-
te in Hainburg-Hainstadt und Seligenstadt ist umgesetzt. Für Mainhausen Zellhausen 
befindet sie sich in der Vorbereitung. 

Der Linienast über die Main-Neckar-Bahn weist keinen Haltepunkt im Bereich des Krei-
ses Offenbach auf. 
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3.1.4 Dreieichbahn 

Eine Taktvereinheitlichung ist zu Beginn der Fahrplanperiode 2010 erfolgt. Es bestehen 
weiterhin durchgehende Verbindungen in der HVZ über Dreieich Buchschlag hinaus bis 
bzw. ab Frankfurter Hauptbahnhof. 

3.1.5 Straßenbahn (Linie 14) 

Eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 14 über „Neu-Isenburg Straßenbahn“ hinaus 
bis nach Dreieich-Sprendlingen ist nicht Gegenstand derzeitiger Planungen. Es verbleibt 
jedoch in der Diskussion, diese Konzeption weiterhin voranzutreiben. 

3.2 Busverkehr 

3.2.1 Liniennummerierung 

Das Konzept einer neuen, einheitlichen, für Fahrgäste leicht zu merkenden Liniennum-
merierung ist umgesetzt worden. Linien des regionalen Ergänzungsnetzes sowie der 
Stadtverkehre tragen zweiziffrige Kennzeichnungen mit vorangestelltem „OF-“. Linien 
des regionalen Grundnetzes tragen gemäß den RMV-Richtlinien dreiziffrige Linien-
nummern. 

Die vorgeschlagene Integration auch der Linien des Offenbacher Stadtverkehrs in dieses 
Bezeichnungskonzept ist nicht umgesetzt worden. Für diese werden weiterhin die Zeh-
nerziffernblöcke 10 und 20 freigehalten. 

Zudem wurden für die aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg einbrechenden Linien U und 
K86 keine Benennungen nach dem hiesigen Konzept durch den dortigen Aufgabenträ-
ger vergeben. 

3.2.2 Kreisquerverbindungen 

Sowohl die nördliche Kreisquerverbindung über die Linie 651 (regionales Grundnetz) als 
auch die südliche über die Linie OF-99 (Kreislinie) wurden realisiert und werden wäh-
rend des Tagesverkehrs im 30-Minuten-Takt (am Wochenende zumeist Stundentakt) 
betrieben. 

3.2.3 Regionales Netz im Ostkreis und im Rodgau 

Die im NVP vorgeschlagene Neukonzipierung der Linien des Regionalbusnetzes und des 
ergänzenden Regionalbusnetzes für den Ostkreis und entlang der 2003 eröffneten  
S-Bahn-Äste in den Rodgau und nach Dietzenbach wurde realisiert. 

3.2.4 Stadtverkehre 

Mit Betriebsaufnahme der S-Bahn-Äste in den Rodgau wurden wie vorgesehen in den 
Städten Rodgau und in Dietzenbach Stadtbussysteme eingerichtet. 

3.3 Tarif 
Die tarifliche Angleichung bei Fahrten aus dem Ostkreis nach Offenbach und Frankfurt 
ist nicht erfolgt. Weiterhin gilt eine höhere Preisstufe für Fahrten über Hanau als für 
den direkten Weg mit dem Bus über Obertshausen. 
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Die tarifliche Problematik bei Fahrten zwischen Offenbach, Heusenstamm, Mühlheim 
und Obertshausen ist hingegen seit 2003 zufriedenstellend gelöst. 

3.4 Verkehrsinfrastruktur 

3.4.1 Haltestelleninfrastruktur 

Im westlichen und mittleren Kreisgebiet ist die Anpassung der Haltestelleninfrastruktur 
und -möblierung an ein einheitliches, zeitgemäßes und den Gestaltungsvorgaben des 
RMV entsprechendes Niveau umgesetzt worden. Handlungsbedarf besteht in umfang-
reicher Form weiterhin im Ostkreis (Hainburg, Mainhausen und insbesondere in Seligen-
stadt). 

3.4.2 Anschlusssicherung 

Die Umsteigeanlagen entlang der S-Bahn-Äste in den Rodgau wurden mit DFI-Anzeigen 
ausgestattet, so dass sowohl die Fahrgäste als auch das Fahrpersonal über die realen 
Ankunfts- und Abfahrtszeiten („Ist-Fahrplan“) der Fahrzeuge informiert werden und 
bedarfsweise Anschlüsse sicher gestellt werden können. 

3.4.3 Busbeschleunigung 

Entlang der B3-Achse wurden die Lichtsignalanlagen mit Vorrangschaltungen für den 
Linienverkehr ausgestattet, die von allen Linienfahrzeugen genutzt werden können. 

3.5 Nicht umgesetzte Maßnahmen 

3.5.1 Führung der südlichen Kreisquerverbindung über Dreieich-
Offenthal 

Zur Absicherung der Anschlüsse an den Schienenverkehr in Langen, am Bahnhof Wei-
belfeld, in Dietzenbach, Jügesheim und Seligenstadt, auch zur Straffung der Fahrzeiten 
zwischen Langen und Dietzenbach wurde die Linie OF-99 nicht wie vorgesehen über 
den Dreieicher Stadtteil Offenthal geführt, sondern von Dietzenbach aus direkt nach 
Dreieich-Götzenhain. Diese Linienwegskürzung erfolgte in Abstimmung mit den fünf 
Städten, die von dieser Linie angedient werden. 

Der zunächst vorgesehene Weg über Offenthal hätte im Übrigen den Einsatz eines zu-
sätzlichen Fahrzeugs im Umlauf erforderlich werden lassen. 

3.5.2 Führung der Linie OF-85 über Rodgau-Weiskirchen 

Gemäß Kreistagsbeschluss zum NVP 2003 – 2007 sollte der Linienweg der OF-85, die die 
Ostkreiskommunen Mainhausen und Seligenstadt mit der S-Bahn verbindet, über Rod-
gau-Weiskirchen zum Anschlussstern nach Obertshausen verlaufen. 

Es wurde schließlich die fahrgastfreundlichere Variante gewählt, diese Linie, ebenso wie 
ihre „Schwesterlinie“ OF-86, auf direktem Weg nach Obertshausen zu führen. 

Ausschlaggebend waren die Vorteile einer zeitalternierenden Anbindung des Ostkreises 
durch die OF-85 und die OF-86 über stets denselben Umsteigeknoten Obertshausen 
Bahnhof. Dort bestehen nicht nur Umsteigebeziehungen zur S-Bahn, sondern auch zur 
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nördlichen Kreisquerverbindung (Linie 651) sowie zur OVB-Linie 120 in Richtung Hau-
sen, Lämmerspiel und Mühlheim. 

4 Kosten und Erlöse der Busverkehrsleistungen 

4.1 Finanzierung 
Auch im Bereich der KVG Offenbach erfolgt die Finanzierung der Verkehrsleistungen im 
Prinzip nach den vertraglich festgeschriebenen Regularien zwischen der Verbundgesell-
schaft (RMV GmbH) und den lokalen Aufgabenträgerorganisationen (LNO), ebenso die 
Zuscheidung der Erlöse aus Fahrkartenverkäufen und sonstigen Einnahmen. 

Die regionalen Verkehrsleistungen (SPNV und RBNV) werden vom RMV bestellt. Lokale 
Verkehrsleistungen bestellt die KVG Offenbach, wobei diese LNO des Kreises Offenbach 
die Aufgabenträgerschaft für städtische Verkehrsleistungen an die jeweiligen Städte 
übertragen hat, die sich wiederum ihrer Stadtwerke oder Verkehrsbetriebe bedienen. 
Zwischen den Aufgabenträgern als Besteller und den betriebsdurchführenden Unter-
nehmen (Ersteller) regeln Verkehrsverträge u. a. die Qualität und Quantität der zu er-
bringenden Leistungen sowie die Vergütung. 

Auf der Basis des Status quo vor Verbundstart Ende Mai 1995, im Bereich des RBNV 
fortgeschrieben auf das Jahr 2005, finanziert der RMV die Verkehrsleistungen der regi-
onalen Linien (sog. Grundleistung). Dies gilt im RBNV sowohl für das regionale Grund-
netz als auch für das regionale Ergänzungsnetz. Die Kosten von Zubestellungen werden 
ohne Verrechnung von Einnahmen nach den Regeln der sog. Partnerschaftsfinanzierung 
hälftig vom Verbund und der nach dem Belegenheitsprinzip betroffenen LNO getragen. 
Wegen des niedrigen Status quo des Schienenverkehrs im Kreis Offenbach im Jahr 1994 
und dessen erheblicher Ausweitung mit der Inbetriebnahme der S-Bahnstrecken im 
Kreisgebiet seit 1995 zahlt die KVG Offenbach im Vergleich zu den übrigen Verbund-
partnern derzeit noch einen sehr hohen Anteil Partnerschaftsfinanzierung für den 
SPNV. 

Als Basis für die Zuscheidung der Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen durch den RMV 
auf die LNO für die lokalen Linien dient das verbundweit angewandte Einnahmeauftei-
lungsverfahren (EAV), wobei die tatsächliche Nutzung der Verkehrsmittel, ermittelt 
mithilfe von Fahrgastzählungen und -befragungen, die Grundlage der Zuscheidungs-
höhe bildet (Hochrechnung). Die Höhe der der KVG Offenbach zugewiesenen Fahrgeld-
einnahmen wird von RMV nicht auf die einzelnen Linien aufgeteilt. Es erfolgt also keine 
Linienerfolgsrechnung durch die Verbundgesellschaft. Die Einnahmeaufteilung zwi-
schen der KVG Offenbach und den städtischen Kooperationspartnern sowie auf die ein-
zelnen Linien in Regie der KVG wird jährlich nach Abstimmung mit den beteiligten Un-
ternehmen im Beirat der KVG gemäß einem Beschluss des KVG-Aufsichtsrats vorge-
nommen. Die Grundlage bilden die Nutzungswerte der einzelnen Linien gemäß den 
Fahrgastzählungen, die gefahrenen Nutzwagenkilometer (Nkm) und die Steigerung der 
kassentechnischen Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr. 

Der AST-Verkehr findet keinen Einzug in das Einnahmeaufteilungsverfahren. Hier er-
folgt eine Zuscheidung des Verbundes aufgrund einer Meldung der Fahrgastnutzung 
„vorab“. Diese liegt jährlich nur im unteren fünfstelligen Euro-Bereich, bezogen auf alle 
AST-Verkehre im Kreisgebiet. 
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Das Delta aus Aufwand und Erlösen aus dem gesamten SPNV des Verbundes wird als 
sog. Schienenumlage vom RMV auf die LNO nach dem jeweiligen Anteil des Schienen-
verkehrs umgelegt. Gemäß Beschluss des RMV-Aufsichtsrats soll die Schienenumlage 
zukünftig keine negative Größenordnung annehmen (kein Defizit, es ist ein Überschuss 
zu erzielen). 

Das Delta aus dem verbundweiten Regionalbusverkehr als sog. Regionalbusumlage 
weist regelmäßig ein erhebliches Defizit aus, das von der KVG Offenbach anteilig nach 
Verkehrsleistungen im RBNV mitzutragen ist. Das Defizit ist gemäß Beschluss des RMV-
Aufsichtsrats auf die Höhe der Umlage des Jahres 2006 (verbundweit 5,8 Mio. Euro) be-
grenzt. Der Defizitanteil der KVG Offenbach am Gesamtdefizit des RMV wird gemäß 
dem Umlegungsmodell (siehe  Anlage VI-1) zwischen der KVG und den vom RBNV 
bedienten Kommunen des Kreises aufgeteilt. 

Für in das Kreisgebiet einbrechende Verkehre benachbarter LNO sind anteilig finanziel-
le Ausgleichsleistungen (sog. Infrastrukturkostenausgleich) über den RMV an die den 
Verkehr bestellende LNO zu entrichten. Für Verkehre der KVG Offenbach, die in Ab-
sprache mit der betroffenen LNO in benachbarte Gebiete führen, wird von diesen LNO 
der Infrastrukturkostenausgleich über den RMV an die KVG Offenbach gezahlt. Für ein-
zelne Linien wie die K86 und die Linie U wurden ersatzweise bilaterale Finanzierungs-
vereinbarungen mit der benachbarten LNO, in diesem Falle der DADINA, geschlossen. 

Die Landeszuwendungen für den Lokalen Verkehr (ZwLV, früher Infrastrukturkostenhil-
fe IKH) dienen der Mitfinanzierung der kreisweit verkehrenden Linien und der städti-
schen Verkehre. Auch kleine Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für den 
lokalen ÖPNV (keine Förderung nach GVFG) können bezuschusst werden. Die Auftei-
lung der ZwLV auf die lokalen Partner und die Linien der KVG Offenbach wird jährlich 
nach Beratung mit den Kooperationsunternehmen im Beirat der KVG durch einen Be-
schluss des KVG-Aufsichtsrates festgesetzt. Als Grundlage dienen die bestellten Ver-
kehrsleistungen, durchgeführte Projekte und geleistete Zahlungen des Infrastruktur-
kostenausgleichs. 

Die ehemals als Ausgleichszahlungen für die vergünstigten Ausbildungstarife nach 
§ 45a PBefG je Verkehrsunternehmen beim Regierungspräsidium zu beantragenden 
Mittel sind nunmehr ein pauschalierter Bestandteil der ZwLV. Sie werden ebenso pau-
schaliert von der KVG Offenbach an die lokalen Partner im Kreisgebiet weiterverteilt. 

Alle Finanzierungsinstrumente der Verbundgesellschaft werden zurzeit geprüft bzw. 
unter den Verbundpartnern diskutiert. Ein Beschluss des RMV-Aufsichtsrates über eine 
Neuordnung der Finanzierungsströme ist für das Jahr 2011 zu erwarten. 
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4.2 Aufwendungen und Erträge 2009 
Von der KVG Offenbach wurde folgende Ergebnisrechnung für das Jahr 2009 dem RMV 
am 22. April 2010 vorgelegt, wie sie in Tabelle II-14 wiedergegeben ist: 
 
Verbundrelevante Aufwendungen 

1 LNO-Regie-Aufwand 
(ohne Entgelte für Betriebsleistungen) 

1.776.500 Euro 

2 Entgelt für Betriebsleistung Bus 6.802.700 Euro 

 Aufwand Summe 8.579.200 Euro 

 
Verbundrelevante Erträge 

3 Kassentechnische Gesamteinnahmen 
(brutto, d. h. inkl. MWSt) gemäß Einnahmentestat 

7.597.900 Euro 

4 Kassentechnische Gesamteinnahmen 
(netto, d. h. ohne MWSt) 

7.100.800 Euro 

5 Nachträglich erhobenes / erhöhtes 
Beförderungsentgelt 

19.600 Euro 

6 Ausgleichsbetrag 
nach § 45a PBefG 

pauschaliert 

7 Erstattungsbetrag 
nach § 145 SGB IX (brutto) 

110.300 Euro 

8 Erstattungsbetrag 
nach § 145 SGB IX (netto) 

103.100 Euro 

9 Sonstige Erträge und Zuschüsse (netto) 
ohne Beträge, die seitens der Verbundgesellschaft errechnet, 
abgefordert oder zugewiesen werden 

1.274.400 Euro 

Tabelle II-14: Verbundrelevante Aufwendungen und Erträge 2009 gemäß Ergebnisrechnung der 
KVG Offenbach 

Beim verbundrelevanten Aufwand sowie bei den Sonstigen Erträgen und Zuschüssen 
sind 

 Infrastrukturkostenhilfe 
 Infrastrukturkostenausgleich 
 Partnerschaftsfinanzierung 
 Kooperationsförderung 
 Umlage Regionalverkehr 
 Ausgleichszahlungen gemäß Einnahmeaufteilungsverfahren 
 Regiekostenumlage 

nicht enthalten. 
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III Anforderungsprofil 
Das Anforderungsprofil formuliert die konkreten Vorstellungen und Zielvorgaben des 
Aufgabenträgers Landkreis Offenbach für die künftige Ausgestaltung des lokalen stra-
ßengebundenen ÖPNV. Es handelt sich hierbei um die übergeordnete verbindliche Basis 
für die Nahverkehrsplanung der kommenden Jahre. 

Im Anforderungsprofil erfolgt die Festlegung der Kriterien und Standards für die Ablei-
tung eines ÖPNV-Angebotes, das den gewünschten Umfang und die geforderte Quali-
tät für alle Angebotsbestandteile aus Sicht des Landkreises Offenbach im Sinne einer 
„ausreichenden Verkehrsbedienung“ verbindlich regelt. Daraus leitet sich schließlich die 
vertragliche Leistungsbeziehung zwischen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen 
ab, sofern die Erbringung der Verkehrsleistung im straßengebundenen ÖPNV durch 
Ausschreibungswettbewerb oder Direktvergabe ermittelt wird. Bei Genehmigungswett-
bewerben haben die um die Liniengenehmigungen konkurrierenden Verkehrsunter-
nehmen die Mindestanforderungen bei der Ausgestaltung ihrer Anträge zu berücksich-
tigen, da mit dem Nahverkehrsplan das öffentliche Verkehrsinteresse aus Sicht des Auf-
gabenträgers festgelegt wird, das die Genehmigungsbehörde gemäß § 8 Abs. 3 S. 2 
PBefG bei der Bewertung von Genehmigungsanträgen beachten soll. 

1 Rechtliche Grundlagen 

1.1 Allgemeines 
Im Vordergrund der Ausgestaltung des öffentlichen Verkehrssystems steht die sog. 
„ausreichende Verkehrsbedienung“ zugunsten der Bevölkerung mit Leistungen im 
ÖPNV, auf die in mehreren (Bundes- und Landes-)Gesetzen Bezug genommen wird:  

 in § 1 Abs. 1 Regionalisierungsgesetz (RegG) („Die Sicherstellung einer 
ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen 
Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.“);  

 in § 8 Abs. 3 S. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) (wonach „[…] einer 
ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen 
Personennahverkehr […]“ Sorge zu tragen ist); sowie  

 in § 4 Abs. 2 des Hessischen ÖPNV-Gesetzes (HÖPNVG) („Eine im öffentlichen 
Verkehrsinteresse ausreichende Verkehrsbedienung ist als Aufgabe der Daseins-
vorsorge nach dem Stand und der Entwicklung der Mobilitätsnachfrage entspre-
chend den regionalen und örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.“). 

Ein weiterer Schwerpunkt bei der Definition moderner öffentlicher Verkehrssysteme 
liegt in der Barrierefreiheit, welcher bei der baulichen und betrieblichen Ausgestaltung 
sowie bei der Informationsdistribution des öffentlichen Verkehrssystems eine besondere 
Bedeutung zukommt. Grundlage dafür sind das Behindertengleichstellungsgesetz (ins-
besondere § 4 und § 8 Abs. 2 BGG), § 8 Abs. 3 S. 2 PBefG und § 4 Abs. 6 HÖPNVG. 
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Grundlage der Forderung nach einem barrierefreien Zugang zum ÖPNV ist das Behin-
dertengleichstellungsgesetz, das Barrierefreiheit in § 4 BGG wie folgt definiert: 

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische 
und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie 
andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ 

Zur Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich Verkehr weist § 8 Abs. 2 BGG auf ein-
schlägige Rechtsvorschriften des Bundes hin: 

„Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Stra-
ßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel 
im öffentlichen Personenverkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen 
Rechtsvorschriften des Bundes barrierefrei zu gestalten. Weitergehende lan-
desrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.“ 

Das Personenbeförderungsgesetz bezieht hinsichtlich der Barrierefreiheit neben Men-
schen mit Behinderungen alle Fahrgäste ein, die in irgendeiner Weise mobilitätseinge-
schränkt im weiteren Sinne sind. Dies kann somit auch auf Fahrgäste mit Kinderwagen 
oder viel Gepäck zutreffen. An den Aufgabenträger, der den Nahverkehrsplan aufstellt 
und beschließt, wird daher explizit der Auftrag formuliert, Aussagen zur zeitlichen Um-
setzung erforderlicher Maßnahmen zur Herstellung barrierefreier Verkehrsmittel zu 
treffen. Im Sinne des § 8 Abs. 2 BGG ist folgender Auszug aus § 8 Abs. 3 PBefG daher als 
eine einschlägige Rechtsvorschrift des Bundes für den (straßengebundenen) ÖPNV zu 
verstehen: 

„Der Nahverkehrsplan hat die Belange behinderter und anderer Menschen 
mit Mobilitätsbeeinträchtigung mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nut-
zung des öffentlichen Personennahverkehrs eine möglichst weitreichende 
Barrierefreiheit zu erreichen; im Nahverkehrsplan werden Aussagen über 
zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. Bei seiner Auf-
stellung sind Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte der Aufga-
benträger soweit vorhanden anzuhören.“ 

Zur Barrierefreiheit bezieht das Hessische ÖPNV-Gesetz als landesrechtliche Vorschrift in 
§ 4 Abs. 6 HÖPNVG ebenfalls Stellung: 

„Die Fahrzeuge, die baulichen Anlagen und die Fahrgastinformationen sol-
len so gestaltet werden, dass sie die Belange behinderter und anderer Men-
schen mit Mobilitätsbeeinträchtigung berücksichtigen und den Anforderun-
gen an die Barrierefreiheit so weit wie möglich entsprechen.“ 

Im Folgenden wird auf die einzelnen Normen als jeweiliger Grundlage einzelner Anfor-
derungen an die Ausgestaltung des ÖPNV eingegangen. 
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1.2 Regionalisierungsgesetz (RegG) 
Das Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs – Regionalisie-
rungsgesetz (RegG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl: I S. 2378, 2395), das zuletzt durch 
das Gesetz vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2871) geändert worden ist, benennt die 
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen 
als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge (§ 1 Abs. 1 RegG). 

Gemäß dem Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 GG) kommt dem Staat eine Pflicht zur 
Mobilitätsgewährleistung zu. Die Öffentliche Hand hat die Aufgabe, eine Grundversor-
gung sicherzustellen, die den gewöhnlichen Mobilitätsbedürfnissen der einzelnen Be-
völkerungsgruppen entspricht. 

1.3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
08. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 4 Abs. 21 des Gesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist, regelt die rechtlichen Grundlagen für 
die entgeltliche oder geschäftsmäßige Beförderung von Personen im ÖPNV. 

Aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 am 03. Dezember 2009 
sowie des Wegfallens der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 am 
gleichen Tage sind das PBefG zu reformieren sowie das RegG anzupassen. Der Bundes-
gesetzgeber sah sich trotz einer Vorbereitungszeit von zwei Jahren seit der Veröffentli-
chung der VO (EG) Nr. 1370/2007 am 23. Oktober 2007 hierzu vor der Wahl zum 
17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 nicht in der Lage. Es ist davon auszu-
gehen, dass im Jahr 2010 oder 2011 eine – erforderliche – Reform des PBefG erfolgen 
wird. Aufgrund der sachlichen Diskontinuität verfallen Gesetzesvorhaben auf Bundes-
ebene mit Ablauf einer Legislaturperiode, so dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Nahverkehrsplans trotz mehrerer existierender Entwürfe verschiedener Interessengrup-
pen über den Inhalt des neuen PBefG noch keine Aussage getroffen werden kann. 

Inhaltlich ist davon auszugehen, dass sowohl § 13a PBefG (die Voraussetzung der perso-
nenbeförderungsrechtlichen Genehmigung bei gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleis-
tungen betreffend) als auch die auf dessen Basis ergangene „Geringste-Kosten-
Verordnung“ entfallen dürften, da beide der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 widerspre-
chen und eine EU-Verordnung ohne Umsetzung in nationales Recht unmittelbar anzu-
wenden ist. 

Sowohl die Definition des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), welcher für den 
Landkreis Offenbach Gegenstand dieses Nahverkehrsplans ist, als auch die Forderung 
nach einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV 
dürften hingegen beibehalten werden.  

Als ÖPNV wird in § 8 Abs. 1 S.1 PBefG die allgemein zugängliche Beförderung von Per-
sonen mit Straßenbahnen, O-Bussen und Kraftfahrzeugen (auch Taxen oder Mietwa-
gen) zur Befriedigung der Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr 
definiert. 

Diese Definition ist in Zusammenhang mit § 2 des Regionalisierungsgesetzes sowie mit 
§ 2 Abs. 5 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I; S. 2378 
(2396) sowie BGBl. I 1994, S. 2439), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) geändert worden ist, zu sehen. In diesen Gesetzen sind 
entsprechende Regelungen enthalten. 
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Allen genannten Normen ist gemein, dass diese keine Definition des Stadt-, Vorort- und 
Regionalverkehrs enthalten. Als Auffangklausel ist lediglich normiert, dass im Zweifel 
vom Vorliegen eines dieser Verkehre auszugehen ist, wenn in der Mehrzahl der Beför-
derungsfälle eines Verkehrsmittels die Reiseweite 50 km oder die gesamte Reisezeit ei-
ne Stunde nicht übersteigt. 

Ohne eine gesetzliche Definition ist begrifflich davon auszugehen, dass es sich 

 bei Stadtverkehr um Verkehre innerhalb eines Gemeindegebietes handelt 

 bei Vorortverkehr um Verkehre handelt, welche eine Gemeinde mit ihrem 
benachbarten Umland verbinden 

 bei Regionalverkehr um Verkehre handelt, die eine Gemeinde mit zwar noch in der 
Nähe liegenden, aber nicht mehr angrenzenden Gemeinden verbinden. 

Wie unter Ziffer 1.1 bereits angesprochen, wird der Begriff der „ausreichenden Bedie-
nung mit Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr“ auch in § 8 Abs. 3 
PBefG aufgegriffen: Die Genehmigungsbehörde hat im Zusammenhang mit den Auf-
traggebern und den Verkehrsunternehmen im Interesse einer ausreichenden Bedienung 
der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen für eine „Integration der Nahverkehrsbedie-
nung“ (u. a. durch Abstimmung der Fahrpläne) zu sorgen. 

Da der Begriff der „ausreichenden Bedienung“ sowohl im Regionalisierungsgesetz als 
auch im Personenbeförderungsgesetz genannt wird, gilt er nach diesen bundesgesetzli-
chen Normen einheitlich für den ÖPNV sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße. 

Im hessischen Landesrecht sind in § 4 Abs. 1, 2; 5 Abs. 2 HÖPNVG (ähnlich: § 14 Abs. 1 
HÖPNVG) Anforderungen an eine ausreichende Verkehrsbedienung enthalten. 

1.4 Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in 
Hessen (HÖPNVG) 

Das Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (HÖPNVG) vom 
01. Dezember 2005, das zuletzt durch das Gesetz vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I, 658) 
geändert worden ist, gibt die Rahmenbedingungen für Planung, Organisation und Fi-
nanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen vor. 

Als Ziel definiert das HÖPNVG in § 3, dass der Öffentliche Personennahverkehr als Teil 
des Gesamtverkehrssystems dazu beiträgt, die Mobilitätsnachfrage zu befriedigen. Der 
Öffentliche Personennahverkehr soll als wichtige Komponente zur Bewältigung des Ge-
samtverkehrsaufkommens gestärkt werden. Das Angebot des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs ist hierzu leistungsfähig und effizient zu gestalten. 

Die Aufgabenträger haben gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 HÖPNVG eine ausreichende Bedie-
nung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr im 
Rahmen des jeweiligen Nahverkehrsplans sicherzustellen. Sie sind ferner zuständig für 
die Planung, Organisation und Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs. 
 

Hierbei definiert § 5 Abs. 1 HÖPNVG als Aufgabenträger die Landkreise, die kreisfreien 
Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern. Diese nehmen die Aufgabe des 
Öffentlichen Personennahverkehrs als Selbstverwaltungsaufgabe wahr. 

Ferner können gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 HÖPNVG kreisangehörige Gemeinden, die keine 
Aufgabenträger verkörpern, im Einverständnis mit dem Landkreis und nach Maßgabe 
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des Nahverkehrsplanes freiwillig Aufgaben des Öffentlichen Personennahverkehrs in 
eigener Verantwortung wahrnehmen. 

Dabei haben die Aufgabenträger gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 HÖPNVG eine ausreichende 
Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahver-
kehr im Rahmen des jeweiligen Nahverkehrsplans sicherzustellen. Ferner sind sie zu-
ständig für die Planung, Organisation und Finanzierung des Öffentlichen Personennah-
verkehrs. 

Ergänzend nehmen Aufgabenträger gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 HÖPNVG die Belange des 
regionalen Verkehrs, d. h. aufgabenträgerübergreifend, gemeinsam in Verkehrsverbün-
den wahr. An Verkehrsverbünden existieren in Hessen der Rhein-Main-Verkehrsverbund 
(RMV) sowie der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV). Alle Aufgabenträger in Hessen 
gehören einem dieser beiden Verbünde an. Einzig der südhessische Landkreis Bergstra-
ße kann aus Gründen der räumlichen und verkehrlichen Ausrichtung dem Verkehrsver-
bund Rhein-Neckar (VRN) angehören. 

Die Aufgabenträger haben ihrerseits gemäß § 6 Abs. 1 HÖPNVG für die Belange des 
lokalen Verkehrs eine Lokale Nahverkehrs-Organisation (LNO) einzurichten. Der 
Aufgabenträger kann diesen die Wahrnehmung der Aufgaben des Aufgabenträgers 
ganz oder teilweise übertragen. Sofern es aus verkehrlichen Gründen eine Zweckmä-
ßigkeit erfüllt, können benachbarte Aufgabenträger eine gemeinsame Lokale Nahver-
kehrs-Organisation gründen. 

Die Verbünde und die Lokalen Nahverkehrs-Organisationen als Aufgabenträgerorgani-
sationen sind gemäß § 7 Abs. 3 HÖPNVG zur Zusammenarbeit verpflichtet, insbesondere 
um über ihre jeweiligen Zuständigkeitsgrenzen hinaus ein durchgängiges Angebot im 
Öffentlichen Personennahverkehr zu gewährleisten. Darüber hinaus haben die Ver-
kehrsverbünde gemäß § 7 Abs. 4 und 6 HÖPNVG die Lokalen Nahverkehrs-Orga-
nisationen bei Entscheidungen zu verkehrlichen und tariflichen Fragen zu beteiligen. 

1.5 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
Nach langjähriger Vorbereitung wurde am 03. Dezember 2007 die Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über Öffentliche Personen-
verkehrsdienste auf Schiene und Straße vom 23. Oktober 2007 im Amtsblatt der Europä-
ischen Union veröffentlicht. Diese Verordnung ersetzt die Verordnungen (EWG) 
Nr. 1191/1969 und (EWG) Nr. 1107/70, die bisher die europarechtliche Grundlage für die 
Erbringung von Personenverkehrsdiensten bildeten. Die neue Verordnung trat am 
03. Dezember 2009 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Mitgliedsstaaten die 
Möglichkeit, ihre nationalen Rechtsrahmen an die neue EU-Verordnung anzupassen. In 
Deutschland ist das PBefG zu ändern. Aufgrund der Neuwahlen zum 17. Deutschen 
Bundestag am 27. September 2009 sind die Änderungen jedoch nicht mehr vor dem 
Inkrafttreten der VO (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt. Dies hat zur Folge, dass während einer 
Übergangszeit nicht aufeinander abgestimmtes nationales und europäisches Recht an-
zuwenden ist, wobei im Falle einer Kollision den Regelungen einer EU-Verordnung der 
Vorrang vor nationalen Bestimmungen zu geben ist. 

Inhaltlich enthält die VO (EG) Nr. 1370/2007 erstmals für eine ÖPNV-bezogene EU-
Verordnung einen speziellen Rechtsrahmen für die Vergabe Öffentlicher Personenver-
kehrsdienste auf Schiene und Straße, die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter-
liegen. 
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In der VO (EG) Nr. 1370/2007 bestehen mehrere Möglichkeiten zur Vergabe öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge. Dabei ist jedoch zu beachten, dass zwischen diesen Varianten 
keine Wahlfreiheit besteht. Vielmehr ist eine abgestufte Vorgehensweise einzuhalten. 

Im Einzelnen werden gemäß Artikel 5 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 nur „öffentliche 
Dienstleistungsaufträge“ nach Maßgabe der VO (EG) Nr. 1370/2007 vergeben: 

„Öffentliche Dienstleistungsaufträge werden nach Maßgabe dieser Verord-
nung vergeben. Dienstleistungsaufträge oder öffentliche Dienstleistungsauf-
träge gemäß der Definition in den Richtlinien 2004/17/EG oder 2004/18/EG 
für öffentliche Personenverkehrsdienste mit Bussen und Straßenbahnen 
werden jedoch gemäß den in jenen Richtlinien vorgesehenen Verfahren ver-
geben, sofern die Aufträge nicht die Form von Dienstleistungskonzessionen 
im Sinne jener Richtlinien annehmen. Werden Aufträge nach den Richtlinien 
2004/17/EG oder 2004/18/EG vergeben, so sind die Absätze 2 bis 6 des vorlie-
genden Artikels nicht anwendbar.“ 

Hierbei bezeichnet laut Artikel 2 lit. i) der VO der Ausdruck „öffentlicher Dienst-
leistungsauftrag“ 

„[…] einen oder mehrere rechtsverbindliche Akte, die die Übereinkunft zwi-
schen einer zuständigen Behörde und einem Betreiber eines öffentlichen 
Dienstes bekunden, diesen Betreiber eines öffentlichen Dienstes mit der 
Verwaltung und Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten zu 
betrauen, die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegen; gemäß 
der jeweiligen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten können diese rechtsver-
bindlichen Akte auch in einer Entscheidung der zuständigen Behörde beste-
hen, 

 die die Form eines Gesetzes oder einer Verwaltungsregelung für den Ein-
zelfall haben kann oder 

 die Bedingungen enthalten, unter denen die zuständige Behörde diese 
Dienstleistungen selbst erbringt oder einen internen Betreiber mit der 
Erbringung dieser Dienstleistungen betraut.“ 

Falls es sich jedoch um „Dienstleistungsaufträge“ oder „öffentliche Dienstleistungsauf-
träge“ gemäß den Definitionen in den Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG handeln 
sollte, sind ausweislich Art. 5 Abs. 1 andere Vorschriften anzuwenden: s. o. 

Diese Aufträge werden auf Grund der Umsetzung der benannten Richtlinien in deut-
sches Recht nach vergaberechtlichen Vorschriften vergeben. 

Dabei bezeichnet ein „Dienstleistungsauftrag“ i. S. d. Richtlinie 2004/17/EG gemäß de-
ren Artikel 1 Abs. 2 d) 

„[…] Aufträge über die Erbringung von Dienstleistungen im Sinne von An-
hang XVII, die keine Bau- oder Lieferaufträge sind […],“ 

sowie ein „öffentlicher Dienstleistungsauftrag“ i. S. d. Richtlinie 2004/18/EG gemäß de-
ren Artikel 1 Abs. 2 d) 

„[…] öffentliche Aufträge über die Erbringung von Dienstleistungen im Sin-
ne von Anhang II, die keine öffentlichen Bau- oder Lieferaufträge sind.“ 
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Die in den vorbezeichneten Anhängen aufgeführten Dienstleistungen sind auszugswei-
se in folgender Tabelle III-1 aufgeführt: 

 

Kategorie Bezeichnung 
CPC- 
Referenznummern 

CPV- 
Referenznummern 

2 Landverkehr, ein-
schließlich Geld-
transport und Ku-
rierdienste, ohne 
Postverkehr 

712 (außer 71235) 
7512, 87304 
 

von 60112000-6 bis 60129300-1 
(außer 60121000 bis 60121600, 
60122200-1, 60122230-0) und von 
64120000-3 bis 64121200-2 

18 Eisenbahnen 711 60111000-9 und von 60121000-2 
bis 60121600-8 

Tabelle III-1: Auszug aus den Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG 

Falls keine vergaberechtlichen Vorschriften Anwendung finden sollten, ist eine Vergabe 
von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen nach Artikel 5 der VO (EG) Nr. 1370/2007 
möglich. 

Sollten die zuständigen örtlichen Behörden beschließen, selbst öffentliche Personenver-
kehrsdienste zu erbringen (was nach dem HÖPNVG unzulässig sein dürfte) oder öffent-
liche Dienstleistungsaufträge direkt an eine rechtlich getrennte Einheit zu vergeben, 
über die sie – oder im Falle einer Gruppe von Behörden: wenigstens eine zuständige 
örtliche Behörde – eine Kontrolle ausüben, die der Kontrolle über ihre eigenen Dienst-
stellen entspricht, wäre dies grundsätzlich zulässig. Im Einzelfall sind die näheren An-
forderungen der Verordnung zu beachten. 

Ferner wäre es für den Fall, dass keine vergaberechtlichen Vorschriften Anwendung 
finden sollten, in bestimmten, in Artikel 5 Abs. 4 der VO definierten Ausnahmefällen 
(Kleinunternehmerklausel) möglich, Aufträge direkt zu vergeben. Gemäß Artikel 5 
Abs. 1 Satz 2 der Verordnung wird dies regelmäßig in Form einer Dienstleistungskonzes-
sion erfolgen. Im Rahmen einer derartigen Dienstleistungskonzession trägt der Unter-
nehmer das überwiegende wirtschaftliche Risiko. D. h. eine Direktvergabe kommt in 
diesen Fällen nicht in Betracht, wenn gleichzeitig die Öffentliche Hand das wirtschaft-
liche Risiko der Verkehrsleistungserbringung übernimmt. 

Mithin sind öffentliche Personennahverkehrsleistungen i. d. R. als (öffentlicher) Dienst-
leistungsauftrag einzuordnen. Diese sind nach vergaberechtlichen Verfahren zu verge-
ben. Der Anwendungsbereich der VO (EG) Nr. 1370/2007 zur Beschaffung von Verkehrs-
leistungen wird daher nur in Ausnahmefällen eröffnet sein.  

Für diesen Nahverkehrsplan ist davon auszugehen, dass die betroffenen Verkehrsleis-
tungen überwiegend über vergaberechtliche Verfahren vergeben werden. Zumindest 
bis zu einer Änderung des PBefG, die vermutlich im Jahr 2010 oder 2011 erfolgen wird, 
wird bei der Erteilung einer personenbeförderungsrechtlichen Genehmigung gemäß § 8 
Abs. 3 Satz 2 PBefG ein vom Aufgabenträger beschlossener Nahverkehrsplan zu berück-
sichtigen sein. Es ist nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass die Regelung Be-
stand haben wird. 
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Inhaltlich könnten die im Nahverkehrsplan enthaltenen Anforderungen als „Allgemeine 
Vorschriften“ i. S. v. Artikel 4 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 einzuordnen sein. Gemäß 
lit. a) dieses Absatzes sind die vom Betreiber eines öffentlichen Dienstes zu erfüllenden 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen klar zu definieren. Bei einer derartigen „ge-
meinwirtschaftlichen Verpflichtung“ handelt es sich gemäß Artikel  2 lit. e) der VO um 
eine von der zuständigen Behörde festgelegte oder bestimmte Anforderung im Hinblick 
auf die Sicherstellung von im allgemeinen Interesse liegenden öffentlichen Personen-
verkehrsdiensten, die der Betreiber unter Berücksichtigung seines eigenen wirtschaftli-
chen Interesses nicht oder nicht im gleichen Umfang oder nicht zu den gleichen Bedin-
gungen ohne Gegenleistung übernommen hätte. Unter diese Definition fallen bei-
spielsweise die im Nahverkehrsplan enthaltenen Vorgaben, wie die Mindestanforde-
rungen an die einzusetzenden Fahrzeugqualitäten sowie die Bedienungsquantität. 

Dabei ist zu beachten, dass die in der VO aufgeführten „gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen“ auch bei sog. „eigenwirtschaftlichen“ Verkehren i. S. d. § 13 PBefG zu 
erfüllen sind. Die in der Verordnung verwendete Bezeichnung mag zwar einen sprachli-
chen Unterschied andeuten, inhaltlich sind jedoch die im Nahverkehrsplan von der zu-
ständigen Behörde aufgestellten allgemeinen Vorschriften bei jeglichen Verkehren zu 
beachten. 
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2 Fahrplan und Liniennetz 

2.1 Einteilung in Netzebenen 
Der Integrale Taktfahrplan bedingt die Aufgliederung des öffentlichen Verkehrsnetzes 
in verschiedene Netzebenen, die an definierten Knoten miteinander räumlich und zeit-
lich verknüpft werden. Dazu wird eine funktionale Einordnung der ÖPNV-Linien vorge-
nommen, die sich aus dem zentralörtlichen Modell sowie den daraus abzuleitenden 
Verkehrsaufgaben ergibt: 
 
Netz- 
Ebene 

Linienkategorie Funktion 

1 SPNV-Linie Direkte und zeitkurze Verbindung der Unter- und Mit-
telzentren mit dem nächstgelegenen Oberzentrum, dort 
Verknüpfung mit dem überregionalen Schienenfernver-
kehr. 

2 Hauptlinie Direkte und zeitkurze Verbindung von Unterzentren 
und Mittelzentren; übernimmt die Funktion der Verbin-
dung von Mittelzentren untereinander, wenn keine 
geeignete SPNV-Linie vorhanden ist. 

3 Erschließungslinie 
 
 

Innerortslinie 

Innerörtliche Linie innerhalb einer Gemeinde bzw. Stadt 
zur Erschließung der Siedlungsflächen. 
 
Anbindung außerhalb gelegener Ortsteile an den Ge-
meindehauptort bzw. das nächstgelegene Versorgungs-
zentrum. Dort ist die Anbindung an eine SPNV-Linie 
oder, falls diese nicht vorhanden, an eine Hauptlinie 
herzustellen, die eine Weiterfahrt zum nächsten Ort 
höherer Zentralität ermöglicht. 

4 Ergänzungslinie Zusätzliche Linie, die spezielle Verkehrsbedürfnisse ab-
deckt, aber nicht dem aus dem zentralörtlichen Modell 
abgeleiteten ITF-Grundnetz zuzurechnen ist. Die Not-
wendigkeit zur Einrichtung einer Bedarfslinie kann sich 
durch Berufsverkehre, Schülerverkehre oder spezielle 
Freizeitverkehre wie Nachtbus- oder Badebus-Angebote 
bzw. Sonderlinien anlässlich Großveranstaltungen erge-
ben. 

Tabelle III-2:  Einteilung der Linien in Netzebenen 

Das Grundangebot bilden gemäß der gesetzlichen Aufgabenbeschreibung die SPNV-
Linien. Dieses SPNV-Netz wird durch Hauptlinien (Bus) ergänzt, die zu einer engmaschi-
geren Verknüpfung des Netzes führen, indem sie die Knoten des SPNV-Netzes auf wei-
teren Wegen untereinander verbinden. 

Die Erschließungs- und Innerortslinien wiederum knüpfen an die Knoten des SPNV- und 
Hauptlinien-Netzes an. Sie binden die außerhalb des direkten Einzugsbereiches der 
SPNV- und Hauptlinien gelegenen Ortsbereiche bzw. Ortsteile an den ÖPNV an. 

SPNV-Linien, Hauptlinien, Erschließungs- und Innerortslinien stellen als ITF-Grundnetz 
flächendeckende verkehrliche Bedienung des Kreisgebietes sicher. 

Ergänzungslinien decken sich nur zeitweise ergebende zusätzliche Verkehrsbedürfnisse 
ab, für deren Abwicklung im Rahmen des Grundnetzes nur Umwegslinienführungen 
(u. U. mit Umsteigezwang) oder kapazitive Engpässe bestehen würden. 
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2.2 Verbindungsqualität 

2.2.1 Fahrzeiten 

Die Anforderungen an die Fahrzeiten hängen von der Funktion der Linie ab. 
Tabelle III-3 zeigt die Anforderungen für die unter 2.1 aufgestellten Linienkategorien: 
 
Linien- 
Kategorie 

Reisegeschwindigkeit / Fahrzeit 

SPNV-Linie über 45 km/h 
Fahrzeit vom Mittelzentrum zum nächsten Oberzentrum nicht länger 
als 45 Minuten 

Hauptlinie über 30 km/h bezogen auf die direkte Straßenverbindung 
Fahrzeit zwischen zwei Mittelzentren nicht länger als 25 Minuten 

Erschließungslinie 
Innerortslinie 

Fahrzeit zum Gemeindehauptort/Unterzentrum nicht länger 
als 20 Minuten 

Ergänzungslinie --- 

Tabelle III-3: Anforderung an Reisegeschwindigkeit und Fahrzeit 

Um das Ziel einer zum motorisierten Individualverkehr konkurrenzfähigen Reisezeit zu 
erreichen, sollen die Linien auf möglichst direktem Wege den Zielort andienen. Gege-
benenfalls ist eine Linienaufteilung in Haupt- und Erschließungslinie vorzunehmen, die 
durch abgestimmte Anschlüsse untereinander verknüpft sind. 

Reziprok kann aber aus verkehrlichen und bzw. oder wirtschaftlichen Gründen eine 
Hauptlinie in Teilabschnitten die Funktion einer Erschließungs- oder Innerortslinie über-
nehmen, wenn dadurch die Reisegeschwindigkeit (bezogen auf die direkte Straßenver-
bindung) und die Fahrzeit nicht erheblich unter das in obiger Tabelle III-3 geforderte 
Maß absinken. 

Ohne Weiteres zulässig ist das Nutzen einer Hauptlinie für innerörtliche oder außerört-
liche Erschließungsaufgaben, wenn dies am Linienende stattfindet, nachdem bereits das 
Zentrum des Hauptortes durchfahren wurde (Hauptlinie mit Nachlauf als Erschließungs-
linie). Als Beispiel hierfür dient der Verlauf der Linie OF-95 im Stadtgebiet Rödermark. 

Möglich ist auch, eine Erschließungslinie für innerörtliche Aufgaben bzw. die Verlänge-
rung einer Innerortslinie in der Funktion einer Erschließungslinie über das geschlossene 
Siedlungsgebiet hinaus in einen benachbarten Ortsteil zu nutzen. 

2.2.2 Linienführung 

Die Linienführung der einzelnen Linien ist klar und einheitlich zu konzipieren. Unter-
schiedliche Kursverläufe innerhalb einer Linie sind zu vermeiden, soweit nicht dadurch 
punktuelle Nachfragen mit hohem Verkehrsaufkommen (Schülerkurse) direkt zum Ziel 
gedeckt werden. 
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2.3 Verknüpfung in Netzknoten 
Von entscheidender Bedeutung für die Qualität des Öffentlichen Verkehrs ist die Ver-
knüpfung der einzelnen ÖPNV-Linien untereinander. Nur so lässt sich eine räumliche 
Verfügbarkeit ähnlich dem MIV erzielen. Der Integrale Taktfahrplan (ITF) greift diese 
Idee auf. Durch optimale zeitliche und räumliche Verknüpfung der ÖPNV-Angebote an 
zentralen Umsteigestellen werden geschlossene Beförderungsketten erzeugt, die ein 
ungehindertes Fortkommen von einem zum anderen Punkt im Netz ermöglichen. Die 
Transportqualität ist damit weitgehend davon unabhängig, ob Start und Ziel auf ein 
und derselben Linie liegen – oder ob umgestiegen werden muss. 

Die Konzeption des ITF entspricht den in der Bundesrepublik Deutschland üblichen 
Raumstrukturen, die im Zentrale-Orte-Modell beschrieben sind. Lokale ÖPNV-Systeme 
(Erschließungs- und Innerortslinien) gliedern sich sternförmig an Mittel- oder Unterzen-
tren an und sind dabei optimal mit den weiterführenden Linien (Haupt- und SPNV-
Linien) verknüpft, die ebenfalls sternförmig von den Oberzentren ausgehen. 

Um diese Verknüpfung zu garantieren, sind die Linienverläufe so zu gestalten, dass in 
den zentralen Orten alle Linien dieselbe zentrale Umsteigehaltestelle anfahren. Bei Or-
ten mit Schienenanbindung muss diese Haltestelle wegen der erforderlichen Verknüp-
fung mit dem SPNV in der logischen Konsequenz am Bahnhof angesiedelt werden. 

Die Linienverläufe sind so einzurichten, dass die im ITF erforderlichen Systemfahrzeiten 
(„Kantenzeiten“) eingehalten werden und die Knotenanschlüsse sicher funktionieren 
können. Gegebenenfalls sind Beschleunigungsmaßnahmen einzuführen. Als obere 
Grenze für Wartezeiten auf Anschlussverbindungen an den Umsteigeknoten gilt: 

 8 Minuten in der Hauptverkehrszeit 

 12 Minuten in den sonstigen Verkehrszeiten 

Längere Wartezeiten würden das Reiseverhältnis ÖPNV – MIV deutlich zu Ungunsten 
des ÖPNV beeinflussen und von den Fahrgästen als nachteilig empfunden werden. 
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2.4 Takt-Symmetrie 
Um die erwünschten Verknüpfungen an den Netzknoten herzustellen, gilt es beim ITF, 
die Taktfahrpläne der einzelnen Linien aufeinander abzustimmen. Hierzu ist erforder-
lich, dass die Fahrpläne eine einheitliche Symmetrie aufweisen. Die Symmetrie ergibt 
sich aus dem Zueinander der zeitlichen Lage der Taktfahrten in Hin- und Rückrichtung. 
Werden die Fahrpläne, wie im Bahnverkehr üblich, grafisch dargestellt, so zeigt sich, 
dass die Taktfahrpläne im Bildfahrplan spiegelbildlich erscheinen. Die Symmetrieachse 
der Spiegelung bildet dabei eine senkrechte Linie zu einer bestimmten Minute, der so-
genannten „Symmetrieminute“. 

Im mitteleuropäischen Schienenverkehr hat sich in den Fahrplänen eine Symmetrie zur 
Minute Null durchgesetzt, der so genannten „Null-Symmetrie“. Dies ermöglicht bei 
Zwei-Stunden-Taktsytemen eine regelmäßige Knotenbildung zur vollen Stunde, bei 
Stundentakt-Systemen zur vollen und zur halben Stunde. Beispiele für auf der Null-
Symmetrie basierende Fahrpläne sind die der S-Bahn Rhein-Main und der ITF Rhein-
Main. 

Die gesetzlich festgelegten Ziele zur Ausgestaltung des ÖPNV nach Grundsätzen des 
Integralen Taktfahrplans und zur Vernetzung von Schiene und Bus – wie auch der mit 
dem Start des RMV im S-Bahn-System eingeführte ITF, bedingen somit für den Kreis Of-
fenbach die Gestaltung eines ITF mit Null-Symmetrie. 

Symmetrieabweichungen sind nur in geringem Maße (weniger als zwei Minuten) und 
nur in Richtung auf den Knoten zu zulässig, wenn die Systematik nicht nachhaltig ge-
stört werden soll (Anschlussverluste). Möglich sind also Symmetrien zur Minute '58, 
nicht aber zur Minute '01, '02 oder zu anderen Zeiten. 

2.5 Taktfolgen 
Den Grundtakt des ITF stellt der Stundentakt (60-Minuten-Takt) dar. Zulässige weitere 
Takte sind ganze Vielfache bzw. Teiler des Grundtaktes, da nur diese zum 60-Minuten-
Takt eine Kompatibilität aufweisen und die Beibehaltung der systematischen Vernet-
zung der Linien an den Netzknoten ermöglichen. 

Aus der Raumstruktur leitet sich für den Kreis Offenbach ein durchgängiger 
60-Minuten-Takt für das Grundangebot ab. 

Denn nur auf diese Weise lassen sich genügend Verknüpfungspunkte (ITF-Netzknoten) 
schaffen. Der 60-Minuten-Takt ermöglicht die Bildung von Umsteigeknoten in einem 
Abstand von 30 Busminuten, was im zu behandelnden Gebiet hinsichtlich der räum-
lichen Lage der zahlreichen Mittelzentren als Mindestmaß einzustufen ist. 

Eine Angebotsanpassung mittels einem Übergang auf einen 120-Minuten-Takt in den 
Schwachverkehrszeiten scheidet für den Planungsraum aus, da dadurch jeder zweite 
Umsteigeknoten verloren ginge und lediglich noch eine unzureichende Netzbildung 
gewährleistet würde (Knotenabstand in 60 statt in 30 Busminuten). 

Die damit korrelierenden Einschränkungen gefährdeten die Akzeptanz des ITF-Systems 
und führten es mithin ad absurdum. 
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Unter den genannten Prämissen werden folgende Bedienungsschemata für das Pla-
nungsgebiet definiert: 
 
Bedienungs-

schema 
Tages- 

verkehr 
Haupt-

verkehrszeit 
(HVZ) 

Samstag Sonntag Früh-/ 
Spätverkehr 

(SVZ) 
 6-21 h 

(Mo-So) 
6-9 h 

12.30-20.30 h* 
(Mo-Fr) 

7-21 h 7-21 h 5-6 h (Mo-Fr) 
6-7 h (Sa) 

21-1 h (Mo-So) 
SPNV-Linien 

S1 30 Min. 15 Min. 30 Min. 60 Min. 60 Min. 
S2 60 Min.+V 60 Min.+V 60 Min.+V 60 Min. 60 Min. 

Hauptlinien 
H1 30 Min. 15 Min. 30 Min. 60 Min. 60 Min. 
H2 30 Min. 30 Min.+V 60 Min. 60 Min. 60 Min. 
H3 60 Min. 30 Min. 60 Min. 60 Min. 60 Min. 

Erschließungslinien 
E1 30 Min. 30 Min.+V 60 Min.+V 60 Min. 60 Min. 
E2 60 Min. 60 Min.+V 60 Min. 60 Min. 60 Min. 

Ergänzungslinien 
X1 60 Min. 30 Min. 60 Min.   
X2 60 Min. 60 Min.+V 60 Min.   
X3 60 Min. 60 Min. 60 Min.   
X4  30 Min.    
X5 Zielgruppenorientiertes Angebot / Einzelfahrten 

Tabelle III-4:  Anforderungen an die Taktdichte 

*): Innerhalb dieses Zeitfensters muss mindestens drei Stunden lang eine Taktdichte 
gemäß dem Bedienungsschema für die HVZ angeboten werden. 

+V: zusätzliche Verstärkerfahrten 
 

Bei Innerorts- und Erschließungslinien können die Taktverdichtungen auf die Lastrich-
tung beschränkt bleiben, soweit in der Gegenlastrichtung in der HVZ kein nennenswert 
gesteigertes Verkehrsbedürfnis zu erwarten ist. Auf den Hauptlinien ist die Taktverdich-
tung jedoch grundsätzlich in beiden Fahrtrichtungen vorzuhalten, um den Bedürfnissen 
des Binnenverkehrs zwischen den Zentren gerecht werden zu können. 

Punktuelle Entlastungen bei Kapazitätsengpässen durch Verdichterfahrten sind gege-
benenfalls bei allen Bedienungsschemata möglich. Sollten diese jedoch in einem höhe-
ren Umfang erforderlich sein, so ist der grundsätzliche Übergang auf ein dichteres Be-
dienungsschema oder die Einrichtung einer Ergänzungslinie zu prüfen und bei Bedarf 
dies zu realisieren. 

2.5.1 Kriterien für die Wahl des Bedienungsschemas 

Die Wahl des Bedienungsschemas innerhalb einer Linienkategorie hängt im Wesentli-
chen von der zu erwartenden Nachfrage ab. Soweit die derzeitige Nachfrage keine 
dichtere Bedienung nahe legt, ist zunächst das Bedienungsschema mit der jeweils ge-
ringeren Bedienungsdichte zu wählen. 
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Der Übergang auf ein Bedienungsschema mit höherer Taktdichte (bspw. „H1 statt H2“ 
oder „E1 statt E2“) ist dann in Betracht zu ziehen, wenn: 

 der Einsatz eines größeren Transportgefäßes (z. B. eines Gelenkbusses) an infra-
strukturellen Zwängen scheitert bzw. die Linie bereits mit höchster Gefäßgröße 
betrieben wird 

 die Taktverdichtung die kostengünstigere Lösung im generellen Vergleich des 
Betriebes auf größere Einheiten darstellt 

 die Taktverdichtung aufgrund der größeren zeitlichen Verfügbarkeit eine bessere 
Nachfragewirkung und die Gewinnung zusätzlicher Fahrgäste in einem Umfang 
verspricht, der den Mehraufwand rechtfertigt. 

2.5.2 Kriterien für die Zulässigkeit von Ergänzungslinien 

Bei den taktartig betriebenen Ergänzungslinien nach den Bedienungsschemata X1 bis 
X3 ist eine mindestens fünfzigprozentige Auslastung der angebotenen Sitzplatzkapazi-
täten in Lastrichtung während der HVZ oder eine dreißigprozentige mittlere Auslastung 
der gesamten Linie im Tagesverkehr zu fordern. Bei den durch die Ergänzungslinien 
entlasteten Linien darf dadurch die Auslastung in den betreffenden Zeiten ebenso nicht 
unter diese Wertvorgaben sinken. 

Zielgruppenorientierte Angebote (X4, X5) können vom Aufgabenträger oder von Drit-
ten aus verschiedenen Gründen eingerichtet werden, insofern davon nicht die Wirt-
schaftlichkeit des Grundnetzes beeinträchtigt wird. Ob diese nach § 42 PBefG in den 
öffentlichen Verkehr zu integrieren sind, ist pro Einzelfall zu prüfen. 

2.6 Raumerschließung 
Sämtliche Orte ab 200 Einwohnern sind an den Linienverkehr anzubinden. Tabelle III-5 
gibt einen Überblick über die maximalen Einzugsbereiche der ÖPNV-Stationen, inner-
halb derer Fußwege anfallen, die von Bürgerinnen und Bürgern als „zumutbar“ einge-
stuft werden. Alle Siedlungsgebiete innerhalb der genannten Radien sind somit als er-
schlossen zu erachten. 
 
 SPNV-Linie Hauptlinie Erschließungs- 

linie 
Ergänzungs- 

linie 
Mittelzentrum 
Kernzone 600 m 400 m 300 m --- 
Außenzone 800 m 600 m 400 m --- 
Ortsteile 1.000 m 800 m 600 m --- 
Unterzentrum 
Zentraler Bereich 800 m 400 m 400 m --- 
Ortsteile 1.000 m 600 m 600 m --- 
Gemeinden/Ortsteile 
innerhalb geschlossener 
Siedlungen 

1.000 m 600 m 400 m --- 

Tabelle III-5: Maximale Entfernung zur Haltestelle 
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3 Verkehrssysteme und Fahrzeuge 
Es ist jeweils das Verkehrssystem zum Einsatz zu bringen, mit dem die betreffende Auf-
gabenstellung am effektivsten vollzogen werden kann. Die Auswahl richtet sich nach 
Art und Größe des zu bewältigenden Verkehrsaufkommens, nach der Reiseweite der 
Fahrgäste und nach der Funktion der Linie. 

Zur Diskussion stehen im überwiegend urban geprägten Kreis Offenbach je nach Auf-
gabenfeld und Einsatzgebiet Schienenverkehre, Linienbusverkehre, Stadt- bzw. Ge-
meindebus- und bedarfsgesteuerte Systeme. Ein möglicher Kriterienkatalog für die Zu-
ordnung von Verkehrsrelationen zu Verkehrssystemen wird in nachfolgender Tabelle 
dargestellt. Es werden dort den gebildeten Linienkategorien die zur Erfüllung der Auf-
gabenstellung jeweils bestgeeigneten Verkehrssysteme zugeordnet. 

Im nächsten Schritt ist das für den Einsatzzweck optimale Fahrzeug auszuwählen. Fol-
gende Tabelle III-6 gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen Merkmale der 
verschiedenen Verkehrssysteme. Das Hauptkriterium bei der Entscheidung stellt die Ka-
pazität im Verhältnis zur erwarteten Nachfrage dar. Des Weiteren spielen auch Aspekte 
wie Komfort, Schnelligkeit und das äußere Erscheinungsbild des Fahrzeuges eine Rolle. 
 
Linienkategorie 
 

Verkehrssystem Fahrzeug 

SPNV-Linie Schienenverkehr Triebwagenzug bzw. Triebzug 
lokbespannter Zug 
Leichttriebwagen 
jeweils elektrisch bzw. dieselbetrieben 

Hauptlinie Linienbus Standardbus NF (Überland-) 
15-m-Bus NF (Überland-) 
Gelenkbus NF (Überland-) 

Erschließungslinie 
Innerortslinie 

Linienbus bzw. 
Anmeldeverkehr 

Standardbus NF (Stadt- bzw. Überland-) 
Midibus NF (Stadt- bzw. Überland-) 
zu Schwachlastzeiten: AST 

Ergänzungslinie Linienbus Standardbus NF (Stadt- bzw. Überland-) 
Midibus NF (Stadt- bzw. Überland-) 

Tabelle III-6:  Geeignete Verkehrssysteme und Fahrzeuge 

Im Sinne eines optimalen Mitteleinsatzes kann die Entscheidung über diese Fragen nicht 
dem Verkehrsunternehmen allein überlassen werden, das den Betrieb durchführt. Es ist 
dem Risiko entgegenzuwirken, dass mit ungeeigneten Betriebsmitteln an der Nachfrage 
„vorbeigefahren“– durch über- oder unterdimensionierte Fahrzeuge – bzw. durch unzu-
reichenden Komfort eine nur geringe Marktabschöpfung gewährleistet wird. Durch 
vorausschauende Potenzialbewertungen und die Festlegung verbindlicher Ausstat-
tungsstandards lassen sich Fehlentwicklungen im Vorfelde vermeiden. 

3.1 Qualitätssicherung 
Die von Seiten der Bestellerebene (Aufgabenträger) gewünschten Anforderungen an 
die Qualität der zu erbringenden Verkehrsleistungen werden in den Verkehrsverträgen 
und Anlagen dazu (u. a. Leistungsbeschreibung) mit den Leistungserstellern niederge-
legt. Sie sind umfangreich und müssen es auch sein, um definierte Qualitäten, vertrags-
rechtlich fixiert, auch abfordern zu können. 
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Um die stets auftretenden Differenzen zwischen der schriftlichen Vereinbarung und der 
tatsächlich erbrachten Leistung schließlich vermeiden bzw. diesen abhelfen zu können, 
müssen die Verträge Sanktionierungsmöglichkeiten enthalten, über die Verpflichtung 
zur Nachbesserung, die Möglichkeit der Vertragsstrafenverhängung bis zur Konsequenz 
einer Kündigung im Wiederholungsfall. 

Die Vereinbarungen mit den Verkehrsunternehmen haben nicht nur die Nachweise über 
das Vorliegen eines Qualitätssicherungskonzepts und Störungsmanagementkonzepts zu 
umfassen, sondern auch die Verpflichtung zur aktiven Praktizierung der Konzepte, die 
alle Bereiche erfassen und sich über Qualitätsplanung, -lenkung, -sicherung und -
verbesserung erstrecken. 

Die Aufgabenträger sind ihrerseits verpflichtet, die Einhaltung der geforderten Qualitä-
ten im System des Öffentlichen Nahverkehrs regelmäßig zu überprüfen. 

Schließlich sind umfangreiche Daten von Seiten der betriebsleistungserbringenden Un-
ternehmen an den RMV und seine Partner zu liefern. 

3.2 Qualität der Fahrzeuge 
Im Rahmen dieses Nahverkehrsplans werden Zielsetzungen für die Fahrzeugausstattung 
festgelegt. Diesen Vorgaben haben die Verkehrsunternehmen zu entsprechen, wenn sie 
an Ausschreibungen von Linienbündeln teilnehmen oder die Genehmigung bzw. Erneu-
erung von Konzessionen beantragen wollen. 

Nach § 4 Abs. 6 HÖPNVG sollen „die Fahrzeuge […] so gestaltet werden, dass sie die 
Belange behinderter und anderer Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung berücksich-
tigen und den Anforderungen an die Barrierefreiheit so weit wie möglich entsprechen.“ 

Im Rahmen der Ausschreibung von Verkehrsleistungen ist sich an die jeweils aktuellen 
Anforderungen zu halten, die vom Rhein-Main-Verkehrsverbund, der KVG oder den 
Stadtwerken / Verkehrsbetrieben vorgegeben werden. Die 2010 verwandten Anforde-
rungen an Busfahrzeuge gemäß RMV-Leistungsbeschreibung findet sich in  Anlage 
III-1. 

Zusätzlich besitzen für die Busverkehre im Kreis Offenbach folgende Kriterien Gültig-
keit: 

 Ausstattung der Fahrzeuge mit RBL light und mit GPS-Ortungsmodulen 

 Sondernutzungsflächen im Fahrzeug für Kinderwagen, Rollstühle, Großgepäck und 
ggf. erweitert zur Aufnahme von Fahrrädern 

Die Mindestanforderungen an Fahrzeuge für den Betrieb auf Linien des AST-Verkehrs 
sind in  Anlage III-2 zusammengestellt. 
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3.3 Datenlieferungen und -strukturen 
„Anlage 17“ im Datenhandbuch des RMV beschreibt die Anforderungen an Form und 
Inhalt der Datenübertragungen und Dateninhalte, hier insbesondere zu den Fahrplan- 
und Liniendaten, Daten zum Betriebsablauf, zur Pünktlichkeitserfassung, zu Qualitäts-
daten und zu den Verkaufs- und Einnahmemeldungen.  

„Um die Aufgaben der Koordination, Planung und Bestellung von Betriebs-
leistung sowie die Aspekte der Qualitätskontrolle und -sicherung, der Kun-
deninformation und des Vertriebs in ausreichender Qualität sicherstellen zu 
können, sind zwischen der der RMV GmbH und den Partnern entsprechende 
prozessbegleitende Datenlieferungen in definierten Strukturen und Lie-
ferzyklen notwendig und auf jeden Fall einzuhalten. [...]  

Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber an den nach der Leistungsbe-
schreibung kostenlos zur Verfügung gestellten Fahrplandaten (Soll-Daten), 
Pünktlichkeitsdaten sowie sämtliche Daten zum aktuellen Betriebsablauf (Ist-
Daten [...]) ein umfassendes und ausschließliches Nutzungs- und Verwer-
tungsrecht ein.“ (Quelle: Vorwort in Anlage 17 - Datenhandbuch des RMV, 
Version 3.20, Stand 15.04.2010). 

Die „Anlage 17“ ist im vorliegenden NVP unter  Anlage III-3 nachzulesen. Ihre Vor-
gaben sind nicht nur in Verträgen zwischen RMV bzw. KVG und den Leistungserbrin-
gern anzuwenden, sondern auch in Verträgen zwischen den Stadtwerken / Verkehrsbe-
trieben und den von ihnen beauftragen Unternehmen analog zu berücksichtigen. 

4 Haltestellen und Bahnhöfe 

4.1 Allgemeine Anforderungen 
Stationen und Haltestellen verkörpern für die Fahrgäste das Entree zum Öffentlichen 
Nahverkehr. Ihrer attraktiven Ausgestaltung ist daher ein besonderes Augenmerk zu 
widmen. Nach § 4 Abs. 6 HÖPNVG sollen „[…] die baulichen Anlagen und die Fahrgast-
informationen […] so gestaltet werden, dass sie die Belange behinderter und anderer 
Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung berücksichtigen und den Anforderungen an 
die Barrierefreiheit so weit wie möglich entsprechen.“ 

Hierbei sind besonders zu beachten: 

 Erreichbarkeit und Verknüpfung 

 funktionale und ansprechende Gestaltung 

 Sicherheit und Sauberkeit 

 Information und Kommunikation 

 Service und Betreuung 

 Stationsumfeld 

 Dynamische Fahrgastinformationsanlagen (DFI) 
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Unter Erreichbarkeit und Verknüpfung steht die Forderung nach kurzen Fußwegen in-
nerhalb des Stationsbereiches und zu den Schnittstellen mit den übrigen Verkehrsmit-
teln. Hier ist auf die Einrichtung von Fahrradstationen, Bike + Ride, Park + Ride und Kiss 
+ Ride sowie ÖPNV-Umsteigeanlagen wie auch die Ausschilderung des Weges bspw. von 
bzw. zur Stadtmitte zu achten. 

Die funktionale und ansprechende Gestaltung bezieht sich auf die Ausstattung von Hal-
testellen, Bahnsteigen und Bahnhofsgebäuden. Besonderer Wert ist auf die Erfüllung 
der Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter und jener Fahrgäste zu legen, die Fahrräder, 
Kinderwagen, Gepäck mit sich führen. Es sollten keine schwer überwindbaren Hinder-
nisse (Treppen, zu enge Drängelgitter, unbefestigte Wege) den Weg zum bzw. vom 
Verkehrsmittel versperren; dies gilt selbstverständlich auch für den Zu- und Ausstieg in 
das bzw. aus dem Fahrzeug selbst. Die Inhalte der Informationstafeln müssen verständ-
lich, in lesbarer Schriftgröße und überhaupt zugänglich sein. 

Die Sicherheit und Sauberkeit ist durch eine gute Ausleuchtung und eine transparente 
Gestaltung (Stärkung der sozialen Kontrolle) sowie die Einrichtung von Notrufmöglich-
keiten zu gewährleisten. Die baulichen Anlagen müssen leicht zu reinigen und resistent 
gegen Vandalismus sein. Auf eine regelmäßige Reinigung (auch kontinuierliche Entlee-
rung der Müllbehältnisse) ist ebenso Wert zu legen wie auf die rasche Beseitigung von 
punktuell aufgetretenen Verschmutzungen bzw. Beschädigungen. Unterstellmöglich-
keiten (Wartehallen) sollten gleichsam auch Schutz gegen Lärm und Schmutz des Indivi-
dualverkehrs bieten können. 

Im Bahnhofsbereich sowie bei zentralen Bushaltestellen müssen Informationen über 
Liniennetz, Fahrpläne und Tarif verfügbar sein. Eine (funktionierende) Uhr erscheint als 
selbstverständliche Forderung, für Ortsunkundige sollte ein Haltestellen-Umgebungs-
plan nicht fehlen. 

Service und Betreuung für die Fahrgäste sollten von der Reiseplanung bis zum Abschluss 
der Fahrt gewährleistet sein. Neben der personellen Betreuung (Mobilitätszentralen, 
Fahrkartenverkaufsstellen, Bus- und AST-Fahrer, Zugbegleiter) haben die gedruckten 
Informationsmedien (Fahrplanbuch, Fahrplanauszüge, Fahrpläne an den Haltestellen) 
und die über elektronische Medien verfügbaren Quellen den Informationsbedarf be-
reitzustellen.  

Eine ansprechende Gestaltung des Bahnhofsumfeldes führt zu einer Erhöhung der Ak-
zeptanz des ÖV-Systems und ist mithin Teil des Ziels zur Erhöhung der Nachfrage. 

Die Dynamische Fahrgastinformation (DFI) zeigt – im Gegensatz zum Fahrplan „auf Pa-
pier“, dem sog. „Soll-“ Fahrplan“, die tatsächlichen („Ist“-) Abfahrtszeiten – auch die 
Verspätungen – der Verkehrsmittel an und hilft somit den Fahrgästen, aber auch den 
Zugführern und Busfahrern, u. a. Anschlüsse zu wahren, abzuwarten und sicher zu stel-
len. 
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4.2 Bahnstationen 
Die vorgenannten Anforderungen lassen sich nicht an sämtlichen Stationen vollständig 
umsetzen. An den Bahnstationen gilt es jedoch, folgende Mindeststandards in jedem 
Falle zu erfüllen: 

 Stationsschild 

 Lautsprecheranlagen 

 Bahnsteig begehbar, behinderungsfrei zugänglich, sauber, übersichtlich, mit guter 
Ausleuchtung und fester, trittsicherer Bahnsteigkante 

 Fahrplan, Liniennetzplan, Tarifinformationen, beleuchtet 

 Stationsumgebungsplan oder Stadtplan, beleuchtet 

 Fahrkartenautomat 

 Normaluhr 

 Witterungsschutz mit Sitz- und Lehnmöglichkeiten 

 Abfallbehälter mit separatem Ascher 

 Notrufeinrichtung bzw. Notrufmöglichkeit 

 Fahrradabstellanlage, überdacht 

4.3 Bus- und AST-Haltestellen 
Für die Zugangsstellen zum Busverkehr gelten folgende Anforderungen: 

 Haltestellenschild (nach Gestaltungsrichtlinien des RMV) mit H-Zeichen, Haltestel-
lenname (Ortsname, ggf. Ortsteilname, Haltestellenbezeichnung), Liniennummer 
mit Verkehrsmittelpiktogramm und Zielangabe/n 

 Fahrplan und Liniennetzplan 

 gut erreichbare Haltestellenpositionierung, behinderungsfrei zugänglich, verkehrs-
sicher, ausreichend beleuchtet 

 Witterungsschutz mit Sitz- und Lehnmöglichkeiten an stark frequentierten oder 
Umsteigehaltestellen 

 Abfallbehältnis mit separatem Ascher 

 gepflegtes Erscheinungsbild der Haltestellenmöblierung 

 ggf. Fahrradabstellanlage, möglichst überdacht 

Im Rahmen verfügbarer Flächen (Fahrplankästen, Vitrinen) sind die Haltestellen mit ak-
tuellen Tarifinformationen, im Stadtverkehr mit einem Liniennetzplan sowie Haltestel-
lenumgebungsplänen auszustatten. 

Bei sämtlichen Haltestellen ist auf eine optische Integration ins Ortsbild und ein freund-
liches Erscheinungsbild der Anlagen zu achten. Die Haltestellen sollen an zweckmäßigen 
Stellen eingerichtet werden, die eine optimale Einbindung ins Fußwegesystem des  
Ortes und kurze Wege zu den Fahrtzielen (Einkaufsstätten, Behörden, Schulen, Einrich-
tungen des Gesundheitswesens, Bürgerhäuser) und in die Wohngebiete ermöglichen. 
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Für reine AST–Haltestellen gelten als Mindestanforderungen: 

 Haltestellenschild (nach Gestaltungsrichtlinien des RMV) mit H-Zeichen, Haltestel-
lenname (Ortsname, ggf. Ortsteilname, Haltestellenbezeichnung), Liniennummer 
mit AST-Piktogramm und Zielangabe(n) 

 Fahrplan 

 verkehrssichere Lage 

 Abfallbehältnis mit separatem Ascher 

 gepflegtes Erscheinungsbild der Haltestellenmöblierung 

5 Pünktlichkeit und Anschlusssicherung 
Der Betrieb ist zuverlässig und mit einer hohen Pünktlichkeit abzuwickeln. Die Grundvo-
raussetzung für einen zuverlässigen und pünktlichen Betrieb sind Fahrpläne mit in jeder 
Verkehrslage (HVZ sowie SVZ) ausreichend bemessenen Fahrzeiten. Bei Betriebsstörun-
gen sind eine umfassende Information der Fahrgäste und eine rasche Bereitstellung von 
Ersatzverkehren bzw. -verbindungen mittels effektiver, unternehmensübergreifender 
Disposition zu leisten. Die Betriebszentralen der Verkehrsunternehmen sollen auch für 
Kundenwünsche und Kundenkritik jederzeit erreichbar sein. 

5.1 Maßnahmen zur Wahrung der Pünktlichkeit 
Zur Unterstützung hierfür sind geeignete Maßnahmen zur Anschlusssicherung sowohl 
zwischen den Fahrzeugen untereinander als auch zwischen Bus und Bahn zu ergreifen. 
Vorhandene und weiterentwickelte technische Lösungen sind zu nutzen. Der weitere, in 
der Perspektive kreisweite Ausbau von Verkehrsleitsystemen der Telematik ist abzu-
schließen. Die Beeinflussung von Lichtsignalanlagen durch die Busse ist beizubehalten 
und in Linienabschnitten mit hoher PKW-Dichte weiter auszubauen bzw. neu einzurich-
ten. 

Wo dies räumlich möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, sollen Busschleusen, ggf. 
auch separate Busspuren auf Linienabschnitten mit starkem MIV-Verkehr und hoher 
Stauwahrscheinlichkeit eingerichtet werden. 

5.2 Anschlusssicherung / Schulung des Fahrpersonals 
Unabdingbare Grundlage der Sicherstellung von Anschlüssen ist eine ausreichende Be-
messung der Fahrzeiten. Eine den tatsächlichen Verkehrsverhältnissen stets angepasste 
Fahrzeit führt zu einem heterogenen Fahrplangefüge mit kurzen Fahrzeiten in 
Schwachverkehrszeiten und entsprechend langen in der Verkehrsspitze. Um den Fahr-
plan dennoch les- und leicht merkbar zu halten, sind für die Verkehrstage- und Ver-
kehrszeitgruppen angepasste Fahrzeitbänder vorzugeben, möglichst mit ausreichender 
Reserve für Betriebsablaufstörungen, ggf. mit dem Nachteil, dass die Busse in verkehrs-
schwachen Zeiten etwas Zeit an den Haltestellen bis zu ihrer Planabfahrt zuwarten müs-
sen oder durch eine entsprechend angepasste Fahrweise diesen Zeitpuffer auf der Stre-
cke ausgleichen. 
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Für die betriebsdurchführenden Verkehrsunternehmen gilt, eine bedarfsnahe Kommu-
nikation zwischen ihren Zentralen und ihren Fahrern zu gewährleisten, selbstverständ-
lich auch des Fahrpersonals untereinander. 

Wartezeitvorschriften legen fest, wie lange auf einen Anschluss gewartet werden darf, 
ohne dass wichtige Anschlüsse im weiteren Kursverlauf verloren gehen oder gar nach-
folgende Fahrten mit Verspätung beginnen müssen. Diese Vorschriften sind bei Bedarf 
vom Aufgabenträger den Verkehrsunternehmen bereitzustellen.  

Grundsätzlich nicht tolerabel sind Abfahrten vor der fahrplanmäßigen Soll-Abfahrtszeit. 

Das Fahrpersonal von Anschlusslinien hat nach Wartezeitvorschriften auf Anschlusszüge 
zu warten. Die Wartezeiten werden nach der Bedeutung des Anschlusses, weiteren An-
schlussbindungen entlang der Reisekette, Umlaufbindungen und nach der Tageszeit 
bemessen. Insbesondere die letzte Verbindung vor Betriebsschluss ist zumeist mit einer 
längeren Wartezeit, u. U. einem verbindlichen Anschluss versehen. In einer Abwägungs-
situation muss dem gesicherten Anschluss Vorrang vor der Pünktlichkeit des Kurses ge-
geben werden. Die Prioritätenfolge der Anschlusssicherungen hängt von der Anzahl der 
Umsteiger und vom zeitlichen Abstand nachfolgender (Ersatz-)Angebote ab. 

Dem Fahrpersonal sind neben den üblichen Einweisungen in den Tarif, den serviceorien-
tierten Umgang mit den Fahrgästen, etc. über regelmäßige Schulungen fundierte 
Kenntnisse über den Linienverlauf, Fahrpläne, Anschlusslinien und eben jene Bedingun-
gen zur Sicherstellung von Anschlüssen zu vermitteln. 

Bei kapazitiv nahezu ausgelasteten Bussen kann es zu Missverständnissen unter den 
Fahrgästen kommen, wenn Zusteigende ein Fahrrad mitführen. Hier ist der Fahrer ge-
fordert, hinsichtlich der Fahrradmitnahme eine fahrgastfreundliche Abwägung zu tref-
fen, wobei Kinderwagen und Rollstühle in jedem Fall Vorrang haben. Die Fahrradmit-
nahmemöglichkeiten werden im Rahmen der Stärkung des ÖPNV für den Freizeitver-
kehr künftig ausgebaut. 

5.3 Garantieleistung für Kunden 
Die Beteiligung am RMV-Servicepaket „Zehn-Minuten-Garantie“ ist fortzuführen. Fahr-
gäste, die mit mindestens zehn Minuten Verspätung an ihrem Fahrziel aussteigen, er-
halten nach Reklamation ihre Fahrkosten bis zur Preisstufe 4 in voller Höhe erstattet. 
Wahlweise werden Taxikosten nach Vorlage einer Quittung bis zu einer Höhe von  
15 Euro erstattet, wenn die verspätete Fahrt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nach 
21.00 Uhr stattgefunden hat. Hier kann vom Fahrgast gewählt werden, ob das Fahrgeld 
erstattet oder ein Taxizuschuss gewährt werden soll. Die Kosten für die Erstattungen 
tragen zunächst die für die Linie zuständige Lokale Nahverkehrsorganisation bezie-
hungsweise bei Linien des Regionalbusnetzes der RMV. 
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6 Kundendienst und Service 
Für Informationen und den Verkauf von Fahrkarten steht den Fahrgästen eine im Kreis-
gebiet zentral gelegene Mobilitätszentrale mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten zur 
Verfügung. Online eingegangene Kundenanfragen und -wünsche sollen auf demselben 
Wege zeitnah beantwortet bzw. erfüllt werden, möglichst binnen 24 Stunden. Eine ein-
heitliche Telefonnummer für Auskünfte steht den Fahrgästen sowohl bei der KVG  
Offenbach als auch beim RMV zur Verfügung. Kontaktmöglichkeiten zu den Busver-
kehrsunternehmen (Telefonnummer, Postanschrift) sind den Fahrgästen zu kommuni-
zieren. Anliegen von Fahrgästen, bspw. wegen Fundsachen, sollen zeitnah bearbeitet 
werden. Nicht als verbindlich vorauszusetzen ist, dass die Verkehrsunternehmen rund 
um die Uhr zu erreichen sind. 

Für die Vorbestellung der im Kreisgebiet angebotenen Anruf-Sammel-Taxi- (AST-) Ver-
kehre ist anzustreben, eine kreisweit einheitliche Telefonnummer vorzuhalten. Eben-
falls sind die Nutzungsbedingungen für die AST im Kreisgebiet zu harmonisieren. Es 
sollen einheitliche, tarifarische Regularien für alle AST im Kreisgebiet mit dem Ziel ent-
wickelt werden, dass das nachfrageorientierte Verkehrsangebot generell mit Regelfahr-
ausweisen ohne Aufpreise bzw. Zuschläge nutzbar ist. So genannte „Komfortzuschläge“ 
sollen nur dann verlangt werden, wenn das Angebot tatsächlich einen zusätzlichen 
Komfort bietet, bspw. bei Abholung an der - oder Fahrt bis vor die Haustür. Darüber 
hinaus soll eine aus Sicht des Kunden kreisweit einheitliche visuelle Erkennbarkeit des 
AST-Angebots und der Fahrzeuge sichergestellt werden. 

In sämtlichen Mittel- und Unterzentren sind Verkaufsstellen einzurichten, die sich mög-
lichst in der nahen Umgebung der Bahnstationen befinden. Der Verkauf von Verbund-
fahrkarten an den Bahnstationen wird über stationäre Automaten abgewickelt. Der 
Fahrkartenverkauf in den Bussen ist über Fahrkartendrucker zu gewährleisten. Der Ver-
trieb von Zeitkarten über das Internet ist beizubehalten und den Anforderungen ange-
passt sowie der technischen Entwicklung folgend auszubauen. Dies gilt ebenso für den 
2007 eingeführten Verkauf von Einzel-, Tages- und Gruppentageskarten direkt auf das 
Mobiltelefon in Form des „Handy-Tickets“. 

Die Potenziale des Vertriebs von „e-Tickets“ sind aufzunehmen und entsprechend der 
Kundenbedürfnisse sowie der wirtschaftlichen Effektivität einzuführen. 

Es ist ein effektives Beschwerdemanagement und ein Kontrollsystem zur Qualitätssiche-
rung vorzuhalten. 
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7 Information und Marketing 
Es soll eine einheitliche Vermarktung der Angebote des ÖPNV in Abstimmung mit dem 
RMV, den Städten bzw. Gemeinden und den Verkehrsunternehmen durch eine enga-
gierte und zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit erfolgen. Die Zufriedenheit der Kunden 
kann durch umfassende Informationsbegleitung von der Planung der Fahrt bis zu deren 
Abschluss sichergestellt werden (Fahrpläne zuhause und an der Haltestelle, Hinweise 
auf Anschlüsse, Hinweise auf Betriebsstörungen und besondere Situationen, Informati-
on durch das Fahrpersonal). Es soll vermittelt werden, dass die Anbieter des ÖPNV um 
einen hohen Standard und eine hohe Kundenzufriedenheit bemüht sind und sich an 
deren Anforderungen und Wünschen orientieren. 

Bei der Nutzung von Informationsquellen haben elektronische Medien die vorrangige 
Rolle übernommen. Diese Entwicklung ist durch die weitergehende Datenbereitstellung 
und Kommunikation über das Internet sowie das (Mobil-)Telefon zu unterstützen. Den-
noch werden klassische Informationsträger wie Broschüren, Fahrplanbücher, Fahrplan-
karten sowie die persönliche Beratung auch in den nächsten Jahren noch als unentbehr-
lich erachtet. 

Die Fahrplangestaltung und der Fahrkartenvertrieb sind so kundenfreundlich wie mög-
lich zu organisieren. 

Durch geeignete, fort- oder neu zu entwickelnde Angebote sollen auch Kundengrup-
pen erreicht und neue Fahrgastpotenziale erschlossen werden, die bisher noch nicht zu 
Nutzern des ÖPNV zählen. Hierbei bietet sich als Ansatz, einen besonderen Schwer-
punkt auf den Freizeitverkehr zu setzen, begleitet durch eine entsprechende Öffent-
lichkeitsarbeit. 
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IV Mängelanalyse 
Die Mängelanalyse wird auf Basis des Verkehrsangebots im Fahrplanjahr 2010 und unter 
Maßgabe des Anforderungsprofils vorgenommen. 

1 Linienkategorisierung 
Im Anforderungsprofil sind unterschiedliche Standards für die verschiedenen Netzebe-
nen (Hauptlinie, Erschließungslinie, Ergänzungslinie) definiert. In Tabelle IV-1 werden 
die Buslinien den entsprechenden Netzebenen zugeordnet. Zum Zwecke der Vergleich-
barkeit mit der Einordnung der Linien gemäß des Nahverkehrsplans 2003 bis 2007 ist die 
damalige Klassifizierung auch hier (in grauer Schriftfarbe) wiedergegeben. 

 
Linie 
(hervor-
gegangen 
aus Linie ...) 

 
Linienverlauf 

Linienkategorie 
gemäß Anforderungs-

profil 2010 
(NVP 2003-2007) 

567 
(957) 

Zellhausen – Seligenstadt –  
Hainburg – Hanau Hbf 

Ergänzungslinie  
(Ergänzungslinie) 

651 
(900) 

Obertshausen – Heusenstamm –  
Neu-Isenburg – Ffm-Flughafen 

Hauptlinie  
(Hauptlinie) 

653 
(963) 

Götzenhain – Gut Neuhof – Neu-Isenburg –  
Frankfurt Südbahnhof 

Hauptlinie  
(Hauptlinie) 

661 
(970) 

Offenbach Marktplatz – Neu-Isenburg –  
Sprendlingen – Dreieichenhain – Langen Bf 

Hauptlinie  
(Haupt-/Ergänzungslinie) 

662 
(972) 

Neu-Isenburg Bf – Sprendlingen – Langen –  
Darmstadt-Arheilgen 

Hauptlinie  
(Hauptlinie) 

663 
(973) 

Neu-Isenburg Bf – Sprendlingen – Langen Bf –  
Mörfelden Bf 

Hauptlinie  
(Hauptlinie) 

674 
(5509/5510) 

Ober-Roden – Eppertshausen –  
Münster – Dieburg – Darmstadt Hbf 

Ergänzungslinie  
(Ergänzungslinie) 

679 
(5509/5510) 

Ober-Roden – Eppertshausen –  
Münster – Dieburg – Reinheim 

Ergänzungslinie  
(Ergänzungslinie) 

684 
(5509/5510) 

Ober-Roden – Eppertshausen –  
Münster – Darmstadt Hbf 

Ergänzungslinie  
(Ergänzungslinie) 

K86 
(950) 

Dudenhofen – VDO – Harreshausen –  
Babenhausen Bf 

Ergänzungslinie  
(Ergänzungslinie) 

U Urberach / Messel Bahnhof – Messel –  
Darmstadt-Kranichstein 

Ergänzungslinie  
(Hauptlinie) 

OF-30 
(119) 

Offenbach Marktplatz – Heusenstamm –  
Rembrücken –Hainhausen Bf Westseite 

Hauptlinie  
(Ergänzungslinie) 

OF-31 
(161/162/163) 

Lämmerspiel – Mühlheim – Dietesheim –  
Mühlheim – Lämmerspiel 

Innerortslinie 

OF-40 Siedlung Rollwald – Nieder-Roden –  
Dudenhofen – Jügesheim – Hainhausen 

Innerortslinie 

OF-41 Nieder-Roden Bahnhof –  
Gewerbegebiet – Bahnhof 

Innerortslinie 

OF-42 Jügesheim – Hainhausen –  
Weiskirchen – Hainhausen – Jügesheim 

Innerortslinie 

   Fortsetzung… 
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Linie 
(hervor-
gegangen 
aus Linie ...) 

 
Linienverlauf 

Linienkategorie 
gemäß Anforderungs-

profil 2010 
(NVP 2003-2007) 

OF-50 
(962) 

Neu-Isenburg Gravenbruch Ost –  
Frankfurt Südbahnhof 

Hauptlinie  
(Ergänzungslinie) 

OF-51 
(OF-51, OF-54) 

Gravenbruch Ost – Isenburgzentrum –  
N-I Bahnhof – Zeppelinheim 

Innerortslinie  
(Erschließungslinie) 

OF-53 N-I Bahnhof – Gewerbegebiet Süd –  
Bahnhof 

Innerortslinie  
(Erschließungslinie) 

OF-56 Hexenberg – Dietzenbach Mitte –  
H.-Keller-/H.-Mann-Schule – Steinberg 

Innerortslinie 

OF-57 Steinberg – Dietzenbach Mitte –  
Westend – Dietzenbach Bahnhof 

Innerortslinie 

OF-64  
regional 

Ffm-Flughafen –  
Dreieich-Buchschlag… 

Hauptlinie  
(Hauptlinie) 

OF-64  
lokal 

…Dreieich-Buchschlag – Sprendlingen –  
Dreieichenhain – Götzenhain – Offenthal 

Innerortslinie  
(Hauptlinie) 

OF-67 Rundverkehr Sprendlingen Nord  
Bürgerhaus – Nord / Nordost – Bürgerhaus 

Innerortslinie  
(Innerortslinie) 

OF-71 
(201/206) 

Linden – Oberlinden – Langen Bahnhof –  
Steinberg 

Innerortslinie 

OF-72 Langen Lutherplatz – Nordend – Bahnhof –  
Neurott 

Innerortslinie 

OF-73 
(203/206/207) 

Egelsbach Bahnhof – Egelsbach Bayerseich –  
Langen Bahnhof 

Innerortslinie 

OF-75 
(202/206) 

Langen Bahnhof – Neurott – Linden –  
Langen Bahnhof 

Innerortslinie 

OF-85 
(955) 

Mainhausen Zellhausen – Seligenstadt –  
Obertshausen 

Hauptlinie  
(Erschließungslinie) 

OF-86 
(956) 

Zellhausen – Seligenstadt –  
Hainburg – Obertshausen 

Erschließungslinie  
(Erschließungslinie) 

OF-95 
(961) 

Urberach – Ober-Roden – Waldacker –  
Dietzenbach – Neu-Isenburg 

Haupt-/Ergänzungslinie  
(Haupt-/Ergänzungslinie) 

OF-96 
(960) 

Heusenstamm – Dietzenbach –  
Offenthal 

Ergänzungslinie  
(Ergänzungslinie) 

OF-99 
(969) 

Langen – Dreieichenhain – Götzenhain –  
Dietzenbach –Jügesheim –  
Nieder-Roden / Seligenstadt 

Hauptlinie  
(Haupt-/Ergänzungslinie) 

103 (F-Prüfling) – OF Marktplatz – OF Ost –  
OF Borsigstraße (– Mühlheim Bahnhof) 

Ergänzungslinie  
(Ergänzungslinie) 

120 OF Marktplatz – Mühlheim – Markwald –  
Lämmerspiel – Obertshausen Haus Jona 

Ergänzungslinie  
(Ergänzungslinie) 

n61 Frankfurt Konstablerwache – Offenbach –  
Mühlheim – Hanau 

Ergänzungslinie 

n65 Offenbach Marktplatz – Obertshausen –  
Rodgau – Rödermark Ober-Roden 

Ergänzungslinie 

n66 Offenbach Marktplatz – Dietzenbach –  
Rödermark Ober-Roden 

Ergänzungslinie 

n71 Frankfurt – Neu-Isenburg – Dreieich –  
Langen – Egelsbach – Darmstadt 

Ergänzungslinie 

Tabelle IV-1: Kategorisierung der Linien des Bestandnetzes – Gegenüberstellung zur Kategori-
sierung im NVP 2003-2007 

…Fortsetzung 
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Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem NVP 2003 – 2007: 

Linie 661: Ihrer Bedeutung als regionale Verbindung zur Bedienung der Bildungsstan-
dorte im nördlichen Sprendlingen und der Verknüpfung mit Langen, Neu-Isenburg und 
Offenbach folgend ist diese Linie als Hauptlinie einzustufen. 

Linie OF-30: Wegen ihrer Verbindungsfunktion zwischen Mittelzentrum Heusenstamm 
und dem Oberzentrum Offenbach wird dieser Linie die Bedeutung einer Hauptlinie zu-
gemessen. 

Linie OF-50: Aufgrund ihrer wesentlichen verkehrlichen Bedeutung als Schnellverbin-
dung zwischen Gravenbruch und dem südlichen Frankfurt erhält diese Linie den Charak-
ter einer Hauptlinie. 

Die Linien OF-51 und OF-53 des Stadtverkehrs Neu-Isenburg sind als Innerortslinien zu 
definieren. 

Die Linie OF-85 besitzt eine wesentliche Bedeutung für die schnelle Anbindung des Ost-
kreises an den Anschlussstern in Obertshausen. Ihr wird die Bedeutung einer Hauptlinie 
zugemessen. 

Linie OF-99: Die südliche Kreisquerverbindung bietet ein schnelles und geradliniges Ver-
kehrsangebot zwischen Seligenstadt, Jügesheim, dem Anschlussstern Dietzenbach Mit-
te, dem Umsteigepunkt Bahnhof Weibelfeld sowie dem Anschlussknoten Langen Bahn-
hof. Sie wird nunmehr als Hauptlinie eingestuft. Im Kontext der Stärkung des Freizeit-
verkehres sind für diese Linie weitere Angebotsaufwertungen vorgesehen. 
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2 Erschließungsqualität 
Die maximal zulässigen Haltestellenentfernungen sind zum einen nach der Linienkate-
gorie zu differenzieren und zum anderen hinsichtlich ihrer räumlichen Funktion zu  
überprüfen (vgl. Tabelle III-5 im Anforderungsprofil). 

Für die Haltepunkte bzw. Bahnhöfe der SPNV-Linien sind gemäß der Raumordnung fol-
gende Radien definiert und werden in der folgenden Tabelle IV-2 wiedergegeben: 

 
Stadt / Gemeinde 
 

Bahnhofsbezeichnung Erschließungsradius 
 

Dietzenbach Bahnhof 600 m 
Dietzenbach Mitte 600 m 
Dietzenbach Steinberg 600 m 
Dreieich Buchschlag 600 m 
Dreieich Dreieichenhain 600 m 
Dreieich Götzenhain 600 m 
Dreieich Offenthal 800 m 
Dreieich Sprendlingen 600 m 
Dreieich Weibelfeld 600 m 
Egelsbach Egelsbach 800 m 
Hainburg Hainstadt 1.000 m 
Heusenstamm Heusenstamm 600 m 
Langen (Hessen) Langen (Hess) 600 m 
Langen (Hessen) Langen Flugsicherung 600 m 
Mainhausen Zellhausen 1.000 m 
Mühlheim am Main Mühlheim 600 m 
Mühlheim am Main Dietesheim 600 m 
Neu-Isenburg Neu Isenburg 600 m 
Neu-Isenburg Zeppelinheim 800 m 
Obertshausen Obertshausen 600 m 
Rödermark Ober-Roden 600 m 
Rödermark Urberach 600 m 
Rodgau Dudenhofen 600 m 
Rodgau Hainhausen 600 m 
Rodgau Jügesheim 600 m 
Rodgau Nieder-Roden 600 m 
Rodgau Rollwald 800 m 
Rodgau Weiskirchen 600 m 
Seligenstadt Seligenstadt 600 m 

Tabelle IV-2: Erschließungsradien der Haltepunkte/Bahnhöfe des SPNV 

In  Anlage IV-1 sind die Bushaltestellen – mit Ausnahme der reinen Stadtbushalte-
stellen – jeweils mit den Erschließungsradien 300 m, 400 m und 600 m dargestellt. 

Haltestellen, die nur von Stadtbussen bzw. bedarfsorientierten Verkehren wie AST an-
gefahren werden, sind dort aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mit ihrer Erschlie-
ßungswirkung aufgeführt. Bei der Beurteilung der Erschließungsqualität werden sie 
jedoch mit berücksichtigt. 
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Folgende Bereiche sind als nicht ausreichend erschlossen zu dokumentieren: 

 Dietzenbach:  
Nicht von regionalen oder lokalen Kreislinien erschlossene Gebiete werden vom 
Stadtbus Dietzenbach (Linien OF-56, OF-57, inkl. AST) bedient. 

 Dreieich:  
Die nicht abgedeckten Bereiche innerhalb Dreieichs werden durch den Stadtbus 
Dreieich oder die AST-Linien des Stadtverkehrs weitgehend erschlossen (OF-64, 
OF-66 AST, OF-67 und OF-68 AST). Wenige Bereiche am Nordrand von Buchschlag 
und östlich des Stadtkerns von Sprendlingen liegen außerhalb der 
Erschließungsradien. 

 Egelsbach:  
Die nicht von regionalen oder lokalen Kreislinien erschlossenen Gebiete werden 
durch den Stadtbus Langen/Egelsbach (hier: Linien OF-73, OF-77 AST, OF-79 AST) 
erschlossen. 

 Langen:  
Die ansonsten nicht abgedeckten Bereiche werden durch den Stadtbus 
Langen/Egelsbach (hier: Linien OF-71, OF-72, OF-75, OF-76 AST, OF-78 AST) 
erschlossen. 

 Mainhausen:  
Die nicht abgedeckten Bereiche werden durch die Linie OF-83 AST erschlossen. 

 Mühlheim:  
Die nicht abgedeckten Bereiche werden durch den Stadtbus (Linien OF-31 und 
OF-35 AST) erschlossen. 

 Obertshausen:  
Erschließungslücken bestehen im Industriegebiet Hausen, am westlichen / nord-
westlichen Siedlungsrand von Hausen sowie an den nordwestlichen und 
südöstlichen Bebauungsrändern von Obertshausen. 

 Rodgau:  
Die nicht abgedeckten Bereiche werden vom Stadtbus Rodgau (Linien OF-41, OF-42, 
OF-43 AST und OF-44 AST) erschlossen. 

 Rödermark:  
Als nicht erschlossen sind östliche Randbereiche der „Siedlung Breidert“ und die 
Siedlung „Auf der Bulau“ zu werten. 
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3 Verbindungsqualität 

3.1 Fahrzeiten 
Es wurden Fahrzeiten und Durchschnittsgeschwindigkeiten gemäß der Vorgaben aus 
dem Anforderungsprofil aufgenommen. Diese Werte sind in  Anlage IV-2 wiederge-
geben. Untersuchungsgegenstand waren jene Buslinien, denen gemäß Tabelle IV-1 die 
Linienkategorie „Hauptlinie“ zugewiesen wurde. Des Weiteren werden Teilabschnitte 
der Linie 120 („Ergänzungslinie“) wegen ihrer Verbindungsfunktion zwischen Mittel-
zentren untersucht. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass lediglich auf folgenden Linienteilabschnitten die erwünschte 
Durchschnittsgeschwindigkeit von wenigsten 30 km/h erreicht wird: 

 651: Heusenstamm – Neu-Isenburg (beide Richtungen) 

 OF-99: Jügesheim – Seligenstadt (beide Richtungen) 

Auf diesen Relationen verfügen die genannten Linien über geradlinige, direkte Linien-
wegsverläufe. Alle weiteren in der  Anlage IV-2 aufgelisteten Relationen genügen 
hinsichtlich der Durchschnittsgeschwindigkeit nicht den Vorgaben des Anforderungs-
profils. 

Eine Erhöhung der Durchschnittsgeschwindigkeiten durch Änderungen des Linienweges 
würde sich nur sehr bedingt erzielen lassen und käme allein für die Linie 661 in  
Betracht, die derzeit Schleifenfahrten durch den Hirschsprung und durch Gravenbruch 
befährt. Diese wohnquartiernahen Linienführungen widersprechen insbesondere auf 
der Relation zwischen Sprendlingen und Offenbach den Anforderungen an eine schnel-
le Verbindung. 

Aufgrund der raumordnerischen Konstellation der Städte im Kreis Offenbach – 10 der 
13 Kommunen sind als Mittelzentren definiert und liegen nahe beieinander – können 
die Busse nur recht kurze Abschnitte auf „freier“ Strecke zurücklegen. Dies und das 
summarisch hohe Verkehrsaufkommen sowohl im Kreisgebiet als auch zu den benach-
barten Oberzentren führen zu den generell geringen Durchschnittsgeschwindigkeiten, 
insbesondere während der Hauptverkehrszeiten. 

Die gemäß Anforderungsprofil geforderten maximalen Fahrzeiten von höchstens 
25 Minuten zwischen zwei Mittelzentren werden auf folgenden Relationen der genann-
ten Linien nicht eingehalten: 

 651 Neu-Isenburg (Isenburgzentrum) in Richtung Frankfurt-Flughafen 

 661 Neu-Isenburg – Offenbach (beide Richtungen) 

 OF-30 Heusenstamm in Richtung Offenbach 

 OF-64 Dreieich-Sprendlingen – Frankfurt-Flughafen (beide Richtungen) 

 OF-95 Neu-Isenburg – Dietzenbach (beide Richtungen) 

 120 Mühlheim in Richtung Obertshausen 

Ursachen hierfür finden sich insgesamt im hohen MIV-Verkehrsaufkommen. 

Bei der Linie 651 kommen auf dem Hinweg die Schleifenführung am Flughafen über die 
Lufthansabasis und auf dem Rückweg Rückstaus vor dem Kreisel an der Auffahrt zur 
Autobahnanschlussstelle Frankfurt-Süd hinzu. 
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Die Linie 661 benötigt für die Schleife durch Gravenbruch ein erhebliches Fahrzeitkon-
tingent. 

Die Linie OF-30 übernimmt im Stadtgebiet Heusenstamm und Offenbach Stadtbusfunk-
tionen mit entsprechend kurzen Haltestellenabständen. Eine zügige Punk-zu-Punkt-
Verbindung zwischen Heusenstamm Bahnhof und Offenbach Marktplatz liefert die  
S-Bahnlinie S2. 

Die Linie OF-64 besitzt im Dreieicher Stadtgebiet Stadtbusfunktion mit in der Folge kur-
zen Haltestellenabständen und feinerschließender Linienwegsführung. 

Die Überschreitung der geforderten Reisezeit auf der OF-95 zwischen Neu-Isenburg und 
Dietzenbach resultiert aus dem dichten Verkehrsaufkommen und den kurz aufeinander 
folgenden und teilweise nicht untereinander abgestimmten Lichtsignalanlagen. 

3.2 Linienführung 
Unter den Aspekten eines eindeutigen, gleich verlaufenden Linienweges im Sinne einer 
klaren Angebotstransparenz kann die y-artige Führung der Linie OF-99 in ihrem 
östlichen Abschnitt mit ihren zwei Linienendpunkten (Seligenstadt bzw. Rodgau Nieder-
Roden) unter Einbeziehung der Kurzläufer auf Rodgauer Stadtgebiet unter derselben 
Liniennummer als nicht günstig betrachtet werden. 

Ausnahmen in der ansonsten verständlich und einheitlich gestalteten Linienführung des 
ÖPNV im Kreis Offenbach bilden die Kurse im Schülerverkehr der Linien OF-50 und  
OF-95 zur Adolf-Reichwein-Schule in Heusenstamm, bei denen vom Linienweg des Re-
gelverkehrs abgewichen wird. 

3.3 Verknüpfung in Netzknoten 
Aufgrund des nicht nullsymmetrischen Fahrplans der Dreieichbahn, der infrastrukturbe-
dingten Abhängigkeiten einer eingleisigen Trasse, der Verspätungsanfälligkeit im 
S-Bahn-Verkehr, die kurze Übergänge nicht zulässt, sowie der erforderlichen (nachfra-
gestärkeren) Anschlussbeziehungen können in Dreieich-Buchschlag Bahnhof Anschlüsse 
zwischen der Dreieichbahn, den S-Bahnen und der Buslinie OF-64 von bzw. zum Frank-
furter Flughafen nicht in beiden Richtungen in gleicher Qualität angeboten werden. Die 
dabei für die Fahrgäste ungünstigste Umsteigeverbindung ist der Wechsel vom Bus aus 
Richtung Flughafen zur Dreieichbahn. 

Die südliche Kreisquerverbindung (OF-99) repräsentiert eine der wichtigsten Ost-West-
Verknüpfungen und bedient dabei die Netzknoten Langen, Dietzenbach, Rodgau-
Jügesheim und Seligenstadt, dazu den Haltepunkt Weibelfeld der Dreieichbahn. Daraus 
resultieren mehrere fahrplanmäßige Abhängigkeiten, denn zu allen Bahnhöfen besteht 
Zu- und Abbringernachfrage. Die Fahrplantrassen der S1 und S2 liegen so, dass für den 
Bus nur ca. 16 Minuten verbleiben, um den Weg zwischen Dietzenbach und Jügesheim 
zurück zu legen und damit die Anschlüsse wahren zu können. Im laufenden Betrieb hat 
sich die vorgegebene Fahrzeit als sehr knapp bemessen herausgestellt. 

Es bestehen in Seligenstadt keine direkten Anschlussmöglichkeiten von der Odenwald-
bahn auf die Busse Richtung Hanau, Obertshausen und Dietzenbach, da der Bahnhof 
derzeit nur in einer Richtung (Stadtmitte, Mainhausen) angefahren werden kann. 
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4 Parallelverkehre 
Als Parallelverkehre sind zu werten, wenn auf gleichen Relationen Angebote zweier 
oder mehrerer Linien bestehen, deren verkehrliche Funktionen und Bedienungsgebiete 
nahezu identisch sind bzw. wenn der Fahrplan ein (nahezu) zeitgleiches Angebot auf-
weist. 

Innerhalb des Kreisgebietes bestehen derartige Parallelverkehre nicht, jedoch soll die 
Bedienung des Korridors Rödermark Ober-Roden – Dieburg durch die Dreieichbahn und 
die Regionalbuslinien 674, 679 und 684 angemerkt sein. Alle drei Buslinien erschließen 
die Gemeinde Eppertshausen und die Städte Münster und Dieburg durch ihre bebau-
ungsnahe Linienführung besser, während die Dreieichbahn eher an den Siedlungsrän-
dern liegt. Die Konzeptionierung der Buslinien ist zwar vorrangig eine Angelegenheit 
der Nachbar-LNO DADINA sowie des Bestellers RMV. Es sei dennoch auf die Nachfrage-
schwächung auf der Schiene durch das insgesamt dichte, parallele Angebot mit den drei 
Buslinien verwiesen. 

5 Bedienungsqualität 
Zur Bewertung der Bedienungsqualität ist die Tabelle III-3 des Anforderungsprofils hin-
zuzuziehen. Betrachtet werden die in Tabelle IV-1 aufgeführten Linien, jedoch ohne die 
Stadtbuslinien, die in Verantwortung der Stadtwerke bzw. städtischen Verkehrsbetriebe 
stehen. 

5.1 Taktdichte 
Der derzeit bestehende 120-Minuten-Takt (Samstag ab 17 Uhr und sonntags ganztägig) 
auf der Linie OF-99 entspricht nicht dem Anforderungsprofil. Dieser Mangel hinsichtlich 
der Taktdichte wird in der Angebotskonzeption behandelt. 

5.2 Bedienzeiten 
Das Ende der Betriebszeit an Samstagen gegen 16 Uhr auf den Linien OF-30, OF-86, 567 
sowie der OVB-Linie 120 wird aufgrund der mittlerweile erweiterten Geschäftsöff-
nungszeiten als nicht mehr zeitgemäß eingestuft. 

Entlang der Linie OF-95 wird der Abschnitt zwischen Dietzenbach und Neu-Isenburg 
montags bis freitags nach 20 Uhr, samstags nach 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 
nicht bedient. 

Der Betrieb der Linie 661 endet montags bis freitags gegen 23 Uhr, an Samstagen gegen 
20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bereits gegen 19 Uhr. 

Der Abschnitt der Linie 662 zwischen Egelsbach-Bayerseich und Darmstadt-Arheilgen 
wird montags bis freitags ab 22 Uhr, samstags ab 17.30 Uhr und an Sonn- und Feierta-
gen gar nicht bedient. 

Der Betrieb auf dem Linienabschnitt der 663 zwischen Langen und Mörfelden schließt 
montags bis freitags gegen 21.30 Uhr sowie samstags gegen 18.30 Uhr. An Sonn- und 
Feiertagen wird dieser Abschnitt nicht befahren. 
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Die früheren Betriebsendzeiten auf den Linien 661, 662, 663 und OF-95 werden nicht als 
Mangel beanstandet, da es sich um Anpassungen an die tatsächliche Nachfrage handelt 
und jeweils alternative Angebote – allerdings mit Umsteigeerfordernis und teilweise 
längeren Reisezeiten – zur Verfügung stehen. 

6 Tarif 
Es besteht weiterhin die bereits im derzeit gültigen NVP bemängelte, tarifarische Un-
gleichbehandlung im Ostkreis: Fahrten mit der Odenwaldbahn oder der Buslinie 567 
über Hanau in Richtung Offenbach und Frankfurt erfordern eine höhere Preisstufe als 
Fahrten mit dem Bus über den Anschlussstern Obertshausen. 

Als ungünstig und aus Sicht des Fahrgastes wenig nachvollziehbar ist anzumerken, dass 
für Fahrten ins Stadtgebiet Frankfurt (außer Flughafen) grundsätzlich die Preisstufe 4 zu 
entrichten ist, unabhängig davon, ob das Ziel in den nahe gelegenen Stadtteilen Sach-
senhausen und Oberrad liegt – oder in den entfernten, bspw. Niederursel oder Zeils-
heim. Hier ließe sich eine höhere Tarifgerechtigkeit erzielen, wenn das Frankfurter 
Stadttarifgebiet 50 in A0- oder A1-Zonen weiter untergliedert würde. Für Fahrten aus 
dem Kreis Offenbach wäre hier bspw. eine Tarifzone, gültig für den Bereich südlich des 
Mains, von Interesse. 

7 Betriebsqualität 

7.1 Pünktlichkeit 

7.1.1 Schienenverkehr 

Die Verspätungsanfälligkeit im S-Bahn-Netz ist seit Inbetriebnahme hinlänglich be-
kannt. Deren Gründe liegen u. a. in der hohen Auslastung des Stammtunnels, in der 
geringen Variabilität des (Gleis-)Netzes, im Mischbetrieb mit dem Fern- und Güterver-
kehr, schließlich in den gegenseitigen Behinderungen auf den eingleisigen Abschnitten 
im Außenbereich. An der Beseitigung der strukturellen Engpässe wird geplant und ge-
arbeitet, eine wirklich dem Sollfahrplan entsprechende Betriebsdurchführung dürfte 
jedoch noch einige Jahre auf sich warten lassen. Dies hat zur Folge, dass der auf die  
S-Bahn ausgerichtete Anschlussverkehr selbst weiterhin im Spagat zwischen Anschluss-
sicherung und eigener Fahrplantreue abwägen muss. 

Ähnliches gilt für den Regionalverkehr, der sich zumeist auf gleichem Gleis in der Rang-
folge dem Fern- und Güterverkehr fahrplanmäßig unterzuordnen hat und bei der Ein-/ 
Ausfahrt in den / aus dem Frankfurter Hauptbahnhof seine Fahrtrassen nachrangig er-
hält. 

7.1.2 Busverkehr 

Die vorgenannte Abhängigkeit des Zu- und Abbringerverkehrs zu bzw. von den nicht 
pünktlichen Schienenverkehrsmitteln wirkt sich somit auf die Fahrplantreue des Busver-
kehrs im gesamten Kreisgebiet aus. Hinzu kommen Verspätungsanfälligkeiten aufgrund 
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der kapazitiven Überlastungen im Straßennetz des Kreisgebiets, insbesondere während 
der HVZ in den Lastrichtungen. 

Zur Verbesserung der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit im Busverkehr wurde mit variie-
renden Fahrplanbändern, Beeinflussung der Lichtsignalanlagen und der Einrichtung von 
Busschleusen reagiert. Der Bau weiterer Busspuren ist bei einem überwiegenden 30-
Minuten-Takt im Kreisgebiet aus Gründen der hohen Investitionskosten nur punktuell 
vertretbar. 

7.2 Anschlusssicherung 
Ein sowohl für das Fahrpersonal als auch für die Fahrgäste optimales Informationsmedi-
um zur Anschlusssicherung stellen die DFI-Anzeigen an den Umsteigeknoten dar. Über 
verschiedene Quellen werden sie mit den realen / tatsächlichen Abfahrtszeiten (inkl. 
Verspätungsinformationen) der andienenden Zug- und Buslinien in Echtzeit gespeist. 
Dieses Informationssystem fehlt noch an den Bahn-Bus-Umsteigeknoten im Westkreis, 
und zwar an den Stationen: 

 Neu-Isenburg Bahnhof 

 Dreieich-Buchschlag Bahnhof 

 Langen (Hessen) Bahnhof 

Bedarf besteht zudem an folgenden weiteren Umsteigestationen (Bahn-Bus und Bus-
Bus): 

 Mühlheim am Main Bahnhof 

 Neu-Isenburg Isenburgzentrum 

 Neu-Isenburg Zeppelinheim 

 Dreieich-Sprendlingen Bürgerhaus 

 Dreieich-Dreieichenhain Bahnhof Weibelfeld 

 Dreieich-Götzenhain Bahnhof 

 Dreieich-Offenthal Bahnhof 

 Rödermark Urberach Bahnhof 

 Egelsbach Bahnhof 

 

Die Förderung der DFI-Anzeigen durch das Land Hessen wurde 2007 beantragt. Die 
Maßnahme ist im Förderprogramm des Landes als gesetzt aufgenommen. 
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8 Haltestellenmöblierung 
Die Ausstattung der Bahnhöfe und Haltepunkte des Schienenverkehrs nach den Vorga-
ben des Anforderungsprofils (vgl. dort, Kap. III 4.2) ist nahezu vollständig abgeschlossen 
(es fehlt mit Stand Juli 2010 noch Zellhausen). 

Bemängelt werden die teilweise nicht ausreichende Pflege und Wartung der Anlagen, 
insbesondere die schleppende Reinigung, langatmige Instandsetzung defekter Uhren 
sowie Vitrinen und die nur in langen Zeitabständen erfolgende Beseitigung von Graffi-
tischmierereien, insbesondere an Stellen, hinter denen sich dann Fahrplaninformationen 
verstecken müssen. Von dieser generellen Bestandsanalyse ausgenommen sind jene Sta-
tionen, für die sich mit der jeweiligen Stadt ein Vertragspartner gefunden hat, der Per-
sonal und Finanzmittel zur Verfügung stellt (Rödermark und Dreieich). Auch wenn die 
Fahrgäste Nutznießer des unkonventionellen Einstiegs der Kommunen sind, dürfen die 
zuständigen und vertraglich verpflichteten Infrastukturunternehmen nicht aus der 
Pflicht entlassen werden. 

Hinsichtlich der Qualität der Haltestellenanlagen für den Bus- und AST-Verkehr genü-
gen diese schon weitgehend den Vorgaben des Anforderungsprofils. 

Handlungsbedarf – schon in der Mindestausstattung – besteht in umfangreicher Form in 
Hainburg, Mainhausen und insbesondere in Seligenstadt. 

Der barrierefreie Zugang zu den Bussen ist dagegen nur an einem Teil der Haltestellen 
im Kreisgebiet sichergestellt. Die hohen Investitionskosten zur Erhöhung der Bussteig-
kanten auf Einstiegsniveau dürften einer umfassenden Anpassung entgegenstehen. 
Hier sollte – bei weniger frequentierten Haltestellen – eher das Fahrpersonal behilflich 
sein. 

9 Fahrzeuge 
Auf der Schiene ist zumeist neuwertiges und qualifiziertes Fahrzeugmaterial auf den 
Linien S1, S2, S3, S4, R64 und R65 im Einsatz. 

Die S7, S8 und S9 werden noch mit S-Bahn-Zügen der ersten Generation betrieben, auf 
den Regionalstrecken nach Hanau und Darmstadt verkehren nicht durchweg Doppel-
stockeinheiten, und auf der Dreieichbahn kommen oft die „älteren“, antriebsschwa-
chen Triebwagen der Baureihe 628.1 (Tür nur mit einem Türblatt statt Doppeltür in der 
Zugmitte) als Ersatzfahrzeuge zum Einsatz. 

Im Busverkehr wird hochwertiges Fahrzeugmaterial eingesetzt, abgesehen von wenigen 
Bussen, die allein im Schülerverkehr und auf Umläufen mit geringer Fahrleistung un-
terwegs sind. 
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10 Kundendienst und Service 
Aufgrund der vielfältigen Informationsmöglichkeiten auf elektronischem Wege sind 
künftig weniger stationäre Einrichtungen zur Fahrgastinformation und -betreuung er-
forderlich. Es stehen für die persönliche Betreuung im Westkreis und im mittleren Kreis-
gebiet genügend Anlaufstellen zur Verfügung. Im Ostkreis befindet sich lediglich im 
Rodgauer Stadtteil Dudenhofen ein von den Stadtwerken Rodgau betriebenes Kunden-
büro. 

11 Information und Marketing 
Die einheitliche Vermarktung des gesamten ÖPNV-Angebotes richtet sich nach den 
Überlegungen und Vorgaben des Verbundes. Inwieweit die Strategien des RMV ausrei-
chend sind, alle Fahrgastpotenziale auszuschöpfen, ist sicher in der funktionalen Ab-
hängigkeit vom entsprechenden Etat betrachtungsfähig, letztlich aber nicht Gegen-
stand weitergehender Erörterungen in diesem NVP. 

11.1 Erreichbarkeit von Zielgruppen 
Die aktive Ansprache ausgewählter Zielgruppen durch die KVG Offenbach, hier seien 
die stets größer werdende Gruppe der Senioren und die Gelegenheitsnutzer gerade im 
Freizeitverkehr beispielhaft genannt, ist ausbaufähig. 

Insbesondere Vorhaben zur Stärkung des ÖPNV im Freizeitverkehr und die Einführung 
neuer sowie die Verbesserung bestehender Angebote sind stärker als bisher über ver-
schiedene, zielgruppengerechte Medien zu kommunizieren. Hierbei kann ein Schwer-
punkt auf die neuen Medien gesetzt werden. Klassische Informationsprodukte wie Falt-
blätter, Fahrplankarten und Informationsbroschüren sollten dennoch ihren Platz im 
Marketing-Mix behaupten, da sich (immer noch) nicht jede/r, insbesondere die ältere 
Generation, mit den neuen Medien vertraut machen kann oder will. 

11.2 AST-Verkehr 
Für jedes AST-System im Kreis ist derzeit eine jeweils andere Rufnummer zu wählen, will 
der Fahrgast seinen Fahrtwunsch anmelden. 

Zudem werden für einige AST-Angebote Zuschläge erhoben, bei denen es sich teils um 
sogenannte „Komfortzuschläge“ für Fahrten bspw. bis vor die Haustür handelt (OF-83 
AST im Gemeindegebiet Mainhausen), teils um tageszeitabhängige Aufpreise (Lan-
gen/Egelsbach nach 20 Uhr, dafür kostenlose Beförderung bis vor die Haustür) und teils 
um Zuschläge, die regelhaft für die Nutzung des AST erhoben werden (Obertshausen 
und AST Ostkreis; entfällt bei RMV-Fahrkarten 1. Klasse). 

Bei Nutzung des AST in Dietzenbach oder in Rodgau – mit Ausnahme der Linie OF-43 
AST – ist in Verbindung mit einer RMV-Fahrkarte der Preisstufe 1 ein Zuschlag zu ent-
richten. 

Im Sinne einer leicht verständlichen, einheitlichen und transparenten Angebotsgestal-
tung sollten künftig einheitliche Bedingungen für die AST-Nutzung geschaffen werden, 
die dann im gesamten Kreis Offenbach Gültigkeit besitzen. 
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V Angebotskonzeption 
Mit Inbetriebnahme der S-Bahnlinien in den Rodgau (Verlängerung der Linien S1 und 
S2) im Dezember 2003 erfuhr das ÖPNV-Angebot im mittleren und östlichen Kreisgebiet 
eine neue Qualitätsstufe. Die zeitgleich mit den S-Bahnen neu konzipierten Busverkehre 
verlaufen überwiegend in West-Ost-Richtung, stellen kurze und schnelle Verbindungen 
zwischen den Kommunen des Kreises untereinander sowie mit den in Nord-Süd-
Richtung verlaufenden Achsen des S-Bahn- und Regionalverkehrs her. Die Einbindung 
der Busverkehre in das Integrale Taktfahrplan-Schema (ITF) des Schienenverkehrs im 
Verbundraum Rhein-Main wurde konsequent vollzogen. 

An den Bahnhöfen in Obertshausen und Dietzenbach Mitte entstanden neue Anschluss-
sterne zum Busverkehr ins mittlere und östliche Kreisgebiet. An den Anschlusssternen 
bestehen Anschlüsse aus und in alle Richtungen überwiegend jede halbe Stunde. 

Die Odenwaldbahn wird nach einer umfangreichen Modernisierung seit Dezember 
2005, in zweiter Stufe seit Oktober 2008, mit einem erweiterten Betriebskonzept be-
dient. 

Die „nördliche Kreisquerverbindung“, Linie 651 (Obertshausen – Heusenstamm – Neu-
Isenburg – Frankfurt-Flughafen), verkörpert eine der Kernverbindungen im Angebots-
konzept. Aufgrund der guten Nachfrage ist vorgesehen, auf dem Abschnitt zwischen 
Neu-Isenburg Bahnhof und Flughafen eine Taktverdichtung einzurichten. 

Das Angebot der „südlichen Kreisquerverbindung“, Linie OF-99 (Seligenstadt – Rodgau 
– Dietzenbach – Dreieich – Langen), soll zum Zwecke eines verstärkten Freizeitverkehrs 
mithilfe einer Taktverdichtung am Wochenende sowie verbesserter Möglichkeiten der 
Fahrradmitnahme weiter verbessert werden. 

Ebenfalls für den touristischen und freizeitlichen Verkehr soll die Linie OF-96 aufgewer-
tet werden. Hier ist eine Verlängerung über Dreieich-Offenthal hinaus bis zum UNESCO-
Weltnaturerbe Grube Messel geplant, zunächst nur im Sommer an Wochenenden, bei 
entsprechender Nachfrage mit ausgedehnten Betriebszeiten. 

Das Busnetz im Westkreis hat sich weitgehend bewährt und wird daher nur partielle 
Verbesserungen erfahren. 

Hier ist insbesondere die beabsichtigte Verlängerung der Dreieicher Stadtbuslinie OF-67 
hervorzuheben. Sie wurde im Dezember 2010 von Sprendlingen Nord über Neu-
Isenburg hinaus bis Frankfurt-Flughafen verlängert, um einerseits bestehende Ange-
botsmängel im Sprendlinger Gewerbegebiet und für die Auszubildenden des Hauses des 
lebenslangen Lernens hinsichtlich einer zeitkurzen Anbindung an die S-Bahn zu beseiti-
gen, andererseits um das Angebot der Linie 651 zwischen Neu-Isenburg Bahnhof und 
dem Flughafen verdichtend zu ergänzen. 

Dietzenbach, Dreieich, Langen/Egelsbach, Mühlheim am Main, Neu-Isenburg sowie 
Rodgau bieten Stadtbusverkehre an und beabsichtigen, ihr derzeitiges Angebot auch 
fortzuführen. Hinsichtlich des Stadtverkehrs in der Kreisstadt Dietzenbach war zum 
Zeitpunkt der NVP-Erstellung noch keine endgültige Entscheidung über die Art des wei-
teren Stadtbusverkehrs gefallen. 

Die Stadt Rödermark lässt – ebenfalls zeitgleich mit der NVP-Erstellung – die Umwand-
lung des bisher nicht in den RMV integrierten Schülerverkehrs in einen Linienverkehr 
mit Ergänzung auf einen tagsüber regelmäßig verkehrenden Stadtbusbetrieb prüfen. 
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In den übrigen Städten (Obertshausen, Heusenstamm, Seligenstadt) und Gemeinden 
(Hainburg, Mainhausen) kann die innerörtliche Verkehrsnachfrage durch regionale Li-
nien mitbedient werden, soweit die überörtliche Bedienungsqualität dadurch keine 
Einbußen erfährt. 

Investitionen in die Infrastruktur für den kreisweiten Busverkehr werden sich auf den 
weiteren barrierefreien Ausbau von Haltestellen sowie die Verbesserung der Fahrgastin-
formation durch weitere Installationen von DFI an Umsteigeknoten (auch zwischen Bus 
und Bus) konzentrieren. 

1 SPNV 
Der SPNV ist nicht Gegenstand dieses lokalen, sondern des Regionalen Nahverkehrs-
plans des RMV. Die folgenden Ausführungen zu den Schienenverkehrsverbindungen im 
Kreis Offenbach werden daher nachrichtlich in diesen Nahverkehrsplan aufgenommen. 
Zudem werden Zielvorstellungen des Kreises bezüglich der Konzeptionen im Regionalen 
NVP formuliert. 

1.1 Regionaltangente West (RTW) 
Die RTW wird eine neue tangentiale Schienenverbindung im Westen Frankfurts ver-
körpern. Zwei Linien sind in Planung: 

 Bad Homburg – Eschborn Süd – Frankfurt-Höchst – Frankfurt-Flughafen – Frankfurt-
Stadion – Neu-Isenburg Bahnhof – Dreieich-Buchschlag 

 Frankfurt Nordwestzentrum – Eschborn Süd – Frankfurt-Höchst – Frankfurt-Flug-
hafen – Frankfurt-Stadion – Neu-Isenburg Bahnhof – Neu-Isenburg Zentrum 

Für diese Linien ist jeweils ein 30-Minuten-Takt vorgesehen, so dass sich auf dem ge-
meinsam bedienten Abschnitt (Eschborn – Neu-Isenburg Bahnhof) ein 15-Minuten-Takt 
ergeben wird. Es sollen Zweisystemfahrzeuge zum Einsatz kommen, die sowohl auf 
elektrifizierten Eisenbahnstrecken, als auch im Stadtbahnnetz verkehren können. Nach 
gegenwärtigem Planungsstand ist alternativ denkbar, Hybridfahrzeuge einzusetzen. 

Die RTW-Planungsgesellschaft hat ihre Arbeit aufgenommen. Zu einer ihrer Gesellschaf-
terinnen zählt der Kreis Offenbach. 

Die Städte Dreieich und Rödermark haben beschlossen, die Führung der RTW in Drei-
eich-Buchschlag auf der Ostseite des Bahnhofs prüfen und bewerten zu lassen, damit 
eine Option zur Verlängerung der RTW über die Dreieichbahn geöffnet bleibt. 

Die RTW und die Dreieichbahn sollen, soweit eine umsteigefreie Beziehung nicht her-
gestellt werden kann, fahrplan- und umstiegstechnisch optimal verknüpft werden 
(bahnsteiggleicher Übergang in Buchschlag). 

Die Kreisverkehrsgesellschaft fordert die RTW-Planungsgesellschaft auf, die Planung der 
RTW ausschließlich auf die östliche Anbindung der RTW am Bahnhof Buchschlag zu be-
schränken, damit eine optimale Verknüpfung möglich ist und die Option einer Verlän-
gerung auf die Dreieichbahn nicht gefährdet wird. 

Mit einer Inbetriebnahme der RTW im vorgesehenen Gültigkeitszeitraum des vorliegen-
den NVP ist nicht zu rechnen. 
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1.2 Odenwaldbahn 
Die Modernisierung der Odenwaldbahn ist weitestgehend abgeschlossen. Auf der 
Odenwaldbahn verkehren spurtstarke moderne Dieseltriebzüge, die den Fahrgästen 
einen hohen Komfort bieten. 

Die Linie führt aus Eberbach / Erbach kommend nach Groß-Umstadt Wiebelsbach und 
von dort mit einem Ast über Babenhausen – Seligenstadt – Hanau – Offenbach nach 
Frankfurt Hbf. Auf dieser Strecke werden Seligenstadt, Hainburg werktäglich ein- bis 
zweimal pro Stunde und Richtung bedient, Mainhausen-Zellhausen außerhalb der HVZ 
zweistündlich. Wegen der Eingleisigkeit, der Sicherung der Umsteigeanschlüsse in 
Babenhausen und der dafür erforderlichen, kurzen Fahrzeiten ist ein stündlicher Halt in 
Zellhausen derzeit nicht umsetzbar. Eine stündliche Andienung dieses Haltepunktes ist 
jedoch anzustreben. 

Der andere Ast der Odenwaldbahn führt von Groß-Umstadt Wiebelsbach über Reinheim 
nach Darmstadt Hbf, etwa alle zwei Stunden von Darmstadt-Nord über die Main-
Neckar-Bahn weiter bis Frankfurt Hbf. 

Das Gebiet des Kreises Offenbach durchfahren jene Züge ohne Halt. Insbesondere für 
Fahrgäste aus dem Odenwald und Altkreis Dieburg würde ein Stopp in Langen, Dreieich 
(Umstieg Richtung Flughafen) oder Neu-Isenburg (dito) erhebliche Reisezeitvorteile ver-
schaffen und die Sicherung der dortigen Gewerbestandorte unterstützen. Umgekehrt 
bietet die Odenwaldbahn eine sehr schnelle Verbindung aus dem Westkreis in die Erho-
lungsgebiete rund um Bad König, Michelstadt und Erbach. 

Für einen Halt an einer der drei Stationen auf dem Weg Richtung Frankfurt stünden 
Bahnsteige zur Verfügung, für die Gegenrichtung wären infrastrukturelle Ergänzungen 
erforderlich. 

1.3 Dreieichbahn 
Das Angebot auf der 1998 modernisierten Dreieichbahn (Dreieich-Buchschlag – Röder-
mark – Dieburg; Verstärkerfahrten von und bis Frankfurt Hbf) hat sich im Grundsatz 
bewährt. 

Schwachstellen im Betriebsablauf resultieren hauptsächlich aus der Eingleisigkeit, dem 
Inselbetrieb mit Dieseltraktion, den kurzen – aber bewusst akzeptierten Übergangszei-
ten zur S-Bahn in Buchschlag – und dem nicht vertragskonformen Einsatz beschleuni-
gungsarmer Fahrzeuge der Baureihe 628.1 / 928.1, die darüber hinaus über keine dop-
pelbreiten Türen verfügen. 

Ein besonderer Wert ist auf die Anschlusssicherung in Dreieich-Buchschlag von und zu 
den S-Bahnen wie auch zu den Bussen der Linie OF-64 als Direktverbindung zum Frank-
furter Flughafen zu legen. Wegen des derzeit nicht null-symmetrischen Fahrplans (Ursa-
chen hierfür liegen in den mehrfach notwendigen Zugkreuzungen und der Zahl der zur 
Verfügung stehenden Fahrzeuge) können Anschlüsse zwischen der Dreieichbahn und 
der S-Bahn sowie dem Bus in beiden Richtungen nicht in gleicher Qualität vorgehalten 
werden.  

Abhilfe könnte eine Verlegung der Ankunfts- und Abfahrtszeiten in Buchschlag auf die 
zeitliche Mitte zwischen zwei S-Bahn-Takten verschaffen, die aber den Umsteigeaufent-
halt bei insgesamt kurzen Reisezeiten spürbar verlängert. 
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Alternativ wäre zu prüfen, ob die Züge überwiegend bis bzw. ab Frankfurt Hbf durch-
gebunden werden könnten. Dagegen spricht nach aktuellem Sachstand die hohe Kapa-
zitätsauslastung im Vorfeld und in der Haupthalle des Hauptbahnhofs. 

Hinsichtlich des bei einer grundsätzlichen Durchbindung erforderlichen betrieblichen 
Mehraufwands wäre zu untersuchen, ob im Gegenzug das Angebot von derzeit drei 
Fahrten in der Hauptverkehrszeit – Lastrichtung auf zwei Fahrten mit entsprechender 
Platzkapazität – reduziert werden könnte. 

Das Angebot derzeit durchgebundener Verstärkerfahrten bis Frankfurt Hbf ist zumin-
dest im bisherigen Umfang beizubehalten. Es sollte ausgeweitet werden, insofern dies 
aufgrund der dichten Gleisbelegung ab der Main-Neckar-Brücke bis zum Frankfurter 
Hauptbahnhof betrieblich möglich ist. 

Eine Integration der Dreieichbahn in die künftige RTW und somit die Schaffung durch-
gehender Verbindungen auf der Schiene zum Frankfurter Flughafen sollen weiterhin als 
Option offen gehalten werden. Es ist vorzusehen, in Dreieich-Buchschlag bahnsteigglei-
che Anschlüsse zwischen der Dreieichbahn und den Zügen der RTW einzurichten. 

1.4 S-Bahn 

1.4.1 S1 und S2 

Seit dem 13.06.2010 enden die HVZ-Verstärker der Linie S2 nicht mehr in Offenbach 
Hbf. Nach erfolgter Ertüchtigung der Signaltechnik im Stammstreckentunnel werden 
diese Züge ab Offenbach Ost über die Stammstrecke geführt und mit den zuvor in der 
Bahnhofshalle des Frankfurter Hauptbahnhofs wendenden Taktverstärkern von und 
nach Niedernhausen zu durchgehenden Kursen verknüpft. Somit besteht auch auf dem 
östlichen Abschnitt der S2 in der Hauptverkehrszeit ein 15-Minuten-Takt bis in die 
Frankfurter Innenstadt. 

1.4.2 S3 und S4 

Seit Ende März 2010 wird auch die Linie S3 typenrein mit den neuen Fahrzeugen der 
Baureihe 423 betrieben. Problematisch entlang dieser Linien bleibt die Pünktlichkeit, 
was neben den bekannten Kapazitätsengpässen im Frankfurter Stammstreckentunnel 
auch auf den eingleisigen Abschnitten zwischen Langen und Egelsbach sowie südlich 
von Erzhausen bis ins Vorfeld des Darmstädter Hauptbahnhofs begründet liegt. 

1.4.3 S7 

Langfristig ist vorgesehen, über eine Ausschleifung von der Riedbahn die S7 direkt über 
das Gelände des künftigen Terminals 3 des Flughafens Frankfurt zu führen und so die-
sen an die Schiene anzubinden. Mit einer Realisierung ist im Rahmen des Ausbaus der 
Riedbahn (Hochgeschwindigkeitsstrecke Frankfurt – Mannheim) zu rechnen. Bei den 
Planungen ist sicherzustellen, dass die Bedienung des Bahnhofs Zeppelinheim durch die 
S7 erhalten bleibt. 

Eine Anbindung des Terminals 3 durch die S-Bahn und eine zukünftige Einführung eines 
15-Minuten-Taktes auf der S7 wird vom Kreis Offenbach begrüßt. Nur so lässt sich eine 
notwendige, leistungsstarke ÖPNV-Anbindung des südlichen Flughafenbereiches her-
stellen. Die Realisierung des neuen Flughafenterminals sowie die Umsetzung des Stre-
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ckenausbaus entlang der Riedbahn werden voraussichtlich nicht mehr in den Gültig-
keitszeitraum dieser NVP-Fortschreibung fallen. 

Die Forderung des Kreises Groß-Gerau, die Züge der S7 als einziger S-Bahn-Linie, die in 
der Bahnhofshalle des Frankfurter Hauptbahnhofs endet, in den Stammstreckentunnel 
zu führen (weiter über die nordmainische Strecke bis Hanau), wird vom Kreis Offenbach 
weiterhin befürwortet. 

Mit dem Ersatz der alten Fahrzeuge der Baureihe 420 wird frühestens im Rahmen der 
Neuausschreibungen im S-Bahnnetz im Jahr 2014 zu rechnen sein. 

1.4.4 S8 und S9 

Einer notwendigen Verbesserung der Fahrplantreue dieser Linien steht u. a. die einglei-
sigen Abschnitte zwischen Offenbach Ost und Mühlheim sowie zwischen Dietesheim 
und Hanau entgegen. Da östlich von Dietesheim das S-Bahn-Gleis von Süden unter den 
Ferngleisen hindurch auf die Nordseite verschwenkt wird und auch die Mainbrücke in 
Steinheim nur eingleisig sowie der dortige S-Bahnhaltepunkt als Seitenbahnsteig auf 
der Nordseite ausgelegt ist, würde es sehr umfangreiche bauliche Aufwendungen mit 
sich ziehen, die S-Bahn durchweg zweigleisig auszubauen. 

Mit dem Ersatz der alten Fahrzeuge der Baureihe 420 ist auch auf diesen Linien erst im 
Zusammenhang mit den Neuausschreibungen im S-Bahnnetz 2014 zu rechnen. 

1.5 Straßenbahnverlängerung Neu-Isenburg – Dreieich-
Sprendlingen 

Als langfristige Option ist weiterhin die Verlängerung der Straßenbahnstrecke von der 
Stadtgrenze zwischen Frankfurt und Neu-Isenburg nach Dreieich-Sprendlingen offen zu 
halten. 

Mit der seitens der Stadt Frankfurt für 2013 beabsichtigten Durchmesserlinie (Linie 17) 
über die Stresemannallee und Friedensbrücke direkt zum Hauptbahnhof, weiter über 
Festplatz/Messe zum Rebstockbad könnte eine bedeutende Verkehrsachse hergestellt 
werden. Diese ließe sich mit einer südlichen Verlängerung dazu nutzen, bisher nicht 
durch den SPNV erschlossene Gebiete mit einem attraktiven und leistungsfähigen 
ÖPNV-Angebot zu versehen und an der Station Stresemannallee mit dem S-Bahnnetz zu 
verknüpfen. 

Wenn entsprechende Grundsatzbeschlüsse vorliegen, sollte die dann vorgesehene Tras-
se in Bauleitplänen sowie analogen Plänen festgeschrieben und somit gegen konkurrie-
rende Ansprüche abgesichert werden. 

2 Liniennummerierung 
Die Umstellung der Liniennummernsystematik im Kreisgebiet auf eine einheitliche, logi-
sche und gut verständliche Systematik ist weitestgehend abgeschlossen, ließ sich jedoch 
nicht vollständig umsetzen. 

Buslinien des regionalen Grundnetzes des RMV tragen dreiziffrige, rein numerische 
Nummern. Als erste Ziffer wurde die „6“ vergeben, in Orientierung an der Liniennum-
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merierung der Schienen-Regionalverkehrsachsen. Die im östlichen Kreisgebiet verkeh-
rende Linie 567 orientiert sich an der Liniennummerierung der Kinzigtalbahn (50). 

Buslinien des regionalen Ergänzungsnetzes, Kreislinien sowie die Linien des Stadtver-
kehrs tragen zweiziffrige Liniennummer mit einem vorangestellten „OF-“ als Kreiskenn-
zeichen. Eine Ausnahme dieser Regel bilden die zwei lokalen Linien der Offenbacher 
Verkehrsbetriebe, die in das nördliche Kreisgebiet reichen (103 und 120). Ebenso sind 
die in Regie der DADINA verkehrenden Linien U und K 86 nicht in das Benennungs-
schema des Kreises Offenbach integrierbar. 

Das System zur Liniennummerierung im Kreis Offenbach ordnet die Zehnerziffernblöcke 
folgenden Verkehrsräumen zu: 

 

Nummernraum Zuordnung 

10 freigehalten für Stadtverkehr Offenbach am Main 

20 freigehalten für Stadtverkehr Offenbach am Main 

30 Verkehrsraum Mühlheim/Obertshausen/Heusenstamm 

40 Verkehrsraum Rodgau/Rödermark 

50 Verkehrsraum Neu-Isenburg/Dietzenbach 

60 Verkehrsraum Dreieich 

70 Verkehrsraum Langen/Egelsbach 

80 Verkehrsraum Hainburg/Seligenstadt/Mainhausen 

90 Kreisweite Buslinien 

Tabelle V-1: Zuordnung der Zehnerziffernblöcke zu den Verkehrsräumen gemäß dem System 
zur Liniennummerierung im Kreis Offenbach 

3 Bus- und AST-Netz 

3.1 Linienkategorie, Verbindungs- und Bedienungsqualität 
Welchen Kategorien die Linien des derzeitigen Bestandsnetzes zuzuordnen sind, und 
welche Verbindungs- und Bedienungsqualitäten sich daraus ableiten, ist der  Anlage 
V-1 zu entnehmen. Grafisch dargestellt sind das Bestandsnetz in der  Anlage V-2, das 
vorgesehene Zielnetz in der  Anlage V-3. Die Erschließungsqualität des Zielnetzes ist 
aus  Anlage V-4 ersichtlich. 
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3.2 Angebotskonzeption nach Verkehrsachsen 
Die einzelnen Linien der Angebotskonzeption werden fortfolgend nach Verkehrsachsen 
sortiert erörtert, gemäß ihrer Zuordnung in die Regionalkonferenzen: 

 Westkreis: Neu-Isenburg – Dreieich – Langen – Egelsbach („alte B3-Achse“); 
einschließlich der Verbindungen mit dem angrenzenden Kreisgebiet Mitte/Nord  
Eine Zusammenstellung der Unterlagen zur Regionalkonferenz West 
(Stellungnahmen, Protokolle, Präsentationen) liefert die  Anlage V-5. 

 Kreisgebiet Mitte/Nord: Mühlheim – Obertshausen – Heusenstamm – Dietzenbach – 
Rodgau – Rödermark  
Eine Zusammenstellung der Unterlagen zur Regionalkonferenz Mitte/Nord 
(Stellungnahmen, Protokolle, Präsentationen) liefert die  Anlage V-6. 

 Ostkreis: Hainburg – Seligenstadt – Mainhausen; einschließlich der Verknüpfungen 
am Anschlussstern Obertshausen Bahnhof  
Eine Zusammenstellung der Unterlagen zur Regionalkonferenz Ost 
(Stellungnahmen, Protokolle, Präsentationen) liefert die  Anlage V-7. 

Die „nördliche Kreisquerverbindung“, Linie 651, ist dem Kreisgebiet Mitte/Nord zuge-
ordnet. Die Ausführungen zur „südlichen Kreisquerverbindung“, Linie OF-99, erfolgen 
im Rahmen der Liniendiskussion für den Ostkreis. 

3.2.1 Westkreis 

 

Linie Linienverlauf Planung 

OF-50 Gravenbruch Ost – 
Frankfurt 
Südbahnhof 

Fortschreibung des bestehenden Angebots 

Keine Ausdünnung des verdichteten 15-Min-Taktes in 
der nachmittäglichen HVZ 
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Linie Linienverlauf Planung 

OF-64 Offenthal – 
Götzenhain – 
Dreieichenhain – 
Sprendlingen – 
Buchschlag – 
Frankfurt- 
Flughafen  
Terminal 1 
 

Fortschreibung des bestehenden Angebots 

Beibehaltung der Bedienung des Schülerverkehrs  
zwischen Zeppelinheim und Sprendlingen durch eine 
Schleifenfahrt, jedoch keine zusätzliche, regelhafte An-
dienung Zeppelinheims 

Reduzierung des Angebots für Schüler zwischen Offent-
hal und Sprendlingen zur zweiten und nach der fünften 
Schulstunde aufgrund sehr geringer Inanspruchnahme, 
Ausdehnung des Angebots nach der achten und neun-
ten Schulstunde, wenn die Nachfrage dies erforderlich 
erscheinen lässt 

Keine Andienung des Gewerbegebiets Zeppelinheim Ost 
über bedarfsorientierte Stichfahrten 

Verlegung der Haltestelle „Luftbrückendenkmal“ an die 
flughafenseitige Verbindungsstraße, sobald die dorti-
gen Baumaßnahmen abgeschlossen sind, somit Herstel-
lung neuer Umsteigebeziehungen zum bzw. vom flug-
hafeninternen Busverkehr 

Neukonzeption und Veränderung des Linienverlaufs 
nach vollständiger Inbetriebnahme des Flughafen-
terminals 3 

OF-65 Buchschlag 
Bahnhof – 
Langen Waldsee 

(Verkehr nur  
im Sommer bei  
Badewetter) 

Änderung des Bedienungskonzepts (bereits zum Som-
mer 2010 umgesetzt): Angebot in den schulischen Som-
merferien täglich bei Badewetter mit Busbetrieb, Auf-
gabe des bedarfsorientierten AST-Einsatzes 

Fortführung des Betriebs im Rahmen des regionalen 
Freizeitkonzeptes unter Bedingung der Finanzierbarkeit 
und entsprechender Beschlussfassungen 
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Linie Linienverlauf Planung 

OF-67 Sprendlingen 
Bürgerhaus – 
Nord / Nordost – 
N-I Gewerbe-
gebiet Süd – 
Neu-Isenburg Bf – 
(Frankfurt 
Gateway 
Gardens –) 
Frankfurt-
Flughafen 
Terminal 1 

Ausdehnung des bisherigen Angebots 

Verlängerung der montags bis freitags verkehrenden 
Linie (bislang Rundverkehr Sprendlingen Nord) ab 
Sprendlingen Am Hirschsprung über Neu-Isenburg Ge-
werbegebiet Süd, Bahnhof Westseite bis Frankfurt-
Flughafen Terminal 1 zur Realisierung einer umsteige-
freien Direktverbindung zwischen dem Sprendlinger 
Norden, dem Neu-Isenburger Gewerbegebiet Süd (Füh-
rung durch die Dornhofstraße) und dem Frankfurter 
Flughafen 

Andienung des neuen Frankfurter Stadtteils Gateway 
Gardens nicht vor dem Fahrplanjahr 2012, abhängig 
vom Fortschritt der dortigen Bebauung und Gewerbe-
ansiedlung 

Vergleiche dazu auch  Anlage V-8 

Realisierung der Planung während der NVP-Erstellung, 
Inbetriebnahme zum Fahrplanwechsel im Dezember 
2010 für zunächst zwei Jahre 

653 Götzenhain 
Bahnhof 
Ostseite – 
Gut Neuhof – 
Neu-Isenburg – 
Frankfurt 
Südbahnhof 

Fortschreibung des Angebots 

Wegen Sperrung der Überführung der L 3317 über die 
A 661 Linienwegsänderung im Bereich der Autobahn-
Anschlussstelle Sprendlingen notwendig 

Andienung des Gewerbegebietes Sprendlingen Nordost 
als Option (zusätzliche Haltestelle an den dortigen Ein-
kaufsmärkten) 

Vereinheitlichung der Fahrplanbänder als Option 

661 Langen Bahnhof – 
Dreieichenhain – 
Sprendlingen – 
Neu-Isenburg – 
Offenbach 
Marktplatz 

Fortschreibung des Angebots 

Beibehaltung des Ende 2009 erweiterten Angebots in 
den Vormittags- und Abendstunden zur besseren Be-
dienung der Nachfrage zum bzw. vom Haus des lebens-
langen Lernens (HLL) in Sprendlingen Nord 
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Linie Linienverlauf Planung 

662 Neu-Isenburg 
Bahnhof  
Ostseite – 
Sprendlingen – 
Langen – 
Egelsbach- 
Bayerseich – 
Darmstadt- 
Arheilgen 

Partielle Korrekturen des bestehenden Angebots 

Rücknahme des Linienendabschnitts in Arheilgen Nord 
ab Inbetriebnahme der Verlängerung der Darmstädter 
Straßenbahnlinien 7 und 8 zum künftigen Endpunkt 
„Dreieichweg“; Fertigstellung der Straßenbahnverlän-
gerung voraussichtlich im Dezember 2011 

Einrichtung einer neuen Haltestelle an der Darmstädter 
Landstraße in Höhe des Neubaugebietes „Leimenkaute“ 
in Egelsbach, gemeinsam mit den Linien OF-73 und  
OF-77 sowie n71; Auflassung der Haltestelle „Hoch-
spannung“ 

Linienwegsergänzung (nur) für die derzeit in Egelsbach 
„Theodor-Heuss-Straße“ endenden Kurse künftig bis 
bzw. ab „Egelsbach Bahnhof“ unter Ausnutzung der 
vorhandenen Standzeiten; nach Prüfung der entstehen-
den Kosten und als Option im Rahmen des nächsten 
Ausschreibungsverfahrens 

Einrichtung einer gemeinsamen Haltestelle mit der Linie 
OF-71 des Stadtverkehrs Langen im Bereich Langen 
„Amtsgericht“ zur besseren Erschließung des Langener 
Altstadtkerns 

663 Neu-Isenburg 
Bahnhof 
Ostseite – 
Sprendlingen – 
Langen Bahnhof – 
Mörfelden 
Bahnhof 

Fortschreibung des Angebots 

Beibehaltung der Führung einzelner Kurse durch das 
Langener Gewerbegebiet an der Robert-Bosch-Straße 

n71 Frankfurt – 
Neu-Isenburg – 
Dreieich – 
Langen – 
Egelsbach – 
Darmstadt 

Fortschreibung des Angebots 

Tabelle V-2: Planungen der Angebotskonzeption für den Westkreis 
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3.2.2 Kreisgebiet Mitte/Nord 

 

Linie Linienverlauf Planung 

OF-30 Hainhausen 
Bahnhof 
Westseite – 
Rembrücken – 
Heusenstamm – 
Offenbach 
Marktplatz 

Ergänzung des bestehenden Angebots 

Verlängerung der Betriebszeiten an Samstagen bis 20 
Uhr bei gleichzeitiger Kürzung des Angebots auf der 
bedarfsorientierten Linie OF-38 AST 

Andienung der AWO-Werkstätten Hainbachtal durch 
einzelne Stichfahrten (Anzahl und Fahrplanlagen im 
Einvernehmen mit der LNO der Stadt Offenbach am 
Main) 

Beibehaltung des derzeitigen Angebots zwischen 
Rembrücken und Hainhausen 

Ersatz des Haltestellenprovisoriums an der Wendestelle 
Hainhausen Bahnhof Westseite 

OF-95 Urberach 
Im Taubhaus –  
Ober-Roden –  
Waldacker –  
Dietzenbach –  
Neu-Isenburg  
Bahnhof 
Westseite 

Korrekturen am bestehenden Angebot 

Ausweitung der Bedienzeiten im Abschnitt zwischen 
Dietzenbach und Neu-Isenburg an Samstagen bis 20 
Uhr 

Änderung des Linienweges in Urberach „Im Taubhaus“ 
zugunsten einer besseren Wohnquartierserschließung 

Streichung gering nachgefragter Kurse an Sonntagen 
in Tagesrandlagen 

Aufgabe der Bedienung der Haltestelle „Feldbergstra-
ße“ in Heusenstamm 

Entfall der Bedienung Messenhausens zum Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme eines Stadtbusangebotes in 
Rödermark 
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Linie Linienverlauf Planung 

OF-96 Heusenstamm 
Bahnhof – 
Dietzenbach – 
Offenthal – 
Messel 
Bahnhof – 
Grube Messel 
Besucher-
zentrum 

Ausweitung des Angebots 

Verlängerung der Linie von Offenthal bis zum Besu-
cherzentrum des UNESCO-Weltnaturerbes Grube Mes-
sel vorerst an Wochenenden von Mai bis Oktober unter 
Nutzung der bisherigen Fahrzeug-Standzeiten an der 
bisherigen Endhaltestelle in Offenthal 

Weitere Ausdehnung des Betriebes bei entsprechender 
Nachfrage auch auf Montag bis Freitag 

Bereitstellung von Kapazitäten in den Fahrzeugen zur 
Mitnahme von Fahrrädern 

Koordinierung des neuen Angebotes für den Ausflugs- 
und Freizeitverkehr mit der Linie OF-99 (ebenfalls mit 
der Linie U, ggf. Linie F – beide in Aufgabenträger-
schaft der DADINA) 

Keine Führung der Linienverlängerung über Röder-
mark-Urberach 

Vergleiche hierzu auch  Anlage V-9 

651 

(Nördliche 
Kreisquer-
verbin-
dung) 

Obertshausen – 
Heusenstamm – 
Neu-Isenburg – 
Frankfurt- 
Flughafen 
Terminal 1 

Fortschreibung des Angebots 

Taktverdichtung im Abschnitt zwischen Neu-Isenburg 
Bahnhof Westseite und Frankfurt-Flughafen, jedoch 
über eine Verlängerung der Linie OF-67 (siehe dort) 

674 Ober-Roden 
Bahnhof – 
Dieburg – 
Darmstadt Hbf 

Übernahme der Planungen des RMV und der DADINA; 
Forderung nach Beibehaltung einer ausreichenden An-
dienung der Siedlung Breidert in Rödermark 

679 Ober-Roden 
Bahnhof – 
Dieburg – 
Reinheim 
Bahnhof 

Übernahme der Planungen des RMV und der DADINA; 
Forderung nach Beibehaltung einer ausreichenden An-
dienung der Siedlung Breidert in Rödermark 

684 Ober-Roden 
Bahnhof – 
Eppertshausen – 
Darmstadt Hbf 

Übernahme der Planungen des RMV und der DADINA; 
Forderung nach Beibehaltung einer ausreichenden An-
dienung der Siedlung Breidert in Rödermark 

U Urberach – 
Messel – 
Darmstadt- 
Kranichstein 
Siemensstraße 

Fortschreibung des Angebots in Abstimmung mit der 
Aufgabenträgerin DADINA 

Einvernehmen mit der DADINA zwecks koordinierter 
Planungen zur Andienung der Grube Messel aus dem 
Kreisgebiet Offenbach (Linie OF-96, siehe dort) 
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Linie Linienverlauf Planung 

103 Mühlheim 
Bahnhof – 
Offenbach Ost – 
Offenbach 
Marktplatz 
(– F-Prüfling) 

Angebotsanpassung im Zuge der Ausdehnung der Be-
triebszeiten an Samstagen auf der Linie 120 in Ab-
stimmung mit der LNO der Stadt Offenbach am Main 

120 Obertshausen 
Haus Jona – 
Hausen – 
Lämmerspiel – 
Markwald – 
Mühlheim – 
Offenbach 
Marktplatz 

Ergänzung des Angebots 

Ausweitung der Bedienzeiten an Samstagen bis  
20 Uhr 

n61 Frankfurt – 
Offenbach – 
Mühlheim – 
Hanau Hbf 

Fortschreibung des Angebots 

n65 Offenbach 
Marktplatz – 
Obertshausen – 
Rodgau – 
Ober-Roden 
Bahnhof 

Fortschreibung des Angebots 

n66 Offenbach 
Marktplatz – 
Heusenstamm – 
Dietzenbach – 
Ober-Roden 
Bahnhof 

Fortschreibung des Angebots 

Tabelle V-3: Planungen der Angebotskonzeption für das Kreisgebiet Mitte/Nord 

 

3.2.3 Ostkreis 

 

Linie Linienverlauf Planung 

OF-85 Zellhausen – 
Seligenstadt – 
Obertshausen 
Bahnhof 

Fortschreibung des Angebots 
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Linie Linienverlauf Planung 

OF-86 Zellhausen – 
Seligenstadt – 
Hainburg – 
Obertshausen 
Bahnhof 

Fortschreibung eines erweiterten Angebots 

Ausweitung der Bedienzeiten an Samstagen bis  
20 Uhr in Abstimmung mit dem Angebot der Linie  
OF-87 AST 

OF-99 

(Südliche 
Kreis-
querver-
bindung) 

Langen Bahnhof – 
Langen Klinikum – 
Dreieichenhain – 
Götzenhain – 
Dietzenbach – 
Jügesheim – 
Seligenstadt / 
Nieder-Roden 
Badesee 
Eingang 

Erweitertes und aufgewertetes Angebot unter Beibe-
haltung der Linienkennung (eine Liniennummer) für 
die Gesamtstrecke 

Stärkung der Linie für Nachfrage im Freizeitverkehr: 
Angebotsverdichtung an Sonntagen auf einen 60-
Minuten-Takt 

Verbesserung der Mitnahmemöglichkeit von Fahr-
rädern durch Veränderung der Bestuhlung in den 
Fahrzeugen, bei guter Annahme optional Einsatz von 
Fahrzeugen mit Fahrradanhängern an Wochenenden 
(„RadBus-Konzept“), Beschränkung des Zu- und Aus-
stiegs mit Fahrrädern auf ausgewählte Haltestellen 

Koordination des fahrplanmäßigen Angebotes mit 
dem der Linie OF-96 (Verlängerung zum Besucher-
zentrum Grube Messel, siehe dort) 

Verlängerung des Astes in Nieder-Roden bis zum Ein-
gang des Badesees und Ausweitung der Bedienzeiten 
auf diesem Linienast in Abstimmung mit den Öff-
nungszeiten des Badesees (Bedienung bis in den 
Samstagabend und an Sonntagen); Voraussetzung der 
Verlängerung ist die Herrichtung der straßenseitigen 
Infrastruktur, u. a. einer Wendemöglichkeit mit Bus-
haltestelle in kurzer Distanz zum Eingang 

Ergänzende Prüfung, ob die Schleifenfahrt über den 
Leipziger Ring entfallen und eine neue Haltestelle an 
der Rodgau-Ring-Straße als Ersatz für „Chemnitzer 
Straße“ angedient werden kann 

Vergleiche hierzu auch  Anlage V-10 

Stichfahrten zum Eingang des Klinikums Langen nach 
Fertigstellung der Neubauprojekte und unter Voraus-
setzung der baulichen Herrichtung einer Wendemög-
lichkeit für Linienbusse 

567 Zellhausen – 
Seligenstadt – 
Hainstadt – 
Hanau 

Fortschreibung eines erweiterten Angebots 

Ausweitung der Betriebszeiten an Samstagen bis  
20 Uhr in Koordination mit dem Angebot der Linie 
OF-81 AST 

Führung der Linie über Hainstadt Bahnhof 
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Linie Linienverlauf Planung 

K86 Dudenhofen 
Bahnhof– 
VDO – 
Harreshausen – 
Babenhausen 
Bahnhof 

Fortschreibung eines erweiterten Angebots 

Herstellung eines annähernden Taktfahrplans unter 
Voraussetzung der Finanzierung und einer ausrei-
chenden Nachfrage 

Koordination der Angebotsplanung mit der Aufga-
benträgerin DADINA 

Tabelle V-4: Planungen der Angebotskonzeption für den Ostkreis sowie für die Linie OF-99 

3.2.4 AST-Verkehre 

 

Linie Linienverlauf Planung 

OF-38 
AST 

Rembrücken – 
Heusenstamm – 
Offenbach 
Stadthalle 

Reduzierung des Angebots und der Betriebszeiten we-
gen ausgeweiteter Betriebszeiten (samstags bis  
20 Uhr) auf der Linie OF-30, siehe dort 

OF-81 
AST 

Mainhausen – 
Seligenstadt – 
Hainburg – 
Hanau Hbf 

Reduzierung des Angebots und der Betriebszeiten we-
gen ausgeweiteter Betriebszeiten (samstags bis  
20 Uhr) der Linie 567, siehe dort 

OF-82 
AST 

Kernstadtgebiet 
Seligenstadt 

„CitybuS“ 

Integration in den RMV-Tarif, Änderung des Produkt-
namens gemäß dem AST-Ostkreis-Prinzip 

OF-83 
AST 

Zellhausen – 
Mainflingen – 
Waldrand-
siedlung – 
Stockstadt 
Bahnhof 

Linienverlängerung über die Waldrandsiedlung hinaus 
in den Landkreis Aschaffenburg bis Stockstadt Bahnhof 
zur Herstellung besserer Verkehrsbeziehungen aus dem 
Ostkreis in Richtung auf das Oberzentrum Aschaffen-
burg; fahrplanmäßige Anpassung des Angebots zur 
Anschlussherstellung in Stockstadt nach bzw. aus 
Aschaffenburg bei gleichzeitiger Wahrung der An-
schlussbeziehungen von und zur Odenwaldbahn am 
Haltepunkt Zellhausen; Verlängerung zunächst probe-
weise unter Voraussetzung der Finanzierungssicherung, 
bei ausreichender Nachfrage dauerhaft 

OF-87 
AST 

Seligenstadt – 
Hainburg –
Obertshausen 
Bahnhof 

Reduzierung des Angebots und der Betriebszeiten we-
gen ausgeweiteter Betriebszeiten (samstags bis 20 Uhr) 
der Linie OF-86, siehe dort 

Tabelle V-5: Planungen der Angebotskonzeption für die AST-Linien der KVG Offenbach und 
der Stadt Seligenstadt 
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3.2.5 Bestell- und Nutzungsmodalitäten für AST-Verkehre 

Es ist beabsichtigt, die Bestell- und Nutzungsbedingungen des bedarfsorientierten AST-
Angebots kreisweit zu vereinheitlichen. Eine aus Sicht der Kunden kreisweit einheitliche 
visuelle Erkennbarkeit des AST-Angebots und der Fahrzeuge soll sichergestellt werden. 

Fahrgäste, die ein AST-Angebot nutzen wollen, melden ihren Fahrtwunsch unter einer 
für alle Systeme im Kreis gleich lautenden Telefonnummer an. In Ergänzung dazu soll 
die Fahrtwunschanmeldung und -bestätigung auch über das Internet sowie per 
Textübermittlung vom Mobiltelefon möglich sein. 

Zudem sollen die tarifarischen Regelungen harmonisiert werden, so dass kreisweit ein-
heitliche Konditionen gelten, die sich gegenüber den Fahrgästen als kommunizierbar 
und für diese als nachvollziehbar erweisen. 

3.2.6 Freigestellte Schüler- und Sonderverkehre 

Freie Fahrzeugkapazitäten im freigestellten Schüler- und Sonderverkehr sollen zur Op-
timierung des AST-Angebotes bzw. für Rufbuskonzepte genutzt werden können. 

Die freigestellten Schülerverkehre und Sonderverkehre zu Förderschulen im Kreisgebiet 
werden weiterhin beibehalten, da sie explizit der Beförderung körperlich, geistig und 
lernbehinderter Schüler dienen. Finanzielle Vorteile durch eine Integration in die Li-
nienverkehre sind für den Aufgabenträger aufgrund der besonderen Anforderungen an 
die Fahrzeuge sowie aufgrund individueller Fahrtrouten nicht zu erwarten. Zudem lässt 
sich nur durch die derzeitige Verkehrsform die hohe Flexibilität sicherstellen, die von 
den Ausbildungsstellen gefordert wird. 

4 Integration von Schüler- und Sonderverkehren in 
den Linienverkehr 

Gemäß den Vorgaben des HÖPNVG ist der Schülerverkehr, sofern er als Sonderverkehr 
betrieben wird, in den Linienverkehr zu integrieren. Auf den freigestellten Schülerver-
kehr trifft dies nur in eingeschränktem Maße zu. 

Bis auf eine Ausnahme ist der Verkehr zu den Regelschulen im Kreisgebiet in die ent-
sprechenden Linien integriert. Verstärkerfahrten zu Schulbeginn und Schulende sind im 
Fahrplan sowie an den Fahrzeugen durch ein nachgestelltes „S“ gekennzeichnet. Diese 
Kurse verkehren zweckmäßigerweise kurz vor der Abfahrt der Regelkurse. Sie sind nicht 
ausschließlich Schülern vorbehalten, sondern Bestandteil des Verkehrsangebots für je-
dermann. 

Die Ausnahme bilden Verkehre, die vom Omnibusbetrieb „Schau-in’s-Land“ Hain in 
Rödermark von und zur Oswald-von-Nell-Breuning-Schule sowie von und zur Trinkborn-
schule gefahren werden. Diese wurden gemäß § 43 (2) PBefG konzessioniert. Der RMV-
Tarif findet keine Anerkennung. 

Die Stadt Rödermark hat zeitparallel zur Erstellung des NVP ein Gutachten mit dem Ziel 
in Auftrag gegeben, diesen Schülerverkehr in einen öffentlichen Linienverkehr umzu-
wandeln und ihn zu einem Stadtbusverkehr zu erweitern. In diesem Kontext würde die 
Bedienung des Stadtteils Messenhausen nicht mehr durch die Linie OF-95 erfolgen, son-
dern über das neue Stadtverkehrsangebot. 
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Grundsätzlich bestrebt die KVG Offenbach die Integration der nach § 43 (2) konzessio-
nierten Schüler-Linienverkehre in den RMV-Linienverkehr und damit die Nutzbarkeit 
dieser Angebote für jedermann. 

5 Stadtverkehre 
Zwischen der Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach und den Städten, die Stadtbus- und 
AST-Verkehre betreiben, bestehen vertragliche Vereinbarungen, die diesen eine eigen-
ständige Planung und den Betrieb von innerstädtischen Verkehrsangeboten in eigener 
Aufgabenträgerschaft ermöglichen. Die von Seiten der Städte / Stadtwerke / Verkehrs-
betriebe beabsichtigten konzeptionellen Änderungen in den nächsten Jahren sind 
nachfolgend dargestellt. 

5.1 Stadt / Stadtwerke Dietzenbach 
Mit Inbetriebnahme der Verlängerung der S-Bahnlinie S2 von Offenbach Ost über Heu-
senstamm bis Dietzenbach (Haltepunkte „Steinberg“, „Mitte“ und „Bahnhof“) im De-
zember 2003 wurde im Stadtgebiet ein Stadtbusverkehr mit den Linien OF-56 und OF-57 
aufgenommen, dessen vorrangige Aufgabe darin besteht, die Dietzenbacher Stadtteile 
mit der S-Bahn und den weiterführenden Buslinien am Anschlussstern Dietzenbach Mit-
te sowie den sich dort in Fußwegdistanz befindenden Versorgungseinrichtungen zu 
verbinden. 

Das Angebot wird tagsüber im Halbstundentakt gefahren, in den abendlichen Tages-
randlagen, samstags ab Nachmittag sowie an Sonn- und Feiertagen ersetzt durch einen 
AST-Verkehr. 

Die zukünftige Weiterführung und Ausgestaltung des Stadtbusverkehrs war zum Zeit-
punkt der Erstellung des NVP von Seiten der städtischen Gremien noch nicht entschie-
den. 

Das gegenwärtige Liniennetz des Stadtverkehrs Dietzenbach kann der  Anlage V-12 
entnommen werden. 

5.2 Stadt Dreieich / Verkehrsbetriebe Dreieich 
Der Stadtverkehr Dreieich wird im Wesentlichen durch die Linie OF-64 bestritten, die 
alle fünf Dreieicher Stadtteile miteinander verbindet und die Umsteigeknoten Bahnhof 
Weibelfeld, Sprendlingen Rathaus und Buchschlag Bahnhof andient. 

Montags bis freitags verkehren die Busse im Halbstundentakt, durch schülerrelevante 
Busse verstärkt, am Wochenende besteht ein stündliches Angebot. In Tagesrandlagen 
verkehrt das Anruf-Sammeltaxi (AST). Eigenständige AST-Linien (OF-66 AST und OF-68 
AST) erschließen die Wohngebiete am „Alten Berg“ und den Waldfriedhof auf der Ge-
markung Neu-Isenburg. 

Durch die Weiterführung der OF-64 ab Buchschlag Bahnhof zum Frankfurter Flughafen 
Terminal 1 wird eine direkte und umsteigefreie Anbindung zu diesem Verkehrskreuz 
und Arbeitsplatzstandort gewährleistet. 
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An der Haltestelle „Sprendlingen Bürgerhaus“ besteht ein vertakteter Anschluss an die 
Stadtbuslinie OF-67, die das nördliche Sprendlingen mit seinen Wohn- und Gewerbege-
bieten bedient. 

Das bestehende Angebot soll in den nächsten Jahren fortgeführt werden, zum einen 
jedoch mit Anpassungen im Schülerverkehr. Hier ist eine Reduzierung des Angebots zur 
zweiten und nach der fünften Schulstunde aufgrund sehr geringer Nachfrage avisiert. 
Der Nachfrage entsprechend werden ggf. zusätzliche Schülerkurse für Rückfahrten nach 
der achten und neunten Schulstunde eingelegt. 

Planungen aus den Jahren 2009 und 2010 zur Verlängerung der Linie OF-67 von Sprend- 
lingen Nord über das Neu-Isenburger Gewerbegebiet Süd, Neu-Isenburg Bahnhof West- 
seite  –  später zudem über den Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens – bis zum Flug-
hafen wurden zum Fahrplanwechsel  im Dezember 2010  realisiert. Somit entstand eine 
umsteigefreie,  zeitkurze  Direktverbindung  aus Sprendlingen Nord  und  vom Haus des
lebenslangen Lernens zum Bahnhof Neu-Isenburg sowie weiter Richtung Flughafen. Ver- 
gleiche dazu auch  Anlage V-8. 

Der derzeit nicht erschlossene Bereich im Norden Buchschlags soll auch künftig nicht 
bedient werden. Der Bereich östlich der Altstadt Sprendlingens wird hinsichtlich einer 
Bedienung erneut untersucht, wenn die Baumaßnahmen an der A 661 weitgehend ab-
geschlossen sind. 

Eine Sonderrolle im Stadtverkehr Dreieich kommt der Linie OF-65 zu, die von Buch-
schlag Bahnhof zum Langener Waldsee führt und ausschließlich während der Bade-
saison verkehrt. Die jährliche Fortführung des Angebots ist von der Vereinbarung über 
die Finanzierung abhängig. Vertragspartner sind die VBD und der Bäderbetrieb Langen. 

Das bis Dezember 2010 betriebene Liniennetz des Stadtverkehrs Dreieich kann der  
Anlage V-13 entnommen werden.

5.3 Stadt / Stadtwerke Langen und Gemeinde Egelsbach 
Die Stadt bzw. Stadtwerke Langen bedienen mit ihrem Stadtbus- und AST-Angebot 
auch die Gemeinde Egelsbach. Die Linien OF-71, OF-72 und OF-75 verkehren im Lange-
ner Stadtgebiet und verbinden es mit dem Umsteigeknoten Langen Bahnhof. Die OF-73 
verläuft vom Langener Bahnhof über das Langener Stadtzentrum durch die Gemeinde 
Egelsbach bis in deren südlichen Ortsteil Bayerseich und schließt die S-Bahn-Station  
Egelsbach an den Stadtverkehr an. 

Ein AST-Angebot für die Stadt Langen besteht mit den Linien OF-76 und OF-78 und für 
die Gemeinde Egelsbach mit den Linien OF-77 und OF-79. 

Das Angebot wird überwiegend halbstündlich gefahren (OF-73 im Zwischenortsverkehr 
nur stündlich; OF-75 nur im morgendlichen Schülerverkehr), ergänzt um Schulverstärker. 
Abends, samstags ab ca. 15 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen verkehrt das Anruf-
Sammel-Taxi. 

Das derzeitige Angebot wird in den nächsten Jahren nahezu unverändert fortgeführt. 

Das gegenwärtige Liniennetz des Stadtverkehrs Langen/Egelsbach kann der 
 Anlage V-14 entnommen werden. 
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5.4 Stadt / Stadtwerke Mühlheim am Main 
Den Stadtverkehr in Mühlheim trägt die Linie OF-31, die alle Stadtteile (Mühlheim, Die-
tesheim und Lämmerspiel) miteinander verbindet. Ergänzt wird das Angebot durch die 
Führung der Linie 120 der OVB von Offenbach am Main über Markwald, Lämmerspiel 
und weiter nach Obertshausen. 

Die Stadtbuslinie OF-31 verkehrt im Halbstundentakt, durch Schülerbusse verstärkt. 
Abends, samstags ab ca. 15 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen wird der Bus durch das 
AST (Linie OF-35 AST) ersetzt. Die OF-35 AST bedient – in kooperativer Beauftragung 
durch die KVG Offenbach – dann auch als Ersatz für die Linie 120 den Anschlussstern 
Obertshausen. 

Im Rahmen der beabsichtigten Neuausschreibung des Stadtverkehrs Mühlheim (Vergabe 
Ende 2011) soll voraussichtlich der Samstagsverkehr der Linie OF-31 entfallen. Die dar-
aus folgenden Veränderungen im AST-Verkehr waren zum Zeitpunkt der NVP-Erstellung 
noch nicht abschließend fixiert. Veränderungen (Einschränkungen) im AST-Angebot 
würden sich auch ergeben, wenn die Betriebszeiten der Linie 120 eine Ausdehnung er-
fahren. 

Das gegenwärtige Liniennetz des Stadtverkehrs Mühlheim kann der  Anlage V-15 
entnommen werden. 

5.5 Stadt / Stadtwerke Neu-Isenburg 
In der Stadt Neu-Isenburg verkehrt die Stadtbuslinie OF-51 als Durchmesserlinie von 
Gravenbruch über den Stadtkern bis Zeppelinheim. Das Angebot wird montags bis frei-
tags im 30-Min-Takt gefahren, abends mit Einschränkungen bzw. im AST-Betrieb. Sams-
tags wird ebenfalls ein Halbstundentakt vorgehalten, ab ca. 19 Uhr Stundentakt. An 
Sonn- und Feiertagen verkehren die Busse stündlich, in den Tagesrandlagen verkehrt 
das AST. 

Die Linie OF-52 verkehrt zwischen Neu-Isenburg „Straßenbahn“, dem Stadtkern und 
dem Waldfriedhof ausschließlich bedarfsorientiert als AST unter der Woche ab ca. 5.30 
Uhr, samstags ab ca. 7.00 Uhr, sonntags ab ca. 9.00 Uhr, an allen Tagen bis ca. 20 Uhr. 
Fahrtenangebote bestehen im Halbstundenrhythmus, an Sonntagen alle 60 Minuten.  

Die OF-53 dient der Verbindung vom Bahnhof Neu-Isenburg zum Gewerbegebiet Süd. 
Die Betriebszeiten sind montags bis freitags zwischen ca. 5.30 und 19.30 Uhr; in der 
Hauptverkehrszeit verkehrt der Bus alle 15, ansonsten alle 30 Minuten. 

Für die nächsten Jahre ist die Beibehaltung des derzeitigen Angebots beabsichtigt. 

Das gegenwärtige Liniennetz des Stadtverkehrs Neu-Isenburg kann der  Anlage V-16 
entnommen werden. 
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5.6 Stadt Obertshausen 
Die Stadt Obertshausen verfügt über keinen eigenen Stadtverkehr. Eine Versorgung des 
Stadtteils Hausen sowie des südwestlichen Kerngebietes von Obertshausen gewähr-
leistet weitgehend die Linie 120 der OVB. Das Zentrum Obertshausens sowie das süd-
westliche Stadtgebiet werden von der Regionalbuslinie 651 angedient. Eine Verbindung 
zwischen dem Anschlussstern Obertshausen Bahnhof und dem Bereich am Erlebnisbad 
stellt die Linie OF-86 her. 

Ein AST-Angebot besteht mit den Linien OF-35 (zwischen Obertshausen und Mühlheim) 
und OF-87 (zwischen Obertshausen und dem Ostkreis) der KVG. 

Teile des Stadtgebietes sind mit öffentlichem Verkehr nicht erschlossen (vgl. Kapitel IV 
Mängelanalyse). Bisherige Planungen zur Erschließung über einen lokalen AST-Verkehr, 
der bei ausreichender Nachfrage zu einem Stadtverkehr entwickelt werden könnte, 
wurden bislang nicht weiter verfolgt. 

5.7 Stadt / Stadtwerke Rodgau 
Mit Eröffnung der S-Bahn in den Rodgau, hier der Verlängerung der S1 ab Offenbach 
Ost über Rodgau nach Rödermark Ober-Roden (seit 14.12.2003) wurde in der Stadt 
Rodgau ein Stadtbus- und AST-Verkehr mit den Linien OF-40 bis OF-44 eingeführt. 

Die OF-40 dient ausschließlich dem schülerrelevanten Verkehr, ist jedoch von jedermann 
nutzbar. 

Die OF-41 erschließt den südlichen Teil von Nieder-Roden und verkehrt montags bis frei-
tags zwischen ca. 5.00 und 21.00 Uhr im Halbstundentakt. 

Die Linie OF-42 verbindet Jügesheim, Hainhausen und Weiskirchen untereinander sowie 
mit den S-Bahn-Stationen. Das Angebot an Montagen bis Freitagen wird im Halbstun-
dentakt zwischen ca. 5.00 und 21.30 Uhr gefahren. 

Eine Anbindung der Siedlung Rollwald an Nieder-Roden wird durch die Linie OF-43 AST 
montags bis freitags zwischen ca. 5.00 und 21.00 Uhr im 30-Min-Takt gewährleistet. 

Alle Stadtteile werden außerhalb der Stadtbus-Betriebszeiten über die AST-Linie OF-44 
bis ca. 2.00 Uhr halbstündlich miteinander verbunden. Sonntagvormittag besteht in An-
passung an den Takt der S-Bahnlinie S1 ein stündliches Angebot. 

Das Stadtbusangebot wird ergänzt durch die Linie OF-99 mit ihrem Linienast von Jüges-
heim Bahnhof nach Nieder-Roden „Chemnitzer Straße“. 

Fahrgastzählungen haben eine sehr geringe Nachfrage in Tagesrandlagen dokumen-
tiert. Im Rahmen des 2011 anstehenden Vergabeverfahrens soll das Angebot mit leich-
ten Kürzungen im Früh- und Spätverkehr, ansonsten mit geringen Änderungen fortge-
schrieben werden. 

Für die den Stadtverkehr ergänzende OF-99 ist eine Linienverlängerung zum Badesee in 
Nieder-Roden und eine Ausweitung der Betriebszeiten, angepasst an die Öffnungszei-
ten des Badesees, vorgesehen. 

Das gegenwärtige Liniennetz des Stadtverkehrs Rodgau kann der  Anlage V-17A, das 
geplante mit der Andienung des Badesees der  Anlage V-17B entnommen werden. 
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5.8 Stadt Rödermark 
Die Stadt Rödermark verfügt über keinen eigenen Stadtverkehr. Die innerstädtische 
Bedienung übernimmt zurzeit die Linie OF-95, die die Stadtteile Waldacker, Urberach, 
Messenhausen (nur einzelne Fahrtenpaare) und die „Siedlung Breidert“ mit dem Bahn-
hof Urberach an der Dreieichbahn und dem Umsteigeknoten Ober-Roden Bahnhof 
(Dreieichbahn, S-Bahnlinie S1 und Regionalbuslinien 674, 679, 684) verknüpft. 

Es bestehen konkrete Planungen zur Integration des separat vorhandenen Schülerver-
kehrs nach § 43 (2) PBefG in einen Linienverkehr mit Angebotsergänzungen zu einem 
regelmäßigen Stadtverkehr. 

In Rödermark wird außerdem von einem örtlichen Taxiunternehmen mit finanzieller 
Unterstützung der Stadt ein AST-ähnlicher Verkehr unter dem Namen „Bahnhof-Direkt“ 
angeboten – mit eigenständigem Tarif. Inhaber von RMV-Fahrkarten erhalten günstige-
re Konditionen. 

5.9 Stadt Seligenstadt 
Die Stadt Seligenstadt verfügt über keinen lokalen Stadtverkehr. Stadtbusartige Funkti-
onen können den Linien OF-85 und OF-86 beigemessen werden, gerade in der Anbin-
dung der Stadtteile Klein-Welzheim sowie Froschhausen. 

In Seligenstadt besteht ein AST-Angebot mit den Linien OF-81 und OF-87. 

Ergänzend wird im Gebiet der Kernstadt ein AST-ähnlicher Verkehr mit dem Produkt-
namen „CitybuS“ angeboten. Auf diesem werden RMV-Fahrkarten nicht anerkannt. 

Planerisch ist vorgesehen, dieses städtische AST in den RMV-Tarif zu integrieren. In die-
sem Zusammenhang sollte der Produktname „CitybuS“ ersetzt werden. 

6 Tarif 

6.1 Integration der Mainfähren 
Die tarifliche Integration der Fährlinien OF-39 (Mühlheim am Main – Maintal Dörnig-
heim) und OF-89 (Seligenstadt – Karlstein Großwelzheim) in das RMV-Tarifsystem wird 
weiterhin angestrebt. 

In Zusammenhang mit der Aufwertung der Linien OF-96 und OF-99 für touristische und 
Freizeitangebote ist insbesondere die Einbindung der Seligenstädter Fähre von Bedeu-
tung. Mit ihr könnte (auch) ein durchgehendes sowie tariflich einheitliches Angebot für 
Nachfragen „entlang des Mains“ bis nach Aschaffenburg geschaffen und vermarktet 
werden. Bereits heute besteht vom Fähranleger in Großwelzheim ein dichtes Busange-
bot mit den VAB-Linien 32 und 50 in Richtung Aschaffenburg. 
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6.2 Tarifliche Gleichstellung von Fahrten aus dem Ostkreis 
nach Offenbach bzw. Frankfurt 

Die derzeit weiterhin bestehende unterschiedliche Tarifierung von Fahrten aus Hain-
burg, Seligenstadt und Mainhausen in Richtung Offenbach bzw. Frankfurt über Oberts-
hausen (geringere Preisstufe) und über Hanau (höhere Preisstufe) soll durch eine An-
gleichung aufgehoben werden, soweit die dann zu erwartenden Ausfälle in der Tarifer-
giebigkeit finanzierbar sind.  

7 Verkehrsinfrastruktur 

7.1 Anschlusssicherung 
Die Anschlusssicherung ist nicht nur für den Fahrgast von essentieller Relevanz, der bei 
Verspätung des Zuges dennoch gerne seinen Anschlussbus erreichen möchte. Vielmehr 
können im Gesamt – ÖPNV – System des Verbundes bei weitem nicht alle gewünschten 
Relationen umsteigefrei angeboten werden. Um den stets als „Nachteil“ empfundenen 
Umsteigevorgang weitestgehend unauffällig und zeitkurz zu halten, sind Anschlüsse 
abzustimmen, zu gewährleisten und zu sichern. Nicht zuletzt rekrutiert sich ein großer 
Anteil der Nachfrage aus Zu- und Abbringverkehren für die Schienenstrecken.  

Zur Sicherstellung der Anschlüsse vom Bus auf die Züge müssen die Fahrplanzeiten ggf. 
je nach Tageszeit differenziert werden und vorrangig in den HVZ mit genügend Puffer-
zeiten ausgestattet sein. Fahrzeitverlängerungen und auch abweichende, ggf. weniger 
leicht zu memorierende Taktminuten auf Zubringerlinien müssen zugunsten von Pünkt-
lichkeit und sicherer Anschlüsse in Kauf genommen werden. 

Als Bestandteil der Sicherung der Anschlüsse werden bereits an den Verknüpfungsstati-
onen mit der S-Bahn in Heusenstamm, Dietzenbach, Obertshausen, Rodgau und Röder-
mark Ober-Roden an das Fahrpersonal von Bus-Anschlusslinien sowie die Fahrgäste mit-
hilfe von DFI-Anzeigen minutengenaue Informationen über die Ist-Abfahrtszeiten au-
tomatisiert kommuniziert. 

Das Fahrpersonal von Anschlusslinien hat nach Wartezeitvorschriften auf Anschlusszüge 
zu warten. Die Wartezeiten werden nach der Bedeutung des Anschlusses, weiteren An-
schlussbindungen entlang der Reisekette, Umlaufbindungen und nach der Tageszeit 
bemessen. Insbesondere die letzte Verbindung vor Betriebsschluss ist zumeist mit einer 
längeren Wartezeit, u. U. einem verbindlichen Anschluss versehen. In einer Abwägungs-
situation muss dem gesicherten Anschluss Vorrang vor der Pünktlichkeit des Kurses ge-
geben werden. Die Prioritätenfolge der Anschlusssicherungen hängt von der Anzahl der 
Umsteiger und vom zeitlichen Abstand nachfolgender (Ersatz-)Angebote ab. 

In absehbarer Zeit sollen die DFI-Anzeigen auf alle Verknüpfungspunkte ausgeweitet 
werden, wobei nicht nur Umsteigepunkte zwischen Bus und Zug, sondern auch zwi-
schen Bus und Bus zu berücksichtigen sind, insofern es sich um höherrangige Anschluss- 
und Umsteigebeziehungen handelt und diese Knoten von mehr als einem Verkehrsun-
ternehmen angedient werden. 
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Es ist nach Stand Juli 2010 vorgesehen, folgende Umsteigeknoten bzw. Umsteigehalte-
stellen mit DFI-Anzeigen auszurüsten: 

 Dreieich-Buchschlag Bahnhof 

 Dreieich-Dreichenhain Bahnhof Weibelfeld 

 Dreieich-Götzenhain Bahnhof Ostseite 

 Dreieich-Offenthal Bahnhof 

 Dreieich-Sprendlingen Bürgerhaus 

 Egelsbach Bahnhof 

 Langen (Hessen) Bahnhof 

 Mühlheim am Main Bahnhof 

 Neu-Isenburg Bahnhof Ostseite 

 Neu-Isenburg Bahnhof Westseite 

 Neu-Isenburg Isenburgzentrum 

 Neu-Isenburg-Zeppelinheim Bahnhof 

 Rödermark Urberach Bahnhof 

Unter Nutzung des Betriebssystems RBL light soll zukünftig den Fahrgästen nicht nur an 
den Anschlusssternen Informationen über Ankunfts- und Übergangszeiten zur Verfü-
gung gestellt werden, sondern auch im Internet sowie per Abruf über das Mobiltelefon. 

7.2 Beschleunigungsmaßnahmen für den Busverkehr 
Die im Nahverkehrsplan 2003 – 2007 vorgesehenen Maßnahmen zur Busbeschleunigung 
entlang der Achse der ehemaligen B3 (Neu-Isenburg – Dreieich-Sprendlingen – Langen – 
Egelsbach) wurden umgesetzt und befinden sich im täglichen Einsatz. Es ist sicherzustel-
len, dass die Anlagen zur Lichtsignalbeeinflussung stets funktionsfähig sind, regelmäßig 
gewartet werden und dass sie von den eingesetzten Busfahrzeugen regelmäßig an-
gefordert werden. In diesem Zusammenhang gilt es, die Kommunikation zwischen den 
Verkehrsunternehmen, den Kommunen und der LNO zu stärken, damit Störungen oder 
Funktionsausfälle zeitnah gemeldet und behoben werden. 

Die avisierte Busbeschleunigung im Kreuzungsbereich der B 459 und der südlichen 
Kreisquerverbindung ist noch nicht realisiert, ebenso wenig entlang der L 3117 zwischen 
Neu-Isenburg und Heusenstamm. Diese Projekte werden weiterhin verfolgt. 

Zur besseren Einfädelung aller Busse, die die Wendeschleife am Urberacher Bahnhof 
nutzen, ist die Einrichtung einer Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Bahnhofstraße / 
Kurt-Schumacher-Straße beabsichtigt. 

7.3 Haltestellenausstattung 
In den Städten Dreieich, Mühlheim am Main, Neu-Isenburg, Heusenstamm, Dietzen-
bach, Obertshausen, Rodgau und Rödermark sind sämtliche Haltestellenanlagen dem 
vorgegebenen RMV-Standard angepasst. Die Gemeinde Egelsbach beabsichtigt weitere 
Ergänzungen vorzunehmen, vgl.  Anlage V-5.1. Die Stadt Langen veranlasst über 
ihre Stadtwerke, ihre Haltestellen den Gestaltungsrichtlinien des RMV anzugleichen. 
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Abgesehen von einigen Haltestellen in Hainburg und wenigen, zumeist außerhalb der 
Wohnbebauung liegenden Standorten steht die Erneuerung und Anpassung der Halte-
stelleninfrastruktur im Ostkreis noch aus. Von der Gemeinde Mainhausen ist ein Antrag 
auf Förderung nach GVFG gestellt. 

Den barrierefreien Ausbau der Haltestellen im Kreisgebiet weiter voranzubringen, ist 
ein dezidiertes Ziel. 

7.4 Investitionsplanungen 
Im Kreis Offenbach sind weiterhin Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV 
vorgesehen. Vorrangig sind diese auf die ortsfesten Anlagen (Haltestellenausstattung, 
Dynamische Fahrgastinformationen) sowie auf Beschleunigungsmaßnahmen für den 
Busverkehr ausgerichtet. 

Die Maßnahmen können nach dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – 
GVFG) und dem Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs (FAG) mit bis zu 80 Prozent 
vom Land Hessen gefördert werden. Die Höhe der Zuwendung nach FAG richtet sich 
nach der entsprechenden Finanzkraft der beantragenden Kommune. 

Zu den zuwendungsfähigen Aufwendungen zählen Kosten für den Bau einschließlich 
betriebstechnischer Aufwendungen. Nicht zuwendungsfähig hingegen sind Kosten für 
Planung, Unterhaltung und Instandsetzung. 

Als wesentliche Voraussetzung für eine Förderung gilt die Verankerung der vorgesehe-
nen Projekte im Nahverkehrsplan im Kontext eines Investitionsprogramms. 

Nachfolgende Tabelle V-6 gibt Auskunft über die Vorhaben, deren geplante Umsetzung 
in den Gültigkeitszeitraum des vorliegenden Nahverkehrsplans fällt. Zudem können ihr 
die Auftraggeber, Investitionsvolumina, die vorgesehenen Realisierungstermine sowie 
den Planungssachstand Ende 2010 entnommen werden. 

Eine Prioritätensetzung zu den Investitionsvorhaben erfolgt im Kapitel VII zur Maß-
nahmenbewertung. 

 

Antragsteller Vorhaben Gesamt-
kosten 

geplant 
für 

Sachstand 

Gemeinde 
Mainhausen 

Errichtung von 2 
Bushaltestellen mit 
Querungshilfe in 
Zellhausen 

180.000 
Euro 

2010 Bewilligungsbescheid 
erhalten 

Stadt 
Obertshausen 

Barrierefreier Aus-
bau der Bushaltestel-
len in Obertshausen 
(1. Und 2. Bauab-
schnitt) 

493.000 
Euro 

2010 Zuwendungsbe-
scheid für 2011 er-
wartet, städtische 
Planung abgeschlos-
sen, Umsetzung in 
einer Bauphase vor-
gesehen 
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Antragsteller Vorhaben Gesamt-
kosten 

geplant 
für 

Sachstand 

KVG OF mbH Errichtung DFI an 
den Bahnstationen 
im Kreis Offenbach 

1.200.000 
Euro 

2010 Bewilligungsbescheid 
für 2010 wurde in 
Aussicht gestellt;  
vsl. neue Etatisierung 
für 2011 

Stadt 
Heusenstamm 

Barrierefreier Aus-
bau der Haltestellen 
„Levi-Strauss-Allee“ 
und „Alte Linde“ 
(4 Richtungshalte-
stellen) 

475.000 
Euro 

2011 Haltestellen bisher 
nicht in Förderung 
aufgenommen, für 
2011 Ausbau „Wild-
hofer Straße“ vorge-
sehen im Zusam-
menhang mit um-
fangreichen Bau-
maßnahmen im Um-
feld, Finanzierung 
vollständig durch die 
Stadt Heusenstamm 

Stadt 
Rödermark 

Erweiterung der 
P+R-Anlage (Ost) an 
der S-Bahn-Station 
Ober-Roden mit Ein-
richtung von 
Kiss+Ride- und Taxi-
stellplätzen 

546.000 
Euro 

2011 noch in städtischer 
Beratung 

Stadt 
Neu-Isenburg 

Bushaltestelle und 
Buswendeanlage am 
Bahnhof Westseite 

530.000 
Euro 

2012 Realisierung der 
Umbaumaßnahme 
im Zuge des Baus der 
RTW 

Stadt 
Rodgau 

Erweiterung der be-
stehenden P+R-
Anlage an der 
S-Bahn-Station Weis-
kirchen 

361.000 
Euro 

2012 Planung wird fortge-
führt, Aufstellung 
des B-Plans für Er-
weiterungsmaßnah-
me südlich des 
Bahnhofs 

Stadt 
Seligenstadt 

Erweiterung der 
P+R-Anlage am 
Bahnhof und der 
dortigen Bushalte-
stelle 

415.000 
Euro 

2012 Planung wird wie 
vorgesehen fortge-
führt 

Gemeinde 
Egelsbach 

Barrierefreier Aus-
bau der Haltestellen 
im Gemeindegebiet 

k. A. k. A. sukzessive Umset-
zung 
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Antragsteller Vorhaben Gesamt-
kosten 

geplant 
für 

Sachstand 

ASV 
im Auftrag des 
Landes Hessen 

Busbeschleuni-
gungsmaßnahme im 
Kreuzungsbereich  
B 459 / Kreisquerver-
bindung 

noch 
nicht 
errechnet 

2011 -
2015 

--- 

ASV 
im Auftrag des 
Landes Hessen 

Busbeschleuni-
gungsmaßnahme 
entlang der L 3117 
zwischen Neu-
Isenburg und Heu-
senstamm 

noch 
nicht 
errechnet 

2011 -
2015 

--- 

Stadt 
Rodgau 

Schaffung der stra-
ßenbaulichen Infra-
struktur zur Verlän-
gerung der Linie  
OF-99 zum Badesee 

noch 
zu 
errechnen 

N. N. noch keine endgülti-
ge Beschlussfassung 

Stadt Langen / 
privater Investor 

Schaffung der stra-
ßenbaulichen Infra-
struktur für Stich-
fahrten zum Klini-
kum Langen 

noch 
zu 
errechnen 

N. N. zurückgestellt bis zur 
Klärung der weiteren 
Bebauung auf dem 
Gelände des Klini-
kums 

Stadt 
Rödermark 

Neue Lichtzeichen-
anlage Kreuzung 
Bahnhofstraße / 
Kurt-Schumacher-
Straße in Urberach 

werden 
derzeit 
von der 
Stadt er-
rechnet 

N. N. Kostenkalkulation 

KVG OF mbH 
und betroffene 
Kommunen 

Erneuerung und An-
passung der Halte-
stelleninfrastruktur, 
Ersatz des Provisori-
ums Hainhausen 
Bahnhof Westseite 

ca. 
15.000 
Euro 

2011 – 
2015 

Aufnahme der Ein-
zelmaßnahmen in 
Arbeit 

Tabelle V-6: Investitionsplanungen während der Gültigkeit des fortgeschriebenen NVP 
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VI Maßnahmenwirkung 

1 Vorbemerkungen 
Die Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass die Entwicklung der Bevölkerungszahlen im 
gesamten Kreisgebiet leicht rückläufig ist, in einigen Kommunen Rückgänge, in ande-
ren Zuwachs aufweist. Auch die künftige Nachfrage im Schüler- und Ausbildungsver-
kehr reduziert sich leicht; nähere Daten dazu finden sich im „Konzept für einen zu-
kunftsfähigen ÖPNV bei der Schülerbeförderung im Kreis Offenbach“, das im Auftrag 
der KVG und der ivm GmbH entwickelt wurde. 

Dagegen lässt sich eine Entwicklung der weiteren Nachfrage im Berufsverkehr schwer 
einschätzen. Dies zeigte der wirtschaftliche Einbruch 2008 / 2009, mehr noch die schnel-
le Erholung in 2010. Prognosen hierzu gleichen einem Blick in die Glaskugel, voreilige 
Reaktionen in Zu- oder Abbestellungen von Verkehrsleistungen könnten zu unerfreuli-
chen Reaktionen bei den Fahrgästen („kein Platz mehr im Bus“) und bei den politischen 
Entscheidungsträgern („Fahren heißer Luft“) führen. Insofern steht die vorliegende 
NVP-Fortschreibung für eine kontinuierliche Fortführung des aktuellen Angebots mit 
den vorbeschriebenen Änderungen und Korrekturen. Soweit künftig länger anhalten-
der Nachfrageveränderungen im Berufsverkehr wegen das Angebot tatsächlich einer 
Anpassung bedarf, eröffnet sich den Auftraggebern über entsprechende Klauseln in 
den Verkehrsverträgen, auch kurzfristig, die Möglichkeit einer Korrektur des Leistungs-
volumens um +/- 10 %. 

Der Anteil der Senioren in der ÖPNV-Nutzung erhöht sich; die geburtenstarken Jahr-
gänge kommen „ins Alter“, die Lebenserwartung steigt, die Mobilität dieser Generation 
wächst, der Verzicht auf das eigene Auto erscheint diskutabel. Dieser nicht neuen, aber 
stets größer werdenden Nutzergruppe muss das Öffentliche Verkehrssystem mit ent-
sprechenden Angeboten und Qualitäten entgegen kommen. Bezogen auf den Kreis 
Offenbach wurden die Weichen schon seit längerem gestellt. Alle Kommunen verfügen 
über einen Bahnanschluss, die Stationen sind für ältere Menschen bequem nutzbar, die 
Busflotte verfügt über niederflurige Böden, maximal eine Stufe liegt zwischen Bürgers-
teig und dem Sitzplatz im Fahrzeug. Das Angebotsnetz ist dicht gewebt, nahezu 100 
Prozent der Bürgerinnen und Bürger erreichen in fußläufiger Entfernung (maximal 10 
Minuten) ihre nächste Haltestelle. 

Nachzubessern sind eine qualitativere Sicherung der Anschlüsse, eine Anpassung des 
Angebots auf die veränderten Geschäftsöffnungszeiten an Samstagen und das Angebot 
für den Freizeitverkehr. Letzteres betrifft vor allem die Verknüpfung mehrerer Aus-
flugsziele, wie z. B. die Altstädte von Dreieichenhain und Seligenstadt, das UNESCO-
Weltnaturerbe in Messel und die Landschaft entlang des Mains (Aufzählung unvollstän-
dig). 

Der zweifelsohne hohe qualitative und quantitative Standard, den die KVG zusammen 
mit dem RMV, den Stadtwerken und Verkehrsbetrieben bietet, erfordert den Einsatz 
erheblicher finanzieller Mittel. Öffentlicher Verkehr ist unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen auch in den nächsten Jahren nicht kostendeckend zu betreiben. Bund, 
Land, Kreis und Kommunen stehen bislang für das Defizit ein und es sollte auch künftig 
in einem bisherigen, aber moderat fortgeschriebenen Umfang auch so bleiben, denn 
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Öffentlicher Verkehr ist Standortsicherung, Teil des sozialen Netzes, Lebensqualität, ein 
Element der Daseinsvorsorge. 

Im Interesse einer einheitlichen, fairen Verfahrensweise beabsichtigt die KVG Offenbach 
die Aufteilung der lokalen Finanzierungsanteile der Regionalbusumlage und der Zube-
stellungen von Regionalbusleistungen auf der Grundlage der Partnerschaftsfinanzie-
rung entsprechend dem derzeit gültigen Aufteilungsverfahren für Regionalbusleistun-
gen zwischen der KVG und den Kreiskommunen neu zu ordnen. 

Aufwandsseitig, im Preis für den Einkauf von Verkehrsleistungen, haben nach Jahren 
des Rückgangs und der Stagnation die Angebote der Unternehmen seit Mitte 2009 wie-
der angezogen. Dies liegt zum einen in den erwarteten und nunmehr auch beschlosse-
nen Abschlüssen der Tarifparteien, in den höheren Einstandskosten für Fahrzeuge und 
Kraftstoffe, zum anderen im Verdrängungswettbewerb auf dem Markt: Gut ein Drittel 
aller vor zehn Jahren noch tätigen kleinen und mittelständigen Busunternehmen hat 
sich aus dem Wettbewerb verabschiedet; die Konkurrenz ist „übersichtlicher“ gewor-
den. Für die nächsten Ausschreibungsverfahren sollte eine jährliche Steigerungsrate von 
zwei bis drei Prozent angenommen werden. 

Während die Ausführungen zur Maßnahmenwirkung im letzten Nahverkehrsplan Nach-
frageprognosen eines in großen Teilen neu konzipierten Netzes des Busverkehrs fokus-
sierten, handelt es sich bei der hier vorliegenden Fortschreibung teils um Anpassungen 
des Angebots auf fortbestehenden Linien, teils um Verlängerungen von Linienwegen. 

Im Folgenden werden die Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen insbesonde-
re hinsichtlich des Aufwandsdeltas und der Nachfrageveränderungen dargestellt. Als 
Basis dienen Zählergebnisse, durchschnittliche Kostensätze der im Kreisgebiet beauf-
tragten Busunternehmen sowie eigene Prognosen. Es handelt sich zumeist um Schät-
zungen, die dem Charakter des Nahverkehrsplans als Rahmenplan genüge leisten sollen, 
jedoch nicht für Feinplanungen oder als Basis für Ausschreibungen dienen können. 

2 Wirkungen der im Rahmen der Angebotskonzep-
tion vorgestellten Maßnahmen 

Die in der Angebotskonzeption aufgelisteten planerischen Ansätze und Maßnahmen 
wurden auf den Regionalkonferenzen seitens der KVG Offenbach sowie des Gutachter-
büros IGDB vorgestellt und mit den beteiligten Gremien diskutiert. Anschließend wer-
den die Auswirkungen der vorgesehenen Maßnahmen linienweise aufgeführt. Dies er-
folgt analog zur Darstellung der planerischen Maßnahmen im vorangegangenen Kapi-
tel zur Angebotskonzeption. 

Bei den Kostenschätzungen handelt es sich um Näherungswerte, die vermitteln sollen, 
welche monetäre Größenordnungen mit den Zusatzbestellungen verbunden sind. Bei 
den Kostenbeträgen handelt es sich um gerundete Netto-Werte. 
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2.1 Westkreis 

Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

OF-50 Gravenbruch 
Ost – 
Frankfurt 
Südbahnhof 

Die Rücknahme des verdichteten 15-Minuten-Taktes in 
der nachmittäglichen HVZ bedeutet eine Abbestellung 
von der seitens RMV finanzierten, regionalen Grund-
leistung, die im NVP nicht zu empfehlen ist. 

Wird dennoch eine derartige Angebotsveränderung in 
Erwägung gezogen, so hätte dies die Einsparung von 
sechs Fahrten von Frankfurt Südbahnhof nach Graven-
bruch Ost sowie vier Fahrten von Gravenbruch Ost 
zum Südbahnhof zur Folge. 

Am 24.09.2009 erfolgte eine Fahrgastzählung auf die-
ser Linie. Von Frankfurt Südbahnhof nach Graven-
bruch Ost stiegen auf Kreisgebiet Offenbach (Auto-
bahnmeisterei bis Gravenbruch Ost) insgesamt 49 
Fahrgäste – bezogen auf die o. g. Kurse – aus. In der 
Gegenrichtung stiegen im Kreisgebiet 13 Fahrgäste 
zwischen Gravenbruch Ost und Autobahnmeisterei 
ein. Gemäß diesen Werten wären also 62 Ein- und 
Aussteiger pro Schulwerktag von der Rücknahme der 
nachmittäglichen Taktverstärker betroffen. Über den 
gesamten Betriebstag wurden zwischen Gravenbruch 
Ost und Autobahnmeisterei 726 Ein- bzw. Aussteiger 
gezählt. Somit wäre durch die Kürzung ein Anteil von 
ca. acht Prozent der Nutzer betroffen. 

OF-64 Offenthal – 
Götzenhain – 
Dreieichenhain – 
Sprendlingen – 
Buchschlag – 
Frankfurt- 
Flughafen 
Terminal 1 

Die Verlegung der Haltestelle „Luftbrückendenkmal“ 
an die flughafenseitige Verbindungsstraße wird den 
Fahrweg der OF-64 nur geringfügig verlängern: nach 
Planungen von Fraport in Richtung Flughafen um 
380 m, in der Gegenrichtung um 180 m. Es ist mit einer 
geringfügigen Fahrzeitverlängerung von unter einer 
Minute je Richtung zu rechnen. Diesem geringfügigen 
Mehraufwand steht ein großer Nutzen gegenüber: 
direkte Umsteigemöglichkeiten zwischen der OF-64 
und dem flughafeninternen Busverkehr, sicherere Zu- 
und Abwege zu und von der Haltestelle. Zudem ist zu 
beachten, dass aufgrund der dann geänderten Füh-
rung an der Autobahnanschlussstelle Zeppelinheim / 
CargoCity Süd ein geringeres Rückstaurisiko zu erwar-
ten ist. 
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Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

OF-65 Buchschlag 
Bahnhof – 
Langen 
Waldsee 

Die bereits zum Sommer 2010 umgesetzte Änderung 
des Betriebskonzeptes, ausschließlich Busfahrzeuge 
einzusetzen und dafür den ergänzenden AST-Betrieb 
aufzugeben, wird sich auf die Kosten vsl. wie folgt 
auswirken: 

Pro Fahrtag entstehen Kosten für den Busbetrieb von 
600 Euro. Der AST-Betrieb kostet pro Jahr durch-
schnittlich 3.000 Euro. Im unwahrscheinlichen Fall von 
nur 5 Tagen Busbetrieb während der Saison entstün-
den somit keine Mehrkosten gegenüber einem AST-
Angebot. Im vermutlichen Maximalfall würde an wei-
teren 30 Tagen der Bus eingesetzt, der dann mit plus 
18.000 Euro zu Buche schlägt. Im Vergleich zu den tat-
sächlich geleisteten Fahrttagen der vergangenen vier 
Jahre ergibt sich eine durchschnittliche Inanspruch-
nahme von 60 Prozent aller angebotenen Kurse, d. h. 
18 zusätzliche Fahrtage, an denen der Bus eingesetzt 
würde, entsprechend plus 10.800 Euro. Abzüglich der 
Kosten für den entfallenden AST-Verkehr verbleiben 
somit Zusatzkosten von durchschnittlich 7.800 Euro. Da 
mit höheren Fahrgeldeinnahmen aufgrund einer hö-
heren Nachfrage des Busangebotes zu rechnen ist, 
würden sich die Zusatzkosten für die an der Finanzie-
rung beteiligten Partner nur um je ca. 3.500 Euro er-
höhen. 

Die Bewertung des 2010 eingeführten Betriebskon-
zepts (nur Busse) durch die Vertragspartner steht noch 
aus. 

OF-67 Sprendlingen 
Bürgerhaus – 
Nord / Nordost – 
Neu-Isenburg 
Gewerbegebiet 
Süd –  
Bahnhof 
Westseite – 
(Gateway 
Gardens –) 
Frankfurt- 
Flughafen 
Terminal 1 

Durch die Verlängerung erhöht sich die jährliche Be-
triebsleistung dieser Linie von derzeit 54.690 km auf 
269.945 km bzw. 295.400 km bei Bedienung von Ga-
teway Gardens. Die von der KVG Offenbach zu finan-
zierenden Nkm belaufen sich auf 36.600 pro Jahr. 

Der Anteil der KVG Offenbach mbH an der Unterde-
ckung beläuft sich bei einem Linienweg ohne die 
Durchfahrung von Gateway Gardens auf ca. 19.080 
Euro pro Jahr, bei der Führung über Gateway Gardens 
auf ca. 20.235 Euro pro Jahr. 

Hinsichtlich des Fahrgastpotenzials kann auf der Rela-
tion Sprendlingen – Neu-Isenburg mit ca. 600 Fahr-
gastfahrten pro Werktag gerechnet werden, für den 
Abschnitt Neu-Isenburg – Flughafen mit ca. 480 ohne 
Andienung von Gateway Gardens und ca. 680 mit dor-
tiger Andienung nach kompletter Fertigstellung und 
Besiedlung. 
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Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

653 Götzenhain 
Bahnhof 
Ostseite – 
Gut Neuhof – 
Neu-Isenburg – 
Frankfurt 
Südbahnhof 

Es sind keine Maßnahmen vorgesehen. 

Die Anregung der Linienwegsführung über das Ge-
werbegebiet Sprendlingen Nordost und der Einrich-
tung einer zusätzlichen Haltestelle wird vom Besteller 
nicht unterstützt. 

Im Falle einer Realisierung würde sich der Kreis Offen-
bach nach Partnerschaftsfinanzierungsregelungen an 
den Kosten für die Fahrwegverlängerung zu beteiligen 
haben. Der Fahrweg würde sich bei einer Führung  
über die Gustav-Otto-Straße und die Robert-Bosch-
Straße je Richtung um ca. 1,5 km verlängern, was pro 
Kurs bei einem Richtwert von 2,20 Euro pro Nkm mit 
3,30 Euro zu Buche schlüge. Eine Kostenkalkulation ist 
davon abhängig, ob alle Kurse oder nur einzelne zu 
beschränkten Zeiten über das Gewerbegebiet geführt 
werden und ob sich ggf. der Fahrzeugbedarf erhöht. 

661 Langen  
Bahnhof – 
Dreieichenhain – 
Sprendlingen – 
Neu-Isenburg – 
Gravenbruch – 
Offenbach 
Marktplatz 

Es sind keine Maßnahmen vorgesehen. 
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Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

662 Neu-Isenburg 
Bahnhof 
Ostseite – 
Dreieich –  
Langen – 
Egelsbach 
Bayerseich – 
Darmstadt- 
Arheilgen 

Bei Rücknahme der Linie im Rahmen der Straßenbahn-
verlängerung bis Arheilgen Nord werden Nkm einge-
spart. Da diese außerhalb des Kreises anfallen, sind sie 
nicht für Angebotsveränderungen im Kreisgebiet zu 
nutzen. 

Die Nutzung der derzeitigen Standzeiten der Kurse, 
die in Egelsbach-Bayerseich an der Theodor-Heuss-
Straße enden, zu einer Verlängerung durch den Egels-
bacher Ortskern bis Egelsbach Bahnhof erzeugt eine 
Linienwegsverlängerung von ca. 3,5 km (Bayerseich – 
Egelsbach – Bahnhof), es entstünden somit pro verlän-
gertem Kurs Kosten für die zusätzlichen Nkm von 7,70 
Euro (Richtwert: 2,20 Euro pro Nkm). Hinsichtlich der 
Nachfrage ist ein eher geringes Fahrgastaufkommen 
zu erwarten, da die genannten Verlängerungen nur in 
der SVZ möglich sind. 

Die Einrichtung einer gemeinsamen Haltestelle mit der 
Linie OF-71 des Stadtverkehrs Langen im Bereich Lan-
gen „Amtsgericht“ wird eine Komfortverbesserung für 
Umsteiger zwischen Regionalbus und dem Stadtver-
kehr herbeiführen. Durch die zusätzliche Haltestelle ist 
mit einer Fahrzeitverlängerung je Richtung von max. 
30 Sekunden zu rechnen. 

Die Einrichtung einer neuen Haltestelle an der 
Darmstädter Landstraße an der „Leimenkaute“ (Auf-
lassung „Hochspannung“) wird zu einer besseren Er-
schließung führen – ohne Auswirkung auf den Fahr-
plan. 

663 Neu-Isenburg 
Bahnhof 
Ostseite – 
Dreieich – 
Langen 
Bahnhof – 
Mörfelden 
Bahnhof 

Es sind keine Maßnahmen vorgesehen. 

Tabelle VI-1: Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß der Angebotskonzeption für den 
Westkreis 
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2.2 Kreisgebiet Mitte/Nord 

Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

OF-30 

(+ 
OF-38 
AST) 

Hainhausen 
Bahnhof 
Westseite – 
Rembrücken – 
Heusenstamm – 
Offenbach 
Marktplatz 

Die Ausweitung der Betriebszeit an Samstagen bis 20 
Uhr erfordert den Einsatz von drei zusätzlichen Fahr-
ten je Richtung. Als Kosten für ein zusätzliches Kurs-
paar sind ca. 53 Euro anzusetzen (Linienlänge hin und 
zurück rund 24 km, Kosten pro Nkm 2,20 Euro), für die 
Betriebszeitenausweitung an einem Samstag ca. 160 
Euro, aufs Jahr gerechnet 8.650 Euro. Dem gegenüber 
steht der Wegfall der (geschätzten) Kosten für die be-
darfsorientierte Linie OF-38 AST. Die Fahrstrecke hin 
und zurück beträgt rund 16 km, die Kosten pro gefah-
renem km liegen bei 1,65 Euro, es wird mit einer Inan-
spruchnahme von 60 Prozent der laut Fahrplan ange-
botenen Fahrten kalkuliert. Dementsprechend entfal-
len Kosten von ca. 48 Euro pro Samstag, aufs Jahr ge-
rechnet ca. 2.600 Euro (54 Samstage p. a.). 

Es sind für den ausgeweiteten Busbetrieb somit zusätz-
liche Kosten pro Samstag von ca. 115 Euro, aufs Jahr 
gerechnet von rund 6.050 Euro zu erwarten. Des Wei-
teren ist der Infrastrukturkostenausgleich zwischen der 
Stadt Offenbach und dem Kreis anzupassen: 5,5 km 
des Linienweges der OF-30 liegen auf Offenbacher 
Stadtgebiet. Somit sind für drei zusätzliche Bus-
Kurspaare bei dem derzeitigen Kostensatz von ca. 1 
Euro pro Nkm pro Samstag 33 Euro zusätzlich von der 
Stadt Offenbach zu entrichten. Aufs Jahr gerechnet 
beläuft sich der Betrag auf ca. 1.790 Euro (54 Samsta-
ge p. a.). 

Hinsichtlich der Nachfrage ist mit einer Zunahme der 
Fahrgastzahlen zu rechnen, da das Nutzungshemmnis 
der vorherigen Anmeldung entfällt.  

Die direkte Andienung der Werkstätten Hainbachtal 
durch eine Schleifenfahrt in den Müllerweg verlängert 
den Linienweg der OF-30 pro Schleife um 600 Meter 
und erzeugt zusätzliche Aufwendungen von knapp 
1,50 Euro pro Stichfahrt. Die Anzahl der tatsächlich 
durchzuführenden Fahrten ist mit der LNO der Stadt 
Offenbach noch abzustimmen. Der von der LNO Of-
fenbach an die KVG Offenbach zu zahlende Infrastruk-
turkostenausgleich ist entsprechend anzupassen: Pro 
Stichfahrt fallen beim derzeitigen Satz für eine Schlei-
fenfahrt 0,60 Euro an. 

Die Halterstellenerneuerung „Hainhausen Bahnhof 
Westseite“ in Rodgau sollte wegen der Bagatellgrenze 
im GVFG mit anderen Projekten verbunden werden. 
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Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

OF-95 Urberach 
Im Taubhaus – 
Ober-Roden – 
Waldacker – 
Dietzenbach – 
Neu-Isenburg 
Bahnhof 
Westseite 

Die Ausweitung des Betriebes an Samstagen auf dem 
Teilabschnitt dieser Linie zwischen Dietzenbach Kirch-
bornstraße und Neu-Isenburg Bahnhof erfordert 3 
Kurse zusätzlich von Dietzenbach nach Neu-Isenburg 
und 4 von Neu-Isenburg nach Dietzenbach. Die Länge 
des Linienabschnittes beträgt ca. 13 km pro Richtung. 
Bei einem derzeitigen Kostensatz von 2,20 Euro pro 
Nkm fallen Zusatzkosten von ca. 200 Euro je Samstag 
an, ca. 10.810 Euro p. a. (54 Samstage p. a.). 

Die Änderung des Linienweges durch das westliche 
Urberach zu einer besseren Feinerschließung des 
Wohngebietes südlich der Konrad-Adenauer-Straße, 
indem die Linie durch die Straße „Im Taubhaus“ ge-
führt wird, verändert die Nkm-Leistung im Vergleich 
zur derzeitigen Schleifenfahrt in einem zu vernachläs-
sigenden Umfang, hat keinen Einfluss auf die Umlauf-
gestaltung und den Fahrzeugbedarf, erreicht jedoch 
ein höheres Fahrgastpotenzial, wenn zudem eine Rich-
tungshaltestelle im Verlauf der Straße „Im Taubhaus“ 
neu eingerichtet wird. 

Die im September 2009 durchgeführte Fahrgastzäh-
lung ergab, dass zwei Fahrten der OF-95 am Sonntag, 
dem 27.09.2009, morgens jeweils nur mit einem Fahr-
gast besetzt waren. Es handelt sich um die Fahrten 
7.06 Uhr ab Urberach Richtung Dietzenbach und 8.04 
Uhr ab Dietzenbach Richtung Urberach. Es ist somit 
vertretbar, diese Kurse aus dem Angebot zu streichen 
und die eingesparten Nkm bspw. für die Ausweitung 
des Samstagsverkehrs zu nutzen. 

Keine Auswirkungen hat die Aufgabe der Andienung 
der Haltestelle „Feldbergstraße“ in Heusenstamm 
durch die Schülerkurse der OF-95 zur bzw. von der 
Adolf-Reichwein-Schule, da dort seit Längerem kein 
Fahrgastwechsel beobachtet wurde, was zudem die 
Fahrgastzählung vom 24.09.2009 belegt. 

Insgesamt ist ein kleiner Fahrgastzuwachs auf der OF-
95 zu erwarten. 
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Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

OF-96 Heusenstamm 
Bahnhof – 
Dietzenbach – 
Offenthal 
(– Messel 
Bahnhof – 
Grube Messel 
Besucherzent-
rum) 

Diese Linie soll von Offenthal bis zum Besucherzent-
rum des UNESCO-Weltnaturerbes Grube Messel vorerst 
an Wochenenden und nur zwischen Mai und Oktober 
verlängert werden. Hierfür wird kein zusätzliches 
Fahrzeug im Umlauf erforderlich, da die langen Stand-
zeiten während des 60-Minuten-Taktes in Offenthal 
ausgenutzt werden können. Die Länge der einfachen 
Strecke zwischen Offenthal und dem Besucherzentrum 
Grube Messel beträgt ca. 10 km, in der Hin- und Rück-
richtung 20 km. Hiervon liegt ein Drittel im Kreis Of-
fenbach, die übrigen zwei Drittel im Landkreis Darm-
stadt-Dieburg. 

Wird an Samstagen und Sonntagen im oben genann-
ten Zeitraum die Linie im 60-Minuten-Takt verlängert 
(Samstag und Sonntag je 10 Fahrtenpaare, 57 Fahrtta-
ge, Kostensatz von 2,10 Euro pro Nkm), so entstehen 
Zusatzkosten von 23.940 Euro. Über die Partner-
schaftsfinanzierung entfielen ca. 12.000 Euro auf den 
RMV, 8.000 Euro auf die DADINA und 4.000 Euro auf 
die KVG Offenbach. 

Wird stattdessen ein 120-Minuten-Takt angeboten, 
also nur jede zweite Fahrt von Offenthal verlängert, so 
halbieren sich die vorgenannten Werte. 

Einschätzung zur Nachfrage auf diesem Linienab-
schnitt können derzeit noch nicht getroffen werden. 

651 

„nördliche 
Kreisquer-
verbin-
dung“ 

Obertshausen – 
Heusenstamm – 
Neu-Isenburg – 
Frankfurt- 
Flughafen 
Terminal 1 

Für diese Linie sind keine Maßnahmen vorgesehen. Bei 
der im September 2009 durchgeführten Fahrgastzäh-
lung bestätigte sich, dass es sich bei dem Linienab-
schnitt zwischen Neu-Isenburg Bahnhof und dem 
Flughafen um den nachfragestärksten handelt. Eine 
Angebotsverdichtung auf diesem Abschnitt wird durch 
die Verlängerung der Linie OF-67 hergestellt. 

674 Ober-Roden Bf – 
Dieburg – 
Darmstadt Hbf 

Aufgabenträgerschaft RMV / DADINA. 

679 Ober-Roden Bf – 
Dieburg – 
Reinheim Bf 

Aufgabenträgerschaft RMV / DADINA. 

684 Ober-Roden Bf – 
Eppertshausen – 
Darmstadt Hbf 

Aufgabenträgerschaft RMV / DADINA. 
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Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

U Urberach Bf – 
Messel – 
Darmstadt- 
Kranichstein 
Siemensstraße 

Es sind keine Maßnahmen vorgesehen. 

Die Aufgabenträgerschaft liegt bei der DADINA. 

103 F-Prüfling – 
OF Marktplatz – 
OF Ost – 
OF Borsigstraße 
(– Mühlheim 
Bahnhof) 

Bei Ausweitung der samstäglichen Betriebszeiten der 
Linie 120 kann das Angebot dieser Linie angepasst 
werden. 

120 Obertshausen 
Haus Jona – 
Hausen – 
Lämmerspiel – 
Markwald – 
Mühlheim – 
Offenbach 
Marktplatz 

Die Ausweitung des Betriebes an Samstagen bis gegen 
20 Uhr erfordert von Offenbach nach Obertshausen 
zwei zusätzliche Kurse sowie die Verlängerung der 
derzeit in Mühlheim endenden letzten Fahrt. Von 
Obertshausen in Richtung Offenbach sind ein, ggf. 
zwei Kurse hinzu zu bestellen. 

Der Infrastrukturkostenausgleich zwischen dem Kreis 
und der Stadt Offenbach ist entsprechend anzupassen: 
Für die ermittelte Zusatzbestellung kommen ca. 50 km 
Fahrleistung der Linie 120 auf Kreisgebiet pro Samstag 
hinzu. Bei einem Betrag von 1,80 Euro pro Bus-km ist 
somit eine zusätzliche Zahlung von ca. 90 Euro pro 
Samstag bzw. ca. 4.860 Euro p. a. von der KVG Offen-
bach an die LNO der Stadt Offenbach zu leisten. 

Fahrten des bedarfsorientierten Angebotes der Linie 
OF-35 AST zwischen Obertshausen und Mühlheim 
können analog zur genannten Ausweitung des Betrie-
bes der Linie 120 entfallen. Der Fahrweg zwischen 
Obertshausen Bahnhof und Mühlheim Bahnhof be-
trägt 6,5 km, pro gefahrenen Kilometer werden Kos-
ten von 1,70 Euro angesetzt. Es wird mit einer Inan-
spruchnahme von 60 Prozent der angebotenen Fahr-
ten kalkuliert. Somit fallen ca. 35 Euro pro Samstag, 
ca. 1.780 Euro pro Jahr für das Angebot des AST weg. 

Die erhöhten Zahlungen für den Infrastrukturkosten-
ausgleich in Gegenüberstellung zu den Einsparungen 
im Angebot der OF-35 AST führen zu zusätzlichen Kos-
ten von ca. 55 Euro pro Samstag bzw. ca. 3.080 Euro 
pro Jahr. 

OF-38 
AST 

Rembrücken – 
Heusenstamm – 
Offenbach 
Stadthalle 

Bei Ausweitung des samstäglichen Busverkehrs der 
Linie OF-30 können die ersten drei Fahrtenpaare die-
ses bedarfsorientierten Angebotes entfallen. Zur Ge-
genrechnung mit der Angebotsausweitung der OF-30, 
siehe dort. 
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Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

n61 Frankfurt – 
Offenbach – 
Mühlheim – 
Hanau Hbf 

Es sind keine Maßnahmen vorgesehen. 

n65 OF Marktplatz – 
Obertshausen – 
Rodgau – 
Ober-Roden Bf 

Es sind keine Maßnahmen vorgesehen. 

n66 OF Marktplatz – 
Heusenstamm – 
Dietzenbach – 
Ober-Roden Bf 

Es sind keine Maßnahmen vorgesehen. 

Tabelle VI-2: Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß der Angebotskonzeption für das 
Kreisgebiet Mitte/Nord 

2.3 Ostkreis 

Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

OF-85 Zellhausen – 
Seligenstadt – 
Obertshausen 
Bahnhof 

Es sind keine Maßnahmen vorgesehen. 

OF-86 

(+ 
OF-87 
AST) 

Zellhausen – 
Seligenstadt – 
Hainburg – 
Obertshausen 
Bahnhof 

Die Ausweitung des Betriebes an Samstagen bis gegen 
20 Uhr erfordert die Zubestellung von drei Kurspaaren 
auf dieser Linie. Bei einer Linienlänge von 22 km je 
Richtung erzeugt die Zubestellung für einen Samstag 
Kosten von ca. 280 Euro, p. a. somit ca. 14.970 Euro 
(Richtwert 2,10 Euro pro Nkm). Als Linie des regionalen 
Ergänzungsnetzes unterliegt die OF-86 der Partner-
schaftsfinanzierung. Somit hat die KVG Offenbach 50 
Prozent der Zusatzkosten zu tragen, also ca. 140 Euro 
für einen Samstag bzw. knapp 7.500 Euro p. a. 

Bei Ausweitung des Betriebes der Linie OF-86 kann das 
bedarfsorientierte Angebot der Linie OF-87 AST am 
Samstag später einsetzen, die ersten drei Fahrtenpaare 
können entfallen. Es wird mit einer Inanspruchnahme 
von 60 Prozent des Fahrtenangebotes kalkuliert. Bei 
einem Kostensatz von 1,65 Euro pro Nkm führt dies zu 
einer Einsparung von ca. 80 Euro pro Samstag, p. a. 
somit ca. 4.320 Euro im AST-Angebot. 

Hinsichtlich der Nachfrage ist mit einer leichten Zu-
nahme der Fahrgastzahlen zu rechnen, da das Nut-
zungshemmnis der vorherigen Anmeldung entfällt. 
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Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

OF-99 

„südliche 
Kreisquer-
verbin-
dung“ 

 

Langen 
Bahnhof – 
Langen 
Klinikum – 
Dreieichenhain – 
Götzenhain – 
Dietzenbach –
Jügesheim – 
Seligenstadt / 
Nieder-Roden 
Badesee 
Eingang 

Eine Angebotsverdichtung an Sonntagen auf einen 60-
Minuten-Takt zwischen 10 Uhr und 20 Uhr erhöht die 
Kursanzahl von derzeit 8 Kurspaaren um 6 auf 14 
Kurspaare. 

Der Fahrweg zwischen Langen und Seligenstadt be-
trägt je Richtung ca. 36 km, es werden 2,00 Euro pro 
Nkm angesetzt. Somit entstehen Zusatzkosten für ein 
Kurspaar von ca. 145 Euro, für die genannte Zusatzbe-
stellung von 6 Kurspaaren pro Sonntag von 870 Euro, 
pro Jahr von 53.940 Euro (62 Sonn- und Feiertage p. a.) 

Analog sollte auch an Samstagen das Angebot bis ca. 
20 Uhr auf einen 60-Minuten-Takt verdichtet werden. 
Hierfür ist eine Zubestellung von 2 Kurspaaren für den 
gesamten Linienweg erforderlich. In der Folge entste-
hen analog zur obigen Rechnung Zusatzkosten von ca. 
290 Euro pro Samstag, 15.660 Euro pro Jahr (54 Sams-
tage p. a.). 

Zudem müsste an Samstagen ergänzend der Linienab-
schnitt zwischen Rodgau Jügesheim Bahnhof und Seli-
genstadt auf einen 60-Minuten-Takt verdichtet wer-
den. Dafür wären 5 Fahrten je Richtung hinzu zu be-
stellen, was geschätzt folgende Zusatzkosten verursa-
chen würde: 190 Euro pro Samstag, 10.260 Euro p. a. 
(Fahrweg 9,5 km pro Richtung, 2 Euro pro Nkm, 54 
Samstage p. a.). 

Zur Stärkung dieser Linie für den Freizeitverkehr ist 
vorgesehen, die Fahrradmitnahme in den Fahrzeugen 
zu erleichtern. In der ersten Stufe soll dies durch erwei-
terte Stellflächen im Fahrzeug im Bereich des mittleren 
Stehperrons erfolgen. Eine derartige Fahrzeugausstat-
tung soll im Rahmen der nächsten Ausschreibung er-
folgen. 

Die Koordinierung des Verkehrsangebotes der OF-99 
mit dem der OF-96 soll abgestimmte Umsteigebezie-
hungen ermöglichen. 

Zur Verlängerung des Linienastes in Nieder-Roden von 
der derzeitigen Endhaltestelle „Chemnitzer Straße“ bis 
zum Eingang des Badesees: 

Es ist eine Andienung während der Öffnungszeiten des 
Badesees vorgesehen. Dies hat zur Folge, dass nicht nur 
die derzeit bis „Chemnitzer Straße“ verkehrenden 
Fahrten zu verlängern wären, sondern samstags am 
späten Nachmittag und sonntags ein zusätzlichen Ver-
kehrsangebot für den gesamten Rodgauer Linienast 
hinzu bestellt werden muss (samstags zwischen 15.30 
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Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 
und 20.30 Uhr, sonntags voraussichtlich zwischen 9.30 
und 20.30 Uhr). 

Im Folgenden werden die Kosten prognostiziert, die 
die Zubestellungen für den gesamten Rodgauer Li-
nienast verursachen werden. Auf eine Berechnung der 
Kosten für die Verlängerung von „Chemnitzer Straße“ 
bis zum Badesee wird an dieser Stelle verzichtet, da 
vorab abzuklären ist, wie die Linie künftig zwischen 
den Haltestellen „Frankfurter Straße“ und „Chemnit-
zer Straße“ verlaufen soll und ob letztgenannte Halte-
stelle in die Rodgau-Ring-Straße verlegt werden kann. 

Mit folgenden Richtwerten wird kalkuliert: 

Preis pro Nkm: 2,00 Euro 

18 km Fahrweg Jügesheim Bahnhof – Nieder-Roden 
Chemnitzer Straße (Hin- und Rückrichtung) 

6 zusätzliche Kurspaare Jügesheim – Badesee an Sams-
tagen (60-Minuten-Takt) 

12 Kurspaare Jügesheim – Badesee an Sonntagen (60-
Minuten-Takt). 

Für die Zubestellungen an Samstagen sind folgende 
Zusatzkosten zu erwarten: ca. 96 Euro pro Samstag, 
1.920 Euro p. a. (20 Samstage). 

Für die Zubestellungen an Sonn- und Feiertagen sind 
folgende Zusatzkosten zu erwarten: ca. 432 Euro pro 
Sonntag, ca. 9.950 Euro p. a. (23 Sonn- und Feiertage). 

Vorausgesetzt für die Angebotsausweitung in Nieder-
Roden und die Bedienung des Badesees durch die OF-
99 ist die straßenbautechnische Herrichtung der Flä-
chen im Vorfeld und Eingangsbereich des Badesees. 

Die Einrichtung einer Andienung des Klinikums Langen 
durch Stichfahrten in die Röntgenstraße verlängert den 
Fahrweg der OF-99 um ca. 600 m. Eine genauere Prü-
fung erfolgt erst, wenn die dort geplanten Baumaß-
nahmen erkennbar fortgeschritten sind. 
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Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

567 

(+ 
OF-81 
AST) 

 

Zellhausen – 
Seligenstadt – 
Hainburg – 
Hanau Hbf 

Die Ausweitung des Betriebes an Samstagen bis gegen 
20 Uhr erfordert die Zubestellung von drei Kurspaaren 
für diese Linie. Bei einer Linienlänge von 18 km je Rich-
tung erzeugt die Zubestellung für einen Samstag ein 
Mehr an Kosten von ca. 230 Euro, aufs Jahr gerechnet 
ca. 12.420 Euro (Richtwert 2,10 Euro pro Nkm). Als Li-
nie des regionalen Grundnetzes unterliegt die 567 der 
Partnerschaftsfinanzierung. Somit hat die KVG Offen-
bach 50 Prozent der Zusatzkosten zu tragen, also ca. 
120 Euro für einen Samstag bzw. knapp 6.210 Euro p. 
a. (54 Samstage). 

Bei Ausweitung des Betriebes der Linie 567 kann das 
bedarfsorientierte Angebot der Linie OF-81 AST zwi-
schen Zellhausen und Hanau am Samstag später ein-
setzen, es würden die ersten drei Fahrtenpaare entfal-
len. Es wird mit einer Inanspruchnahme von 60 Prozent 
des Fahrtenangebotes kalkuliert. Dies bedeutete eine 
Einsparung von ca. 150 Euro pro Samstag, aufs Jahr 
hochgerechnet somit ca. 8.100 Euro. (Richtwert 1,65 
Euro pro Nkm, Länge der Linie OF-81 AST zwischen 
Hanau und Zellhausen je Richtung ca. 25 km, 54 Sams-
tage p. a.). 

Bei einer Linienlänge im Stadtgebiet Hanau von ca. 7,3 
km und dem vom RMV angewendeten Belegenheits-
prinzip betragen die Mehrkosten in Hanau 4.967 Euro. 
Im Rahmen der Partnerschaftsfinanzierung wären von 
der Stadt Hanau Zusatzkosten in Höhe von 2.483 Euro 
zu tragen. Dem stehen Reduzierungen am AST OF-81 
gegenüber, die im Rahmen des Infrastrukturkosten-
ausgleichs beglichen werden. Unter Zugrundelegung 
der Inanspruchnahme von 60 Prozent. 7,3 Nkm in Ha-
nau und dem IKA-Sollkostensatz von 2010 in Höhe von 
0,99 Euro ergeben sich für Hanau Einsparungen von 
1.405 Euro. In der Summe führen die geplanten 
Leistungsverschiebungen für die Stadt Hanau zu Mehr-
kosten in Höhe von 1.079 Euro. 

Hinsichtlich der Nachfrage ist mit einer leichten Zu-
nahme der Fahrgastzahlen zu rechnen, da das Nut-
zungshemmnis der vorherigen Anmeldung entfällt 

K86 Dudenhofen– 
VDO – 
Harreshausen – 
Babenhausen 

Kosten- und Erlöskalkulation sind an dieser Stelle nicht 
möglich. Die Aufgabenträgerschaft liegt bei der 
DADINA. 

Tabelle VI-3: Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß der Angebotskonzeption für den 
Ostkreis 
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AST Ostkreis 
 

Linie Linienverlauf Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß 
der Angebotskonzeption 

OF-81 
AST 

Zellhausen – 
Seligenstadt – 
Hainstadt – 
Hanau Hbf 

In Folge einer Verlängerung der Betriebszeiten der 
Regionalbuslinie 567 kann an Samstagen das Angebot 
der ersten drei Kurspaare dieser Linie entfallen. Zur 
Gegenrechnung mit der Angebotsausweitung der 567, 
siehe dort. 

OF-82 
AST 

Kernstadtgebiet 
Seligenstadt 

„CitybuS“ 

Welche Auswirkungen die Integration dieses Angebots 
in den RMV-Tarif hinsichtlich Fahrgastnachfrage und 
Kosten mit sich bringen wird, kann zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt nicht ermittelt werden. Es wird jedoch 
mit einem Anstieg der Nachfrage gerechnet, wenn die-
ser Verkehr mit RMV-Fahrkarten zu nutzen sein wird. 

OF-83 
AST 

Zellhausen – 
Mainflingen – 
Waldrandsied-
lung 
(– Stockstadt 
Bahnhof) 

Eine testweise Verlängerung dieses bedarfsorientierten 
Angebotes über das Gemeindegebiet Mainhausens 
hinaus bis nach Stockstadt Bahnhof stellt eine Ver-
kehrsbeziehung in Richtung Aschaffenburg her. 

Die Route zwischen der Waldrandsiedlung und Stock-
stadt Bahnhof besitzt je Richtung eine Länge von ca. 7 
km. Bei einem Kostensatz von 1,65 Euro pro Nkm ent-
stünden somit ca. 12 Euro Kosten je bestellter Fahrt. 

OF-87 
AST 

Seligenstadt – 
Hainburg – 
Obertshausen 
Bahnhof 

In Folge der Ausweitung der Betriebszeiten der Busli-
nie OF-86 können an Samstagen die ersten drei Fahr-
tenpaare dieser bedarfsorientierten Linie entfallen. Zur 
Gegenrechnung mit der Angebotsausweitung der OF-
86, siehe dort. 

Tabelle VI-4: Wirkungen der planerischen Maßnahmen gemäß der Angebotskonzeption für das 
AST Ostkreis 
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VII Maßnahmenbewertung 
Nach den großen Veränderungen, die der letzte NVP für das Bus- und AST-Netz be-
schrieb und in zeitlicher Verknüpfung mit den neuen S-Bahn-Linien nach Dietzenbach 
und Rödermark zu planen wie auch umzusetzen waren, setzt die vorliegende Fort-
schreibung in weiten Bereichen auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung des damals 
eingeführten und von den Kunden insgesamt akzeptierten Konzepts. 

Die aktuelle Fortschreibung des Angebots akzentuiert nunmehr verkehrliche Anpassun-
gen auf verändertes Nachfrageverhalten, hervorzuheben sind hierbei die zusätzlichen 
Kurse an Samstagnachmittagen auf mehreren Linien. 

Besondere Aufmerksamkeit erfährt die Verbesserung des Angebots, das dem Freizeit-, 
Tourismus- und Ausflugsverkehr neue Nachfrageimpulse geben soll. Hier werden in ei-
nem ersten Schritt die Ost-West-Achse Langen-Seligenstadt eingebunden, das Besucher-
zentrum der Grube Messel und der Nieder-Röder Badesee. 

Neue verkehrliche Angebote konzentrieren sich auf die Führung einer dritten Buslinie 
zum Flughafen, den besseren Anschluss in die Region Aschaffenburg und auf einzelne 
Linienergänzungen und -korrekturen mit dem Ziel einer optimalen Netzwirkung. 

Neben der Installation weiterer Informationstafeln an allen Bahnhöfen und zentralen 
Umsteigestationen (Dynamische Fahrgastinformationstafeln – DFI) stehen die Anglei-
chung der Nutzungsbedingungen für die AST-Verkehre, der Vorrang der Busse vor dem 
Individualverkehr und die Behebung tarifarischer Übervorteilungen auf der Agenda der 
nächsten fünf Jahre. 

Diese Zielsetzungen bestimmen wesentlich die Prioritätenreihung. 

Einige Maßnahmen sind jedoch von Entscheidungen der KVG-Partner abhängig, deren 
Ergebnis zeitlich nicht auf einen bestimmten Monat oder ein bestimmtes Jahr fixiert 
werden kann. Insofern führt die Liste neben den vordringlich und nachrangig aufge-
führten Maßnahmen auch einen Katalog „ohne Priorisierung“ auf. 

1 Maßnahmen mit vordringlicher Priorität zur Rea-
lisierung empfohlen 

1.1 Verkehrsangebot 

Linie OF-30 

Verlängerung der Betriebszeiten an Samstagen in Reaktion auf die veränderten Laden-
öffnungszeiten 

Linie OF-67 

Verlängerung des Linienweges über Sprendlingen hinaus bis zum Frankfurter Flug-
hafen, mit Bedienung von Gateway Gardens – bei kompletter Fertigstellung und nach 
Einführungsphase – werktäglich über 1.000 zusätzliche Fahrgäste prognostiziert 
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Linie OF-83 AST 

Verlängerung der Linie bis nach Stockstadt Bahnhof (Anschluss in Richtung Aschaffen-
burg), da erhebliche Verkehrsbeziehungen zwischen Mainhausen und Unterfranken 
bestehen 

Linie OF-86 + OF-87 AST 

Verlängerung der Betriebszeiten an Samstagen in Reaktion auf die veränderten Laden-
öffnungszeiten; Reduzierung des AST-Angebots in gleichem Umfang 

Linie OF-95 

Verlängerung der Betriebszeiten an Samstagen zwischen Neu-Isenburg und Dietzen-
bach in Reaktion auf die veränderten Ladenöffnungszeiten 

Änderung des Linienweges in Urberach zur besseren Feinerschließung 

Aufgabe der Andienung der Haltestelle Heusenstamm Feldbergstraße durch OF-95S-
Kurse 

Linie OF-96 

Verlängerung der Linie von Offenthal bis zum Besucherzentrum des UNESCO-
Weltnaturerbes Grube Messel, vorerst an Wochenenden von Mai bis Oktober; neues 
Angebot für Tourismus- und Ausflugsverkehr, Stärkung der Nachfrage an Wochenen-
den 

Linie OF-99 

Taktverdichtung an Wochenenden zur Stärkung der Nachfrage aus dem Tourismus- und 
Freizeitsegment auf 60-Min-Fahrtfolge; bessere Fahrradmitnahmemöglichkeiten in den 
Fahrzeugen, bei entsprechender Nachfrage Fahrradanhängereinsatz in einer nächsten 
Stufe 

Linien 103 und 120 + OF-35 AST 

Verlängerung der Betriebszeiten an Samstagen auf der 120 in Reaktion auf die verän-
derten Ladenöffnungszeiten, entsprechende Anpassung des Angebots auf den Linien 
OF-35 AST und 103 

Linie 567 + OF-81 AST 

Verlängerung der Betriebszeiten an Samstagen in Reaktion auf die veränderten Laden-
öffnungszeiten; Reduzierung des AST-Angebots in gleichem Umfang; Führung der Linie 
über Hainstadt Bahnhof 

Bestell- und Nutzungsmodalitäten für AST-Verkehre 

Kreisweite Vereinheitlichung der Bestellmodalitäten und der tariflichen Regelungen 
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1.2 Infrastruktur 

Haltestellenausbau 

Erneuerung und Anpassung der Haltestellen-Infrastruktur im Ostkreis, u. a. Errichtung 
von 2 Bushaltestellen mit Querungshilfe in Zellhausen sowie barrierefreier Ausbau der 
Bushaltestellen in Obertshausen (1. und 2. Bauabschnitt) 

Barrierefreier Ausbau der Haltestellen „Levi-Strauss-Allee“ und „Alte Linde“ in Heusen-
stamm 

P+R-Anlagen 

Erweiterung der Anlage am Bahnhof Seligenstadt mitsamt der dortigen Bushaltestelle 

2 Maßnahmen mit nachrangiger Priorität zur Rea-
lisierung empfohlen 

2.1 Verkehrsangebot 

Linie OF-65 

Beibehaltung des 2010 eingeführten Angebots ausschließlich mit Bussen im Linienver-
kehr 

Linie OF-82 AST 

Einbindung in den RMV-Tarif 

Linie 662 

Einrichtung einer gemeinsamen Haltestelle mit der Linie OF-71 des Stadtverkehrs Lan-
gen im Bereich Langen, Einrichtung einer neuen Haltestelle in Höhe des Neubaugebiets 
„Leimenkaute“, Verlängerung der in Bayerseich „Theodor-Heuss-Straße“ endenden 
Kurse bis Egelsbach Bahnhof 

2.2 Infrastruktur 

Haltestellenausbau 

Ersatz des Haltestellenprovisoriums „Hainhausen Bahnhof Westseite“ der Linie OF-30 in 
Rodgau 

Beschleunigungsmaßnahmen 

Einrichtung einer Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Bahnhofstraße / Kurt-
Schumacher-Straße in Rödermark Urberach 
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3 Maßnahmen nicht zur Umsetzung empfohlen 

3.1 Verkehrsangebot 

Linie OF-50 

Herausnahme der Taktverdichter in der nachmittäglichen HVZ (30- statt 15-Min-Takt) 

Linie OF-64 

Stichfahrten zum Wilhelm-Haas-Platz (Zeppelinheim Ost) und Verlängerung des Linien-
wegs durch Führung aller Fahrten über Zeppelinheim Bahnhof 

4 Maßnahmen ohne Priorisierung 
Den folgenden Vorhaben wird keine Priorisierung zugewiesen, da sie entweder von 
externen Entscheidungen und bzw. oder der Fertigstellung anderer baulicher Maßnah-
men abhängen. 

4.1 Verkehrsangebot 

Straßenbahn-Linie 14 

Wiederaufnahme der konkreten Planung zur Verlängerung ab Neu-Isenburg Straßen-
bahn nach Sprendlingen von mehreren Entscheidungsträgern abhängig 

Linie OF-64 

Verlegung der Haltestelle am Luftbrückendenkmal mit sich daraus ergebender, deutlich 
besseren Anschlussbindung zum flughafeninternen Verkehr; sofortige Linienänderung 
nach Fertigstellung der Baumaßnahme empfohlen 

Mainfähren OF-39 und OF-89 

Einbindung in den RMV-Tarif; grundsätzliche Entscheidung des Verbundes zu den Fähr-
verkehren erforderlich 

Linie OF-95 

Entfall der Andienung des Stadtteils Messenhausen in zeitlicher Abstimmung mit der 
Einführung eines Stadtverkehrs in Rödermark 

Linie OF-99 

Andienung des Badesees in Nieder-Roden, Angebotsverdichtung auf dem Rodgauer Ast 
der Linie, deutlicher Nachfragezuwachs bei Badewetter zu erwarten;  Schaffung der für 
die Linienwegserweiterung erforderlichen Straßeninfrastruktur jedoch Voraussetzung; 
Gleiches gültig für die Stichstrecke in den Bereich des Klinikums Langen 
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Linie 653 

Zusätzliche Andienung des Gewerbegebietes Sprendlingen Nord-Ost sowie Angleichung 
der Fahrzeitbänder. Die Verlegung des Linienweges ist aufgrund der Sperrung der Brü-
cke über die A 661 ohnehin erforderlich. Falls der RMV seine bisherige, ablehnende Hal-
tung aufgibt, sollte die Verschwenkung über das Gewerbegebiet erfolgen 

Linie 662 

Rücknahme des Linienwegs in Darmstadt-Arheilgen in Abhängigkeit von der Fertigstel-
lung der Straßenbahnlinienverlängerung 

4.2 Infrastruktur 

Haltestellenausbau 

Barrierefreier Ausbau der Haltestellen im Gemeindegebiet Egelsbach; befindet sich in 
der Umsetzung und wird sukzessive weitergeführt 

Bushaltestelle und Buswendeanlage in Neu-Isenburg Bahnhof Westseite; Realisierung 
erfolgt im Zuge der RTW-Baumaßnahmen 

P+R-Anlagen 

Erweiterung der P+R-Anlage (Ost) an der S-Bahn-Station Rödermark Ober-Roden mit 
Einrichtung von Kiss+Ride- und Taxi-Stellplätzen; Projekt befindet sich städtischer Bera-
tung 

Erweiterung der bestehenden P+R-Anlage an der S-Bahn-Station Rodgau Weiskirchen; 
Planung in Koordination mit der Aufstellung des B-Plans für Erweiterungsmaßnahmen 
südlich des Bahnhofs 

Dynamische Fahrgastinformation (DFI) 

Erweiterung der Standorte an Umsteigestationen sowohl Bus/Bahn als auch Bus/Bus 
(Fortsetzung der Maßnahme); Projekt befindet sich in Abstimmung mit dem ASV Frank-
furt 

Busbeschleunigungsmaßnahmen 

Busbeschleunigung im Kreuzungsbereich der B 459 und der Kreisquerverbindung sowie 
entlang der L 3117 zwischen Neu-Isenburg und Heusenstamm 

4.3 Tarif 

Tarifarische Gleichstellung von Fahrten aus dem Ostkreis nach Offenbach bzw. Frankfurt 
oder über Hanau; Tarifhoheit beim RMV 
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VIII Linienbündel 

1 Zweck der Linienbündelung 
Die Bündelung von Linien erfolgt insbesondere zum Zweck, eine dauerhafte, kosten-
günstige Verkehrsbedienung im Sinne eines wirtschaftlichen Ausgleichs zwischen er-
tragsstarken und ertragsschwachen Linien zu sichern. Hinsichtlich zukünftiger Aus-
schreibungen von Verkehrsleistungen definieren Linienbündel zugleich sinnvolle Aus-
schreibungslose. Im Vorlauf zu Ausschreibungen kann die Bündelung von Linien vor 
„Rosinenpickerei“ schützen, bei der sich Verkehrsunternehmen die Konzessionen für 
rentable Linien sichern, indem sie Angebote abgeben, diese kommerziell, also eigen-
wirtschaflich zu betreiben, während die verbleibenden, weniger rentablen Verkehre 
allein der Öffentlichen Hand überlassen werden. 

1.1 Ausschreibungslose 

1.1.1 Abwenden von „Rosinenpickerei“ 

Werden bei der Konzipierung von Linienbündeln gewinnbringende und defizitäre Rela-
tionen zusammengefügt, so wird hiermit erreicht, dass das Verkehrsunternehmen in die 
Verpflichtung gerät, seine Gewinne der rentablen Linien in die Finanzierung der er-
tragsärmeren Bereiche einzubringen. Der erweitere Konzessionsschutz des Bündels si-
chert eine Abwehr konkurrierender Genehmigungsanträge auf ertragsstarke Einzel-
linien des Bündels und verhindert wirkungsvoll das Herauslösen aus dem vorgesehenen 
betrieblichen, wie wirtschaftlichen Verbund der Linien. 

1.1.2 Bildung wirtschaftlicher Ausschreibungslose 

Da im Sinne des Ausschreibungsrechts Linienbündel Lose darstellen, ist bei deren Bil-
dung mit großer Sorgfalt vorzugehen. Bündelzuschnitte, die den Bietern der Ausschrei-
bung keine günstige Angebotskalkulation ermöglichen, können zu einer erheblichen 
Verteuerung der Angebote und zu einer dauerhaften Erhöhung des Zuschussbedarfs 
führen. Daher gilt es, bei der Zusammenstellung von Bündeln die Auswirkungen auf die 
Anbieter sowie den Fahrgastmarkt präzise abzuschätzen. 

1.2 Ermessensspielraum 
Bei der Konzipierung von Linienbündeln handelt es sich stets um Entscheidungen mit 
Ermessensspielraum. Die Entscheidung darf jedoch keinesfalls von Beliebigkeit geleitet 
sein. Die Bündelungsentscheidung ist nachvollziehbar zu begründen, wozu eine sorgfäl-
tige Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse und den weiteren Belangen zu 
treffen ist, z. B. durch Formulierungen im Nahverkehrsplan. 



 
Nahverkehrsplan Kreis Offenbach, Fortschreibung 2011 – 2015 

Linienbündel 
 

 

130

Folgende Kriterien sind bei der Ermessensentscheidung zu berücksichtigen: 
 

Kriterium 
 

Erläuterung 

Integration  
der  
Bedienung 

Eine integrierte Verkehrsbedienung in Hinsicht auf Fahrplan und Tarif 
sowie ein einheitlicher Marktauftritt i. S. v. § 8 Abs. 3 PBefG lassen 
sich am einfachsten bei der Bedienung der Linien durch ein und das-
selbe Verkehrsunternehmen sicherstellen. Zu berücksichtigen ist  
jedoch, dass insbesondere im Raum von Verkehrsverbünden auch  
weitere wirksame Instrumente zur Verkehrsintegration existieren. 

Die Bedienung aus einer Hand in einem abgegrenzten Verkehrsraum 
kann jedoch ein entscheidendes Element bei der Ausschreibung auf 
Netto-Basis oder bei einer Brutto-Vertragslösung mit der Ausschüt-
tung von Boni bei Zuwachs der Fahrgastzahlen darstellen. Die Über-
nahme der Erlös-Verantwortung ist nämlich nur im Gleichklang mit 
einer entsprechenden Marketingverantwortung sinnvoll. 

Enge  
verkehrliche  
Verflechtung  
von Linien 

Wenn entlang der betroffenen Linien in größerem Umfange Umstei-
gebeziehungen bestehen oder eine flächenhafte Erschließung erfor-
derlich ist (bspw. bei Stadtverkehren), kommt diesem Kriterium eine 
hohe Bedeutung zu, da für die Herstellung der integrierten Bedie-
nung kein anderes Mittel als die Linienbündelung verfügbar ist, das 
die gleiche Wirkung erzielen kann. 

Betriebliche  
Optimierung 

Die betriebliche Optimierung durch verbundene Produktion (Umlauf-
optimierung) trägt entschieden zur wirtschaftlichen Verkehrsgestal-
tung bei. I. S. v. § 8 Abs. 3 PBefG bildet dieser Umstand ein entschei-
dendes Kriterium für die Linienbildung. Es ist hierbei darzulegen, in-
wieweit die Linien- und Fahrplangestaltung im Einzelfall tatsächlich 
eine betriebliche Optimierung erlaubt. Maßgebend ist hier in der Re-
gel, inwieweit durch die verbundene Produktion in der Hauptver-
kehrszeit Spitzenfahrzeuge einzusparen sind. 

Eher zufällige Durchbindungen in der Nebenverkehrszeit können 
nicht als Beleg herangezogen werden, wohl aber die kostengünstige 
Bedienung mehrerer Linien im Rahmen eines Fahrzeugumlaufes in 
der SVZ. 

Wirtschaftlicher  
Querausgleich  
zwischen den  
Linien 

Die Zusammenfassung ertragsstarker und ertragsschwacher Linien 
zum Zwecke des wirtschaftlichen Ausgleichs zwischen den Linien stellt 
unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Verkehrsgestaltung ein zuläs-
siges Ziel dar. Der Querfinanzierung von Linien sind allerdings enge 
Grenzen zu setzen. Ein wirtschaftlicher Ausgleich zwischen Linien ist 
nur dann zu rechtfertigen, wenn eine nennenswerte Zahl der Fahr-
gäste auch von diesem Solidarausgleich profitiert, d. h. wenn in  
angemessenem Umfang Umsteigebeziehungen zwischen den Linien 
bestehen. Denn die zur Querfinanzierung herangezogenen Über-
gewinne auf der ertragsstarken Linie können nur zustande kommen, 
wenn Umfang und Qualität des Bedienangebotes auf dieser Linie 
(ggf. künstlich) begrenzt werden. 
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Kriterium 
 

Erläuterung 

Zubringerlinie  
und  
Hauptlinie 

Werden wirtschaftlich schwache Zubringerlinien und ihre ertragsstar-
ke Hauptlinie nicht gebündelt, so hat dies zur Folge, dass der Aufga-
benträger die weniger rentablen Zubringerlinien als gemeinwirt-
schaftlichen Verkehr finanzieren und ausschreiben muss. Durch den 
hohen Zubringerwert profitiert hingegen der Betreiber der (ggf. 
kommerziellen) Hauptlinie von diesem gemeinwirtschaftlichen Ver-
kehr. So kommt es zu einer indirekten Verschiebung von Beihilfen in 
den  
eigenwirtschaftlichen Bereich. Im Falle der Ausschreibung der Zubrin-
gerlinie käme dem Inhaber der Hauptlinie ein Wettbewerbsvorteil zu, 
da er sein Angebot unter Einbeziehung der zubringerbedingten Ge-
winne auf der Hauptlinie günstiger kalkulieren kann als andere  
Bieter. Aus diesem Grunde sind derlei existenziell wirtschaftlich ver-
flochtene Linien miteinander zu bündeln. 

Mittelstands-
förderung  
 

Monopol-
vermeidung 

Die Grundrechte auf freie Berufsausübung und Chancengleichheit 
(Art. 12 GG, Art. 3 Abs. 1 GG bzw. Art. 2 Abs. 1 GG) sind bei der  
Linienbündelung unbedingt zu berücksichtigen. Der Aufgabenträger 
hat in diesem Sinne dafür zu sorgen, dass die Gewerbefreiheit nach-
haltig gesichert ist. Bei der Linienbündelung sind daher auch deren 
Auswirkungen auf den Verkehrsmarkt in die Abwägung einzubezie-
hen. Der Erhalt und die Förderung einer vielfältigen Marktstruktur 
mit mittelständischen Unternehmen zur Vermeidung von Konzentra-
tionsprozessen und Monopolbildungen sind somit ein tragfähiger 
Erwägungsgrund bei der Linienbündelung. Auch wenn großflächige 
verkehrliche und wirtschaftliche Verflechtungen in einem einheitli-
chen Bedienungsgebiet wie z. B. in großstädtischem Verkehr vorzu-
finden sind, so sind regelmäßig mehrere Linienbündel innerhalb des 
Liniennetzes zu bilden. 

Berufszugang 

 

Wettbewerbs-
förderung 

Auch zu kleine Linienbündel führen zu Wettbewerbsverzerrungen, da 
sie Unternehmer mit bereits vorhandenem Standort und Linienver-
kehr vor Ort begünstigen. Unverfälschter Wettbewerb lässt sich nur 
durch einen im Einzelfall zu bestimmenden Mindestumfang gebün-
delter Linien gewährleisten, denn bei der Gestaltung des ÖPNV ist 
dem Gedanken der Wettbewerbsförderung Rechnung zu tragen. Ein 
natürlicher Standortvorteil der bereits ortsansässigen Verkehrsunter-
nehmer stellt hingegen noch keine Wettbewerbsverzerrung dar. 

Wenn aber der Zuschnitt des Linienbündels einen derart geringen 
Leistungsumfang aufweist, dass sich selbst unter den vor Ort angesie-
delten Unternehmen kein Wettbewerb entwickeln kann, kann die 
Konzipierung des Linienbündels rechtlich nicht mehr vertreten wer-
den. 

Tabelle VIII-1: Kriterien der Linienbündelung 
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1.3 Rechtsfehlerhafte Kriterien 
Rechtsfehler bei der Linienbündelung liegen dann vor, wenn sich der Aufgabenträger 
an nicht sachgerechten Kriterien orientiert. Diese laufen den Zielsetzungen von § 8 
PBefG zuwider bzw. werden von § 9 PBefG nicht gedeckt. Zudem darf keine unzulässige 
Einschränkung der Chancengleichheit von Wettbewerbern bzw. des Grundrechts auf 
freie Berufsausübung vorgenommen werden. 

So ist es nicht zulässig, dass Linienbündel unter dem Aspekt, bisherige Genehmigungs-
strukturen zu erhalten, dem Bestandsunternehmen gezielt zukommen gelassen werden. 

Ebenso wenig ist die Schaffung von Gebietsmonopolen oder flächenhaftem Konkurren-
tenschutz durch § 9 Abs. 2 PBefG gedeckt. 

Eine Bündelung von Linien, für die nicht hinreichend ein verkehrlicher, betrieblicher 
oder wirtschaftlicher Zusammenhang nachgewiesen werden kann, rechtfertigt nicht 
den damit verbundenen Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit und ist als rechts-
fehlerhaft einzustufen. So ist es beispielsweise nicht sachgerecht, die in einem Ver-
kehrsgebiet nicht einzuordnenden, übrig gebliebenen Linien zu einem oder mehreren 
„Restbündel(n)“ zusammenzufassen oder ersatzweise einem ordnungsgemäß gebilde-
ten Bündel zuzuordnen. In diesem Falle ist davon auszugehen, dass mit der Unterlas-
sung einer Bündelung keine wirtschaftlichen oder verkehrlichen Nachteile verbunden 
sind. Die Annahme ist irreführend, dass § 9 Abs. 2 PBefG den Aufgabenträger zur Bil-
dung von Linienbündeln verpflichtet. Das Gesetz eröffnet im Sinne einer Kann-
Bestimmung zwar die Möglichkeit zur gebündelten Konzessionierung, sieht jedoch als 
„Normalfall“ weiterhin die Einzelkonzessionierung vor, soweit kein zwingender Grund 
für die Linienbündelung spricht. 

Irrig und rechtlich fehlerhaft ist zudem, bei der Bildung von Linienbündeln und deren 
Genehmigung davon auszugehen, dass lediglich gemeinwirtschaftliche Verkehre in Li-
nienbündel einbezogen werden dürfen, eigenwirtschaftliche Einzellinien von vornhe-
rein außer Betracht zu bleiben hätten. Ebenso wenig darf bei der Bündelbildung die 
Erzielung der Gemeinwirtschaftlichkeit – oder der Kommerzialität – des Bündels als Be-
gründung für die Wahl der Bündelkonzipierung herangeführt werden. 
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2 Linienbündel im Kreis Offenbach 
Gegenüber dem Bündelzuschnitt des NVP 2003 – 2007 haben sich folgende Verände-
rungen ergeben: 

 Die Stadtverkehre Dietzenbach und Rodgau bilden zwei getrennte Bündel. (LB 
Stadtbus Dietzenbach und LB Stadtbus Rodgau). Bei der letzten gemeinsamen 
Ausschreibung konnten die erhofften Synergieeffekte nicht nachgewiesen werden. 

 Die Stadtverkehre Dreieich und Langen/Egelsbach bilden zwei getrennte 
Linienbündel (LB Offenbach Dreieich und LB Stadtbus Langen-Egelsbach). Bei der 
letzten gemeinsamen Ausschreibung konnten die erhofften Synergieeffekte nicht 
nachgewiesen werden. Darüber hinaus gestalteten sich die Abstimmungsverfahren 
der beiden Aufgabenträger bzw. Besteller vor und im Vergabeverfahren aufgrund 
ihrer unterschiedlich strukturierten Rechtsformen u. a. als sehr zeitintensiv. Nach 
Aufhebung des ersten Vergabeverfahrens wurden die Leistungen im nachfolgenden 
Verfahren bereits getrennt ausgeschrieben und vergeben. 

 Alle AST-Verkehre im Kreis haben insgesamt, aber auch innerhalb ihres 
verkehrlichen Einzugsgebietes, eine untergeordnete Bedeutung gegenüber den 
Leistungsvolumina der Busverkehre. Die AST-Linien und ihre Verkehrsleistungen 
werden daher künftig den entsprechenden Linienbündeln zugeordnet, siehe 
fortfolgend. Eine ggf. getrennte, losweise Vergabe der Bus- und AST-Leistungen 
bliebe davon unberührt. 

 Der Stadtbus (und das AST) Mühlheim bildet ein eigenständiges Linienbündel. Die 
vorgesehene Zusammenfassung mit einem Stadtbus Obertshausen kam nicht 
zustande. Sollte künftig eine Entscheidung zugunsten eines Stadtbusverkehrs in 
Obertshausen fallen, würde dieser Verkehr separat auszuschreiben sein, da die 
Mühlheimer Leistungen bereits 2011 zur Neuvergabe anstehen. 

Der Zuschnitt der übrigen Linienbündel des NVP 2003 – 2007 hat sich bewährt. Die dort 
getroffenen Erläuterungen und Begründungen gelten fort. 

Die Linien 103 und 120 der Offenbacher Verkehrsbetriebe, die ins Kreisgebiet verkeh-
ren, werden aufgrund ihres verkehrlichen Schwerpunktes im Stadtverkehr Offenbachs 
am Main durch den dortigen Aufgabenträger NiO einem Bündel „Stadtverkehr Offen-
bach“ zugeordnet. Im Umkehrschluss liegt der verkehrliche Schwerpunkt der Linie  
OF-30 im Kreisgebiet, weswegen diese Linie einem Linienbündel des Kreises angehört. 

2.1 Linienbündel Kreis Offenbach Ost (LOF Ost) 
Dieses Bündel enthält die Leistungen der Linien 567 und 651 (nördliche Kreisquerver-
bindung) des Regionalen Grundnetzes sowie der Linien OF-85 und OF-86 des Regio-
nalen Ergänzungsnetzes. Als Besteller fungiert der RMV, derzeitiger Konzessionsinhaber 
ist die FIRSTGroup Rhein-Neckar. 

Zudem werden die Linien OF-81 AST, OF-83 AST und OF-87 AST diesem Linienbündel 
zugeordnet. Als Besteller dieses nachfrageorientierten Angebotes fungiert die KVG Of-
fenbach. Der Betrieb wird von Taxiunternehmen Meid aus Seligenstadt durchgeführt. 

Tabelle VIII-2 gibt die Linienverläufe wieder. Ihre räumliche Lage sowie ihr Linienverlauf 
sind grafisch in  Anlage VIII-1 dargestellt. 
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Linie Verlauf Ablauf der  
Konzession 

567 Zellhausen – Seligenstadt – Hainburg –  
Hanau Hbf 

13.12.2014 

651 Obertshausen – Heusenstamm – Neu-Isenburg –  
Frankfurt-Flughafen Terminal 1 

OF-85 Zellhausen – Mainflingen – Seligenstadt –  
Obertshausen 

OF-86 Zellhausen – Mainflingen – Seligenstadt – Hainburg –  
Obertshausen 

OF-81 AST Zellhausen – Mainflingen – Seligenstadt – Hainburg –  
Hanau Hbf 

OF-83 AST Zellhausen – Mainflingen –  
Waldrandsiedlung (– Stockstadt Bahnhof) 

OF-87 AST Seligenstadt – Hainburg –  
Obertshausen 

Tabelle VIII-2: Linien im Bündel LOF Ost 

Die Linien 567, OF-85 und OF-86 bedienen – sich gegenseitig ergänzend – den Verkehrs-
raum Ostkreis (Hainburg, Seligenstadt, Mainhausen) und verbinden diesen in Oberts-
hausen bzw. Hanau Hbf mit dem SPNV. Alle drei Linien haben ihren gemeinsamen End-
punkt im Mainhäuser Gemeindeteil Zellhausen. 

Die Linien OF-85 und OF-86 ergänzen sich gegenseitig in der Verbindung des Ostkreises 
mit dem Anschlussstern Obertshausen Bahnhof und bieten zwischen Mainhausen, Seli-
genstadt und Obertshausen einen angenäherten 30-Minuten-Takt. 

Die Linie 567 ergänzt die Linie OF-86 zwischen Seligenstadt und Hainburg zu einer Be-
dienung im annähernden 30-Minuten-Takt. 

Die Linie OF-85 stellt in Seligenstadt Feuerwache einen Anschluss von der 567 in den 
Seligenstädter Stadtteil Klein-Welzheim und den Mainhäuser Gemeindeteil Mainflingen 
her. 

Die Fahrzeugumläufe der Linien OF-85 und OF-86 gehen sowohl in Zellhausen als auch 
in Obertshausen linienwechselnd ineinander über. So ist für einen 60-Minuten-Takt auf 
den jeweiligen Linien nur der Einsatz von vier Fahrzeugen erforderlich. (Bei einer linien-
reinen Bedienung würden sechs benötigt.) 

Die Linien bedienen gemeinsam den Schülerverkehr zu den Schulen in Seligenstadt und 
Hainburg, die 567 über Umstieg zum Hanauer Stadtverkehr auch die Lindenauschule im 
Stadtteil Groß-Auheim. 

Die bedarfsorientierte Linie OF-81 AST des AST-Ostkreis ergänzt das Angebot der Linie 
567 zwischen Mainhausen und Hanau. Während die 567 ihrem Charakter einer Regio-
nalbuslinie entsprechend einen geradlinigen Verlauf aufweist, wird von der OF-81 AST 
zusätzlich eine flächenhaftere und feinere Erschließung der Ortsteile erreicht. 
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Die Linie OF-87 AST ergänzt das Angebot der OF-86 zwischen Obertshausen, Hainburg 
und Seligenstadt. Zwischen Seligenstadt und Mainhausen erfolgt die Angebotsergän-
zung durch die zuvor genannte Linie OF-81 AST. 

Mit der Linie OF-83 AST ist eine Bedienung der beiden Gemeindeteile von Mainhausen, 
Zellhausen, Mainflingen, sowie die Mainflinger Exklave „Waldrandsiedlung“ sicherge-
stellt. Zudem wird mit diesem bedarfsorientierten Verkehrsangebot der abseits der Be-
bauung gelegene Bahnhaltepunkt „Zellhausen“ der Odenwaldbahn angedient. Es ist 
optional vorgesehen, diese Linie über die Bundeslandgrenze hinweg bis nach Stockstadt 
Bahnhof im bayerischen Landkreis Aschaffenburg zu verlängern, um somit eine Verbin-
dung in Richtung auf das Oberzentrum Aschaffenburg herzustellen. Am Bahnhof Stock-
stadt kann zur Regionalbahn umgestiegen werden. 

2.2 Linienbündel Kreis Offenbach Mitte (LOF Mitte) 
Dieses Bündel enthält die Leistungen der Linien 653 des Regionalen Grundnetzes, der 
OF-50 und OF-96 des Regionalen Ergänzungsnetzes sowie der lokalen Kreislinie OF-30. 

Als Besteller der drei erstgenannten Linien fungiert der RMV. Das Angebot der Linie  
OF-30 bestellt die KVG Offenbach. Konzession und Betriebsführung liegen bei der 
FIRSTGroup Rhein-Neckar. Der Betrieb auf den Linien 653 und OF-50 wird vom Langener 
Omnibusunternehmen Gg. Becker durchgeführt, auf der Linie OF-30 vom Omnibus-
betrieb „Schau in’s Land“ Hain aus Rödermark Ober-Roden sowie der Fa. Bonifer aus 
Offenbach. Auf der Linie OF-96 fährt das „Urberacher Omnibusunternehmen Emil 
Lang“ (sämtliche als Subauftragnehmer der FIRSTGroup Rhein-Neckar). 

Zudem ist die Linie OF-38 AST diesem Linienbündel zugewiesen. Dieses bedarfsorientier-
te Angebot wird von der KVG Offenbach bestellt. Konzessionsinhaber und Betreiber ist 
der Taxi-Umland-Service Holger Breslein aus Heusenstamm. 

Tabelle VIII-3 gibt die Linienverläufe wieder. Ihre räumliche Lage sowie ihr Linienverlauf 
sind grafisch in  Anlage VIII-1 dargestellt. 

 

Linie Verlauf Ablauf der  
Konzession 

653 Götzenhain – Gut Neuhof – Neu-Isenburg –  
Frankfurt Südbahnhof 

14.12.2013 

OF-30 Hainhausen – Rembrücken – Heusenstamm –  
Offenbach Marktplatz 

OF-50 Neu-Isenburg Gravenbruch Ost –  
Frankfurt Südbahnhof 

OF-96 Heusenstamm – Dietzenbach –  
Offenthal (– Grube Messel Besucherzentrum) 

OF-38 AST Rembrücken – Heusenstamm –  
Offenbach Stadthalle 

Tabelle VIII-3: Linien im Bündel LOF Mitte 

Die Linie OF-30 hat Schwerpunkte in der innerörtlichen Bedienung Heusenstamms, der 
Anbindung des S-Bahnhofs, des östlich zur Stadt gelegenen Stadtteils Rembrücken und 
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der Verbindung nach bzw. aus Offenbach. Die Verknüpfung zur S-Bahn in Rodgau-
Hainhausen stellt ergänzende Fahrtmöglichkeiten zwischen Rodgau und Heusenstamm 
sicher. Ergänzt wird die Linie OF-30 durch das nachfrageorientierte Angebot der Linie 
OF-38 AST zwischen Rembrücken und Offenbach Stadthalle. 

Die Linie OF-96 bedient wie die OF-30 auch die innerörtlichen Verkehre zum S-Bahnhof 
Heusenstamm mit Verdichterfahrten innerhalb des Stadtgebietes. Der südlich anschlie-
ßende Linienweg über Dietzenbach – ohne Andienung des Anschlusssterns am Bahnhof 
Mitte – bis nach Dreieich-Offenthal besitzt Ergänzungsfunktion. Eine Stärkung der Linie 
in ihrer Funktion für den Freizeitverkehr wird durch ihre Verlängerung bis zum Besu-
cherzentrum des UNESCO-Weltnaturerbes Grube Messel erwartet. 

Die Linien OF-30, OF-50 und OF-96 dienen zudem die Adolf-Reichwein-Schule in Heu-
senstamm an. 

Die 653 und OF-50 verkehren direkt aus dem Kreis Offenbach zum Frankfurter Süd-
bahnhof. Über dieses gemeinsame Linienende lassen sich Synergieeffekte im Fahrzeug- 
und Personaleinsatz erzielen. 

2.3 Linienbündel Kreis Offenbach West (LOF West) 
Dieses Bündel enthält die Leistungen der Linien 662 und 663 des Regionalen Grund-
netzes und der OF-95 des Regionalen Ergänzungsnetzes. Als Besteller fungiert der RMV, 
als derzeitiger Konzessionsinhaber und Betreiber die VEOLIA Rhein-Main. 

Tabelle VIII-4 gibt die Linienverläufe wieder. Ihre räumliche Lage sowie ihr Linienverlauf 
sind grafisch in  Anlage VIII-1 dargestellt. 
 

Linie Verlauf Ablauf der  
Konzession 

662 Neu-Isenburg Bahnhof Ostseite –  
Sprendlingen – Langen – Egelsbach- 
Bayerseich – (Egelsbach Bahnhof)  
Darmstadt-Arheilgen 

14.12.2013 

663 Neu-Isenburg Bahnhof Ostseite –  
Sprendlingen – Langen Bahnhof –  
Mörfelden Bahnhof 

OF-95 Neu-Isenburg Bahnhof Westseite –  
Dietzenbach – Waldacker – Ober-Roden –  
Urberach 

Tabelle VIII-4: Linien im Bündel LOF West 

Alle drei Linien haben ihren nördlichen Endpunkt am Bahnhof Neu-Isenburg, wobei die 
662 und 663 den Bahnhof an der Ostseite, die OF-95 an der Westseite andienen. Durch 
diesen gemeinsamen Endpunkt lassen sich Synergieeffekte beim Fahrzeug- und Perso-
naleinsatz erzielen. Die Linien bedienen anschließend das Neu-Isenburger Stadtgebiet. 

Die 662 und 663 werden von Neu-Isenburg über Dreieich-Sprendlingen bis ins Langener 
Stadtgebiet parallel geführt, es ergibt sich während der Tages- und Spätverkehrszeit ein 
reiner 30-Minuten-Takt, während der Hauptverkehrszeit ein 15-Minuten-Takt. Am 
Bahnhof Neu-Isenburg bieten diese Linien abwechselnd Anschlüsse zu den S-Bahnlinien 



 
Nahverkehrsplan Kreis Offenbach, Fortschreibung 2011 – 2015 

Linienbündel 
 

 

137 

S3 und S4. Im Verlauf der parallelen Linienführung werden in Dreieich-Sprendlingen 
mehrere Schulen bedient. 

2.4 Linienbündel Kreis Offenbach Langen 2 
Dieses Bündel enthält die Leistungen der Linien 661 des Regionalen Grundnetzes und 
der lokalen Kreislinie OF-99. Das Angebot der Linie 661 bestellt der RMV, das der OF-99 
die KVG Offenbach. Als derzeitiger Konzessionsinhaber und Betreiber fungiert die 
VINETA Busbetriebsgesellschaft aus Kiel. 

Tabelle VIII-5 gibt die Linienverläufe wieder. Ihre räumliche Lage sowie ihr Linienverlauf 
sind grafisch in  Anlage VIII-1 dargestellt. 
 

Linie Verlauf Ablauf der  
Konzession 

661 Langen Bahnhof – Dreieichenhain –  
Sprendlingen – Neu-Isenburg –  
Gravenbruch – Offenbach Marktplatz 

12.12.2015 

OF-99 Langen Bahnhof – Langen Klinikum –  
Dreieichenhain – Götzenhain –  
Dietzenbach – Jügesheim –  
Seligenstadt  
bzw. Nieder-Roden (– Badesee Eingang) 

Tabelle VIII-5: Linien im Bündel LOF Langen 2 

Beide Linien dieses Bündels haben einen Endpunkt am Bahnhof Langen und schließen 
dort an den RE sowie die S-Bahnen in und aus Richtung Darmstadt bzw. in und aus  
Richtung Frankfurt, zudem an den Stadtbusverkehr Langen/Egelsbach an. 

Der gemeinsame Linienendpunkt Langen Bahnhof ermöglicht Synergien beim Personal- 
und Fahrzeugeinsatz. 

Beide Linien bedienen auf demselben Weg zunächst die Langener Innenstadt (Bahn-
straße) und verbinden dann auf unterschiedlichen Führungen Langen mit Dreieichen-
hain und dem Bahnhof Weibelfeld beziehungsweise das Ärztezentrum und das Klini-
kum Langen. Der Schülerverkehr aus Langen und Neu-Isenburg zur Dreieicher Weibel-
feldschule wird von beiden Linien übernommen. 

Die Linie 661 dient zudem die Schulen im nördlichen Sprendlingen sowie das Haus des 
lebenslangen Lernens an, erschließt in Dreieich-Sprendlingen das Wohngebiet am Sude-
tenring sowie in Neu-Isenburg den Stadtteil Gravenbruch. 
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2.5 Linienbündel Kreis Offenbach Dreieich 
Dieses Bündel enthält die Leistungen der Buslinien OF-64, OF-65 und OF-67 sowie der 
AST-Linien OF-66 und OF-68. Die Bestellung des regionalen Abschnittes der Linie OF-64 
zwischen Buchschlag Bahnhof und dem Frankfurter Flughafen ist vertraglich bilateral 
zwischen dem RMV und der KVG Offenbach geregelt. Die Konzession für diese Relation 
hält das Langener Busunternehmen Gg. Becker inne. Der lokale Abschnitt der Linie OF-
64 sowie die weiteren Linien gehören zum Stadtverkehr Dreieich. Konzessionsinhaber 
sind die Verkehrsbetriebe Dreieich. Die Betriebsleistung ist subunternehmerisch an das 
Langener Busunternehmen Gg. Becker vergeben. Den Betrieb der AST-Linien führt die 
„Taxi ArbeitsGemeinschaft“ Langen (TAG) durch. Eine Sonderrolle kommt der OF-65 zu, 
die saisonal und nur bei Badewetter den Langener Waldsee mit dem Bahnhof Buch-
schlag verbindet. Als Konzessionär treten ebenfalls die Verkehrsbetriebe Dreieich auf. 
Die Betriebsleistung wird jährlich neu vergeben. Derzeit wird sie wie auch bei den übri-
gen Buslinien dieses Bündels vom Langener Busunternehmen Gg. Becker erbracht. 

Tabelle VIII-6 gibt die Linienverläufe wieder. Ihre räumliche Lage sowie ihr Linienverlauf 
sind grafisch in  Anlage VIII-1 dargestellt. 
 

Linie Verlauf Ablauf der  
Konzession 

OF-64  
regional 

Frankfurt-Flughafen Terminal 1 –  
Buchschlag Bahnhof … 

12.12.2015 

OF-64  
lokal 

… Buchschlag Bahnhof – Sprendlingen –
Dreieichenhain – Götzenhain – Offenthal 

OF-64 AST Buchschlag – Sprendlingen – Dreieichenhain –  
Götzenhain – Offenthal 

OF-65 Buchschlag Bahnhof –  
Langener Waldsee 

OF-66 AST Dreieichenhain Bahnhof Weibelfeld –  
Dreieichenhain Odenwaldring –  
Götzenhain 

OF-67 Sprendlingen Bürgerhaus –Sprendlingen Nord –  
Neu-Isenburg Gewerbegebiet Süd –  
Neu-Isenburg Bahnhof – (Gateway Gardens –)  
Frankfurt-Flughafen Terminal 1 

OF-68 AST Sprendlingen Bürgerhaus –Sprendlingen Nord –  
Neu-Isenburg Waldfriedhof 

Tabelle VIII-6: Linien im Bündel LOF Dreieich 

Die Buslinien haben ihren verkehrlichen Schwerpunkt in der Stadt Dreieich. 

Auch die verlängerte Linie OF-67 verbleibt bei den Verkehrsbetrieben Dreieich konzes-
sioniert und wird vom unterbeauftragten Busunternehmen gefahren. Ausschlaggebend 
für diese Lösung ist die personelle und fahrzeugmäßige Verknüpfung der OF-64 mit der 
OF-67 am Frankfurter Flughafen. Hierdurch ist mindestens ein Fahrzeug im Umlauf ein-
zusparen. 
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Die Leistungen der Linie OF-65 können aus freien Fahrzeugkapazitäten der Linie OF-64 
(hier: Busse für den Schülerverkehr) erbracht werden. 

2.6 Linienbündel Stadtbus Mühlheim 
Dieses Bündel enthält die Leistungen der Linie OF-31 und der AST-Linie OF-35. Als Be-
steller des Stadtbusverkehrs auf der Linie OF-31 fungieren die Stadtwerke Mühlheim am 
Main, denen auch die Betriebsführung obliegt. Betrieben wird die Stadtbuslinie von der 
RKH, Niederlassung Hanau. Die AST-Linie wird von Stadtwerken und der KVG in Ko-
operation bestellt, die Betriebsleistung erbringt die Fa. Jungmann aus Dietzenbach. 

Tabelle VIII-7 gibt die Linienverläufe wieder. Ihre räumliche Lage sowie ihr Linienverlauf 
sind grafisch in  Anlage VIII-1 dargestellt. 

 

Linie Verlauf Ablauf der  
Konzession 

OF-31 Lämmerspiel – Mühlheim – Dietesheim –  
Mühlheim – Lämmerspiel 

10.12.2011 

OF-35 AST Mühlheim – Dietesheim – Lämmerspiel –  
Hausen – Obertshausen Bahnhof 

Tabelle VIII-7: Linien im Bündel Stadtbus Mühlheim 

2.7 Linienbündel Stadtbus Rodgau 
Dieses Bündel enthält die Leistungen der Bus- und AST-Linien OF-40 bis OF-44. Als Be-
steller und Betriebsführer fungiert der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Rodgau, einem 
Eigenbetrieb der Stadt. Betrieben werden die Stadtbuslinien von SüdHessenBus als Kon-
zessionsinhaber. Es fährt das Omnibusunternehmen „Schau in’s Land Hain“ aus Röder-
mark. Die AST-Linien werden vom Unternehmen „Funk-Taxi Rodgau“ betrieben. 

Tabelle VIII-8 gibt die Linienverläufe wieder. Ihre räumliche Lage sowie ihr Linienverlauf 
sind grafisch in  Anlage VIII-1 dargestellt. 
 

Linie Verlauf Ablauf der  
Konzession 

OF-40 Schülerverkehr Rodgau:  
Siedlung Rollwald – Nieder-Roden – Dudenhofen –
Jügesheim – Hainhausen 

10.12.2011 

OF-41 Nieder-Roden (Rundverkehr) 

OF-42 Jügesheim – Hainhausen –  
Weiskirchen – Jügesheim 

OF-43 AST Siedlung Rollwald –  
Nieder-Roden Gewerbegebiet – Nieder-Roden 

30.06.2018 

OF-44 AST Stadtgebiet Rodgau 

Tabelle VIII-8: Linien im Bündel Stadtbus Rodgau 
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2.8 Linienbündel Stadtbus Dietzenbach 
Dieses Bündel enthält die Leistungen der Linien OF-56 und OF-57 (jeweils Bus und AST). 
Als Besteller und Betriebsführer fungieren die Stadtwerke Dietzenbach. Betrieben wer-
den die Stadtbuslinien von SüdHessenBus als Konzessionsinhaber. Es fährt das „Urbera-
cher Omnibusunternehmen Emil Lang“ aus Rödermark. 

Der Betrieb des bedarfsorientierten Angebotes der Linien OF-56 AST und OF-57 AST 
oblag dem Taxiunternehmen Pinto aus Dietzenbach. Zum Fahrplanwechsel im Dezem-
ber 2010 wurde dieses Angebot eingestellt. 

Tabelle VIII-9 gibt die Linienverläufe wieder. Ihre räumliche Lage sowie ihr Linienverlauf 
sind grafisch in  Anlage VIII-1 dargestellt. 
 

Linie Verlauf Ablauf der  
Konzession 

OF-56 Steinberg – Dietzenbach Mitte –  
Hexenberg 

10.12.2011 

OF-57 Steinberg – Dietzenbach Mitte – Westend –  
Dietzenbach Bahnhof 

OF-56 AST Stadtgebiet Dietzenbach 

OF-57 AST Stadtgebiet Dietzenbach 

Tabelle VIII-9: Linien im Bündel Stadtbus Dietzenbach 

2.9 Linienbündel Stadtbus Neu-Isenburg 
Dieses Bündel enthält die Leistungen der Linien OF-51 bis OF-53. Als Besteller und Be-
triebsführer fungieren die Stadtwerke Neu-Isenburg. Betrieben werden die Stadtbusli-
nien vom Offenbacher Omnibusunternehmen Andreas Bonifer. Der Betrieb der AST-
Linien obliegt dem „Taxi-Umland-Service Holger Breslein“ aus Heusenstamm. 

Tabelle VIII-10 gibt die Linienverläufe wieder. Ihre räumliche Lage sowie ihr Linienver-
lauf sind grafisch in  Anlage VIII-1 dargestellt. 
 

Linie Verlauf Ablauf der  
Konzession 

OF-51 
und 
OF-51 AST 

Neu-Isenburg-Zeppelinheim – Bahnhof Westseite –  
Bahnhof Ostseite – Isenburgzentrum –  
Gravenbruch Ost 

10.12.2016 

OF-52 AST Neu-Isenburg Straßenbahn –  
Isenburgzentrum – Waldfriedhof 

OF-53 
und 
OF-53 AST 

Neu-Isenburg Bahnhof Westseite –  
Gewerbegebiet Süd –  
Bahnhof Westseite 

Tabelle VIII-10: Linien im Bündel Stadtbus Neu-Isenburg 
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2.10 Linienbündel Stadtbus Langen-Egelsbach 
Dieses Bündel enthält die Leistungen der Bus- und AST-Linien OF-71 bis OF-79. Als Be-
steller und Betriebsführer fungieren die Stadtwerke Langen. Betrieben werden die 
Stadtbuslinien von der FIRST Group Rhein-Neckar. Den Betrieb der AST-Linien führt die 
„Taxi ArbeitsGemeinschaft“ Langen (TAG) durch. 

Folgende Tabelle VIII-11 gibt die Linienverläufe wieder. Ihre räumliche Lage sowie ihr 
Linienverlauf sind grafisch in  Anlage VIII-1 dargestellt. 

 

Linie Verlauf Ablauf der  
Konzession 

OF-71 Langen-Linden – Langen Bahnhof –  
Langen-Steinberg 

10.12.2015 

OF-72 Langen-Neurott – Langen Bahnhof –  
Langen, Lutherplatz 

OF-73 Egelsbach Bahnhof – Egelsbach Ortskern –  
Egelsbach-Bayerseich – Langen Bahnhof 

OF-75 Langen Bahnhof – Neurott – Linden –  
Langen Bahnhof 

OF-76 AST Stadtgebiet Langen 

OF-77 AST Gemeindegebiet Egelsbach 

OF-78 AST Langen Birkenwäldchen – Langen Bahnhof 

OF-79 AST Egelsbach West – Egelsbach Ortskern 

Tabelle VIII-11: Linien im Bündel Stadtbus Langen-Egelsbach 

2.11 Linien des Stadtverkehrs Offenbach am Main 
Die Linien 103 und 120 des Offenbacher Stadtverkehrs bedienen auch das Kreisgebiet: 
Die Linie 103 verkehrt zeitweilig von der Borsigstraße an der Stadtgrenze zwischen Of-
fenbach und Mühlheim weiter bis Mühlheim Bahnhof. Die Linie 120 bedient Mühlheim, 
Markwald, Lämmerspiel, Hausen, den Anschlussstern Obertshausen Bahnhof und endet 
am „Haus Jona“. 

Beide Linien sind dem Linienbündel „Stadtverkehr Offenbach“ zugeordnet. Es fahren 
die Offenbacher Verkehrsbetriebe (OVB). Die Konzession endet am 12.12.2015. 

2.12 Linien aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Die Bedienungsschwerpunkte der Linien 674, 679, 684 des Regionalen Grundnetzes, der 
Kreislinie K86 und der lokalen Linie U liegen im Gebiet des Landkreises Darmstadt-
Dieburg. Ihre Linienwege reichen in das südliche Kreisgebiet Offenbach. 

Die drei genannten Linien des Regionalen Grundnetzes werden vom RMV bestellt. Be-
trieben werden sie vom Busunternehmen Werner aus Bensheim, einem Unternehmen 
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der ABELLIO-Gruppe. Sie gehören dem Linienbündel „LDD Darmstadt-Dieburg“ an, ihre 
Konzessionen laufen am 08.12.2015 aus. 

Die Kreislinie K86 wird von der DADINA bestellt. Es fährt das Unternehmen Spahn + 
Roth aus Schaafheim. Die Konzession für diese Linie endet am 08.12.2012. 

Die lokale Linie U gehört dem Linienbündel „Darmstadt-Kranichstein“ an. Bestellt wird 
sie ebenfalls von der DADINA, betrieben wird sie von der HEAG mobiBus als kommerzi-
eller Verkehr. Die Konzession endet am 11.12.2014. 

2.13 Linien des regionalen Nachtverkehrs 
Die Nachtbuslinien, die das Gebiet des Kreises Offenbach andienen, gehören zum Li-
nienbündel „Nachtbus Rhein-Main regional“ und werden vom RMV bestellt. Als Kon-
zessionsinhaber und Betreiber fungiert die RKH, Niederlassung Weiterstadt. Die Kon-
zessionen dieser Linien wurden Ende 2009 neu vergeben und laufen am 12.12.2014 aus. 

3 Staffelung der Ausschreibungstermine 
 

zum Fahrplan-
wechsel Mitte  
Dezember 

Linienbündel Linien 

2011 Stadtbus Dietzenbach OF-56, OF-57 

Stadtbus Mühlheim OF-31, OF-35 AST 

Stadtbus Rodgau OF-40, OF-41, OF-42 

2013 LOF Mitte 653, OF-50, OF-96,  
OF-30, OF-38 AST 

LOF West 662, 663, OF-95 

2014 LOF Ost 567, 651, OF-85, OF-86,  
OF-81 AST, OF-83 AST, OF-87 AST 

2015 LOF Dreieich OF-64, OF-65 ,OF-67,  
OF-64 AST, OF-66 AST, OF-68 AST 

LOF Langen 2 661, OF-99 

Stadtbus  
Langen-Egelsbach 

OF-71, OF-72, OF-73, OF-75;  
OF-76 AST, OF-77 AST,  
OF-78 AST, OF-79 AST 

Tabelle VIII-12: Auslaufende Konzessionen während der Gültigkeit des fortgeschriebenen NVP 
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§ Paragraph 

§§ Paragraphen 

A 123 Autobahn mit Nummer 
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AS Anschlussstelle 

AST Anruf-Sammel-Taxi 

ASV Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

ATKIS Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem 

AWO Arbeiterwohlfahrt 

B 1234 Bundesstraße mit Nummer 

BAB Bundesautobahn 

Bf Bahnhof 

BGBl Bundesgesetzblatt 

BGG Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen 

bspw. beispielsweise 

bzgl. bezüglich 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

CPC Central Product Classification  
(Güterklassifikation der Vereinten Nationen) 

CPV Common Procurement Vocabulary  
(Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge der EU) 

d. h. das heißt 

DA Wissenschaftsstadt Darmstadt 

DA' Darmstädter 

DADINA Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation GmbH 

DB Deutsche Bahn AG 

DFI Dynamische Fahrgastinformation  
(Anzeigetafeln mit Abfahrtszeiten in Ist- oder Sollzeit) 

DRE Dreieich 

DTZB Dietzenbach 
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e-Ticketing elektronischer Fahrkartenvertrieb 

e-Ticket elektronische Fahrkarte 

EAV Einnahmeaufteilungsverfahren 

EG Europäische Gemeinschaft 

EGB Egelsbach 

Einw. / EW Einwohner 

etc. et cetera 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

EU Europäische Union 

f folgende Seite 

ff fortfolgende Seiten 

F Stadt Frankfurt am Main 

F- Frankfurt als Linienzusatz 

Fa. Firma 

FAG Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs 

Ffm Stadt Frankfurt am Main 

FMZ Fachmarktzentrum 

Fraport Fraport AG - Frankfurt Airport Services Worldwide 

GG Grundgesetz 

GG- Groß Gerau 

gem. gemäß 

ggf. gegebenenfalls 

GPS Global Positioning System  
(Globales Navigationssatellitensystem zur Positionsbestimmung 
und Zeitmessung) 

GRV Gravenbruch 

GVBl Gesetz- und Verordnungsblatt 

GVFG Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse der Gemeinden  
(Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) 

h Uhr 

ha Hektar 

HAI Hainburg 

Hbf Hauptbahnhof 

HEAG Hessische Eisenbahn-Aktiengesellschaft 

HEU Heusenstamm 
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HLL Haus des lebenslangen Lernens 

HLSV Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen 

HÖPNVG Hessischen ÖPNV-Gesetz 

Hrsg.  Herausgeber 

HU Hanau 

HVZ Hauptverkehrszeit 

i. d .R. in der Regel 

i. S. d. im Sinne der/des 

i. S. v. im Sinne von 

i. V. m. in Verbindung mit 

IGS Integrierte Gesamtschule 

IHK Industrie- und Handelskammer 

IKA Infrastrukturkostenausgleich 

IKH Infrastrukturkostenhilfe (abgelöst durch ZwLV) 

inkl. inklusive 

ITF Integraler Taktfahrplan 

K 1234 Kreisstraße mit Nummer 

K86 Kreislinie 86 (Buslinie im Landkreis Darmstadt-Dieburg) 

Kap. Kapitel 

km Kilometer 

km/h Kilometer pro Stunde 

KVG Kreis-Verkehrs-Gesellschaft 

LAN Langen 

LDD Linienbündel Darmstadt-Dieburg 

lit. Buchstabe 

LNO Lokale Nahverkehrsorganisation 

LNO OF Lokale Nahverkehrsorganisation (der Stadt)  
Offenbach am Main GmbH 

LOF Linienbündel Offenbach 

m Meter 

max. maximal 

MHM Mühlheim am Main 

MHS Mainhausen 

MIV Motorisierter Individualverkehr (PKW, Krafträder) 

MwSt Mehrwertsteuer 
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n Nachtbuslinie 

N-I / NI Neu-Isenburg 

NiO Nahverkehr in Offenbach (siehe LNO OF) 

Nkm Nutzwagenkilometer 

NL Niederlassung 

NVP Nahverkehrsplan 

NVV Nordhessischer Verkehrsverbund 

OBH Obertshausen 

OF Offenbach / Stadt Offenbach am Main 

OF- Offenbach als Liniennummernzusatz 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

OVB Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH (Verkehrsbetrieb) 

p. a. pro Jahr 

PBefG Personenbeförderungsgesetz 

PKW Personenkraftwagen 

R 123 Regionalbahn / Regional-Express mit Liniennummer 

RBL Rechnergestütztes Betriebsleitsystem 

RBNV Regionaler Busnahverkehr 

RegG Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen  
Personennahverkehrs 

RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund /  
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 

RÖ Rödermark 

ROD Rodgau 

RP Regierungspräsidium 

RTW Regionaltangente West 

S 123 S-Bahn mit Liniennummer 

SEL Seligenstadt 

SGB Sozialgesetzbuch 

s. o. siehe oben 

sog. sogenannt 

SPNV Schienengebundener Personennahverkehr 

Str. Straße 

SVZ Schwachverkehrszeit 

T1, 2, 3 Terminal 1, 2, 3 (Flughafen Frankfurt) 
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tw. teilweise 

U Buslinie U gemäß Bezeichnungssystem der HEAG  
(Buslinien mit Buchstaben, Straßenbahnen mit Ziffern) 

u. a. unter anderem 

u. E. unseres Erachtens 

u. U. unter Umständen 

u. z. und zurück 

UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,  
Wissenschaft und Kultur 

VAB Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain 

VBD Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH 

VDO Markenname der Continental Automotive GmbH  
(„Vereinigte DEUTA OTA“) 

VGF Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH 

vgl. vergleiche 

VO Verordnung 

vsl. voraussichtlich 

z. B. zum Beispiel 

ZwLV Landeszuwendung für den Lokalen Verkehr  
(Nachfolgerin der IKH) 

z. T. zum Teil 
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I Einleitung 

Anlage I-1 Zusammensetzung / Teilnehmer der Gremien 
Anlage I-2 Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Kreistages 
Anlage I-3 Kreisausschussvorlage 
Anlage I-4 Zusammenstellung der Bedenken und Anregungen aus der förmlichen 

Anhörung und daraus resultierenden Empfehlungen 

II Bestandsaufnahme 

Anlage II-1 Untersuchungsraum 
Anlage II-2 Zentralität der Orte / Zentralörtliche Gliederung 
Anlage II-3 Klassifiziertes Straßennetz 
Anlage II-4 Einwohner auf Ortsteilebene 
Anlage II-5 Sozialversicherungspflichtigen Einwohner und Beschäftigte 
Anlage II-6 Ein- und Auspendler 
Anlage II-7 Bedeutende öffentliche Anlage Infrastruktur 
Anlage II-8 Liniennetz öffentlicher Personennahverkehr im Kreis Offenbach 
Anlage II-9 Schulische Einrichtungen im Kreis Offenbach mit Schülerzahlen 
Anlage II-10 Freigestellte Schülerverkehre 
Anlage II-11 RMV-Tarifgebiete (Kreis Offenbach) 
Anlage II-12 RMV-Preisliste (Stand 13.12.2009) 
Anlage II-13 Verkehrsmengenkarte 

III Anforderungsprofil 

Anlage III-1 Anforderungen an Busfahrzeuge gemäß Vorgaben des RMV 
Anlage III-2 Anforderungen an die Fahrzeuge zum Einsatz im Anruf-Sammel-

Taxiverkehr 
Anlage III-3 Datenlieferungen und -strukturen für die Partner des RMV 

IV Mängelanalyse 

Anlage IV-1 Erschließungsqualität Bestandsnetz 
Anlage IV-2 Durchschnittsgeschwindigkeiten zwischen Mittelzentren (Hauptlinien) 

V Angebotskonzeption 

Anlage V-1 Gemeindegrenzen-übergreifende Linienverkehre gemäß Anforde-
rungsprofil 

Anlage V-2 Bestandsnetz ÖPNV 
Anlage V-3 Zielnetz ÖPNV 
Anlage V-4 Erschließungsqualität gemäß Angebotskonzeption 
Anlage V-5 Stellungnahmen und Empfehlungen aus den Regionalkonferenzen 

West (auch Präsentationen und Protokolle) 
Anlage V-6 Stellungnahmen und Empfehlungen aus den Regionalkonferenzen Mit-

te-Nord (auch Präsentationen und Protokolle) 
Anlage V-7 Stellungnahmen und Empfehlungen aus den Regionalkonferenzen Ost 

(auch Präsentationen und Protokolle) 
Anlage V-8 Gesamtkonzept OF-67 Sprendlingen – Neu-Isenburg – Flughafen 
Anlage V-9 Linienwegsverlängerung OF-96 nach Messel / Angebote für den Frei-

zeitverkehr 



 
Nahverkehrsplan Kreis Offenbach, Fortschreibung 2011 – 2015 

Verzeichnis der Anlagen 
 

 

154 

Anlage V-10 Verlängerung der OF-99 zum Badesee Nieder-Roden 
Anlage V-11 Liniennetzplan Stadtverkehr Rödermark (- frei -) 
Anlage V-12 Liniennetzplan Dietzenbach 
Anlage V-13 Liniennetzplan Dreieich 
Anlage V-14 Liniennetzplan Langen und Gemeinde Egelsbach 
Anlage V-15 Liniennetzplan Mühlheim am Main 
Anlage V-16 Liniennetzplan Neu-Isenburg 
Anlage V-17A Liniennetzplan Rodgau 
Anlage V-17B Liniennetzplan Rodgau mit Erweiterung zum Badesee 
Anlage V-18 Protokolle der Sitzungen des Fahrgastbeirats 

VI Maßnahmenwirkung 

Anlage VI-1 Modell zur Umlegung von Aufwendungen und Erlösen aus Verkehrs-
leistungen im Regionalbusverkehr 

VIII Linienbündel 

Anlage VIII-1 Linienbündel im Kreis Offenbach (ohne Stadtverkehre und den Stadt-
verkehr ergänzende AST-Verkehre) 

Ohne Kapitelbezug 

Anlage  Linienindex 
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